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An 
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Die Arbeitsrichtlinie UP-4300 (Arbeitsrichtlinie EWR [IS, NO, LI]) stellt einen 

Auslegungsbehelf zu den von den Zollämtern und Zollorganen zu vollziehenden Regelungen 

dar, der im Interesse einer einheitlichen Vorgangsweise mitgeteilt wird. 

Über die gesetzlichen Bestimmungen hinausgehende Rechte und Pflichten können aus dieser 

Arbeitsrichtlinie nicht abgeleitet werden. 

Bei Erledigungen haben Zitierungen mit Hinweisen auf diese Arbeitsrichtlinie zu unterbleiben. 
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1. Abkürzungen, Begriffsbestimmungen und Definitionen 

1.1. Abkürzungen 

Übersichtstabelle 

EU Europäische Union 

EFTA-Länder Island, Norwegen und Schweiz in Zollunion mit Liechtenstein 

EWR Europäischer Wirtschaftsraum (EU, Norwegen, Island und Liechtenstein) 

MED-Länder Teilnehmerländer des Barcelona-Prozesses (Algerien, Ägypten, Israel, 

Jordanien, Libanon, Marokko, Syrien, Tunesien, Palästinensische Gebiete) 

1.2. Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Begriff 

a) "Herstellen" jede Be- oder Verarbeitung einschließlich Zusammenbau oder spezifische 

Behandlungen; 

b) "Vormaterial" jegliche Zutaten, Rohstoffe, Komponenten oder Teile usw., die beim 

Herstellen eines Erzeugnisses verwendet werden; 

c) "Erzeugnis" eine hergestellte Ware, auch wenn sie zur späteren Verwendung in einem 

anderen Herstellungsvorgang bestimmt ist; 

d) "Waren" sowohl Vormaterialien als auch Erzeugnisse; 

e) "Zollwert" den Wert, der gemäß dem Übereinkommen zur Durchführung des Artikels VII 

des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens von 1994 festgelegt wird; 

f) "Ab-Werk-Preis" den Preis der Ware ab Werk, der dem Hersteller in der Vertragspartei 

gezahlt wird, in deren Unternehmen die letzte Be- oder Verarbeitung durchgeführt 

worden ist, sofern dieser Preis den Wert aller verwendeten Vormaterialien umfasst, 

abzüglich aller inländischen Abgaben, die erstattet werden oder erstattet werden können, 

wenn das hergestellte Erzeugnis ausgeführt wird; 

Erläuterung: 

Der „Ab-Werk-Preis“ eines Erzeugnisses umfasst den Wert aller bei der Herstellung 

des Erzeugnisses verwendeten Vormaterialien und sämtliche Kosten (Kosten der 

Vormaterialien und sonstige Kosten), die der Hersteller tatsächlich trägt. 

Zum Beispiel muss der „Ab-Werk-Preis“ von Videokassetten, Platten, Software-

Trägern und ähnlichen Erzeugnissen, mit Aufzeichnungen, für die Rechte an 
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geistigem Eigentum bestehen, so weit wie möglich alle vom Hersteller getragenen 

Kosten umfassen, die sich auf die bei der Herstellung der betreffenden Erzeugnisse 

genutzten Rechte an geistigem Eigentum beziehen, unabhängig davon, ob der 

Inhaber dieser Rechte seinen Sitz oder seinen Aufenthaltsort im Herstellungsland hat. 

Rabatte (zB Mengen- oder Vorauszahlungsrabatte) werden nicht berücksichtigt. 

g) "Wert der Vormaterialien" den Zollwert der verwendeten Vormaterialien ohne 

Ursprungseigenschaft zum Zeitpunkt der Einfuhr oder, wenn der Zollwert nicht bekannt 

ist oder nicht festgestellt werden kann, den ersten feststellbaren Preis, der in der 

ausführenden Vertragspartei für die Vormaterialien gezahlt wird; 

h) "Wert der Vormaterialien mit Ursprungseigenschaft" den Wert dieser Vormaterialien nach 

Buchstabe g), der sinngemäß anzuwenden ist; 

i) "Wertzuwachs" den Ab-Werk-Preis abzüglich des Zollwerts aller verwendeten 

Vormaterialien, die die Ursprungseigenschaft der anderen Vertragsparteien, mit denen 

die Kumulierung zulässig ist, besitzen oder, wenn der Zollwert nicht bekannt ist und nicht 

festgestellt werden kann, den ersten feststellbaren Preis, der in der ausführenden 

Vertragspartei für die Vormaterialien gezahlt wird; 

j) "Kapitel" und "Position" die Kapitel und Positionen (vierstellige Codes) der Nomenklatur 

des Harmonisierten Systems zur Bezeichnung und Codierung der Waren (in diesem 

Übereinkommen "Harmonisiertes System" oder "HS" genannt); 

k) "Einreihen" das Einreihen von Erzeugnissen oder Vormaterialien in eine bestimmte 

Position; 

l) "Sendung" Erzeugnisse, die entweder gleichzeitig von einem Ausführer an einen 

Empfänger oder mit einem einzigen Frachtpapier oder – bei Fehlen eines solchen Papiers 

– mit einer einzigen Rechnung vom Ausführer an den Empfänger versandt werden; 

m) "Gebiete" die Gebiete der Vertragsstaaten einschließlich der Küstenmeere; 

n) "Zollbehörden der Vertragspartei" der Europäischen Union alle Zollbehörden der 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union. 

1.3. Definitionen 

Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Begriff 

1. "Zollpräferenzmaßnahmen" bzw. "Abkommen" das multilaterale EWR-Abkommen mit 

einer Kumulierungszone bestehend aus den EFTA-Ländern, den MED-Ländern, den 

Färöer und der Türkei; 
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2. "Präferenzzone" das Gebiet der EU, der EFTA-Länder, der EWR-Länder, der MED-Länder, 

der Färöer und der Türkei je nach Stand der Verlautbarung im Amtsblatt Serie C der EU 

(siehe www.bmf.gv.at/Zoll/Für Unternehmen/Ursprung und Präferenzen/Pan-Euro-Med 

Abkommen); 

3. "Präferenzzollsatz" den Zollfrei-Satz bzw. den ermäßigten Zollsatz, der sich aus den unter 

Punkt 1. angeführten Abkommen ergibt; 

4. "Ursprungsregeln" die im jeweils anzuwendenden Ursprungsprotokoll festgelegten 

Voraussetzungen für den Erwerb des Warenursprungs; 

5. "Ursprungserzeugnis" Waren, welche die Ursprungsregeln des jeweils anzuwendenden 

Ursprungsprotokolls erfüllen; 

6. "Präferenznachweis" jenen urkundlichen Nachweis Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 

bzw. EUR-MED oder Erklärung auf der Rechnung bzw. Erklärung auf Rechnung EUR-

MED, der bestätigt, dass es sich bei den betreffenden Waren um Ursprungserzeugnisse 

handelt; 

7. "Drittland" einen Staat oder ein Gebiet, der/das nicht der Präferenzzone angehört; 

8. „Drittlandsmaterialien“ alle Waren, die keine Ursprungszeugnisse sind; 

9. „Minimalbehandlung“ nicht ausreichende Be- oder Verarbeitungen. 

2. Anwendungsbereich 

Der präferenzbegünstigte Warenverkehr findet auf Ursprungserzeugnisse des EWR sowie auf 

Ursprungserzeugnisse der an der PanEuroMed-Kumulierung teilnehmenden Partnerländer 

Anwendung je nach Stand der Verlautbarung im Amtsblatt Serie C der EU Anwendung (siehe 

www.bmf.gv.at/Zoll/Für Unternehmen/Ursprung und Präferenzen/Pan-Euro-Med 

Abkommen). 

Der räumliche Anwendungsbereich der Abkommen umfasst die Gebiete der unter 

Abschnitt 1.3. angeführten Partnerländer; dazu gehören auch deren Hoheitsgewässer. 

3. Voraussetzungen für die Anwendung der Präferenzzölle 

3.1. Allgemeine Voraussetzungen 

Auf eine Ware können die Präferenzzölle nur angewendet werden, wenn folgende 

Voraussetzungen erfüllt sind: 

1. die Ware muss vom multilateralen EWR-Abkommen erfasst sein; 

https://www.bmf.gv.at/zoll/fuer-unternehmen/ursprung-praeferenzen/informationen_up.html
https://www.bmf.gv.at/zoll/fuer-unternehmen/ursprung-praeferenzen/informationen_up.html
https://www.bmf.gv.at/zoll/fuer-unternehmen/ursprung-praeferenzen/informationen_up.html
https://www.bmf.gv.at/zoll/fuer-unternehmen/ursprung-praeferenzen/informationen_up.html
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2. die Ware muss ein "Ursprungserzeugnis" im Sinne der Ursprungsregeln dieses 

Abkommens sein; 

3. die Ware muss aus einem Staat der Präferenzzone direkt in die EU befördert worden 

sein; 

4. das Verbot der Zollrückvergütung (Abschnitt 7.) muss eingehalten worden sein; 

5. die Erfüllung der unter Ziffer 2. und 4. genannten Voraussetzungen muss durch die 

Vorlage eines ordnungsgemäßen Präferenznachweises belegt werden. 

3.2. Präferenzzölle 

3.2.1. Allgemein 

Die rechtliche Basis für die Gewährung von Präferenzen ergibt sich aus dem multilateralen 

EWR–Abkommen selbst. 

3.2.2. Zollpräferenz für rücklangende EWR-Ursprungserzeugnisse 

Für vom multilateralen EWR–Abkommen erfasste EWR-Ursprungserzeugnisse wird bei der 

Wiedereinfuhr eine Zollpräferenz gewährt. 

4. Warenkreis 

4.1. Multilaterales Abkommen 

4.1.1. Industriell gewerbliche Waren 

Dem multilateralen EWR-Abkommen unterliegen die meisten Waren des industriell 

gewerblichen Sektors (Waren der HS Kapitel 25 bis 97 des Zolltarifs) mit Ausnahme der im 

Protokoll 2 des EWR-Abkommens angeführten Waren. 

4.1.2. Landwirtschaftliche Verarbeitungsprodukte 

Dem multilateralen EWR-Abkommen unterliegen auch die landwirtschaftlichen 

Verarbeitungsprodukte. Es handelt sich hierbei überwiegend um Waren aus dem Bereich der 

Kapitel 1 bis 24, jedoch auch um einzelne Positionen aus dem Bereich der HS Kapitel 25 

bis 97. Diese Waren sind in den Tabellen I und II zum Protokoll 3 (Hinweis: die 

Bestimmungen des Protokolls 3 gelten nicht für Liechtenstein) angeführt. Es handelt sich 

dabei um keine bilateralen Protokolle zwischen der EU und den anderen Vertragsparteien, 

sondern um ein gemeinsames Protokoll 3 mit zwei für alle Vertragsparteien geltenden 

Warenlisten (Tabelle I und Tabelle II). 

http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Vertrag&id=6013300&ida=EWRAbkommen&gueltig=APPDAT&hz_id=6013300
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4.1.2.1. Waren der Tabelle I 

Für in Tabelle I angeführte Waren gelten die in den Anhängen zu dieser Tabelle angeführten 

Zollsätze. Für jeden Vertragspartner gelten spezielle Regelungen. Anhang I zu Tabelle I 

enthält die Einfuhrregelungen der EU, Anhang II zu Tabelle I enthält die isländischen 

Einfuhrregelungen und Anhang III zu Tabelle I enthält die norwegischen Einfuhrregelungen. 

Die Zollsätze werden in jährlichen Abständen überprüft und können vom Gemeinsamen 

Ausschuss geändert werden. Die Vertragsparteien dürfen zwar für diese Waren ihr 

Ausfuhrerstattungssystem anwenden, jedoch unter Berücksichtigung der Auswirkungen der 

unterschiedlichen Preise für landwirtschaftliche Grunderzeugnisse auf dem Weltmarkt und 

den Märkten der Vertragsparteien. Werden Produktionserstattungen oder direkte Beihilfen 

für die bei der Herstellung verwendeten landwirtschaftlichen Grunderzeugnisse gewährt, so 

wird die Ausfuhrerstattung entsprechend gekürzt. 

4.1.2.2. Waren der Tabelle II 

Für in Tabelle II angeführte Waren dürfen bei der Einfuhr keine Zölle bzw. Abgaben gleicher 

Wirkung eingehoben werden und bei der Ausfuhr keine Erstattungen gewährt werden. 

4.1.2.3. Fischprodukte 

Bestimmte im Protokoll 9 angeführte Fischereiprodukte des HS Kapitels 3 und 

Fischzubereitungen aus den HS Kapiteln 15 und 16 des Zolltarifs sind ebenfalls in das 

multilaterale EWR-Abkommen einbezogen. 

4.2. Bilaterale Abkommen 

4.2.1. Landwirtschaftliche Erzeugnisse 

Bestimmte in Form von Briefwechsel zwischen den Vertragsparteien bilateral abgeschlossene 

Abkommen betreffend landwirtschaftliche Erzeugnisse basieren auf Protokoll Nr. 42. Für die 

unter diese Abkommen fallenden Waren werden Präferenzen nur unter den in diesen 

Abkommen festgelegten Voraussetzungen gewährt. 

4.2.1.1. Briefwechsel EG-Island 

Anhang I beinhaltet die Liste jener Waren, auf die Island keine Einfuhrzölle erhebt. 

Anhang II legt die entsprechenden Ursprungsregeln fest. 

Es handelt sich hierbei um ein rein bilaterales Abkommen, für welches weder die 

Bestimmungen über Lockerung vom Territorialitätsprinzip noch über Toleranzregel 

Anwendung finden. Die Ware erlangt auch nicht EWR-Ursprung. Ursprungsland ist entweder 

Gemeinschaft oder Island. Es finden aber die Bestimmungen des Protokolls 4 des EWR 

Abkommens bezüglich Zollrückvergütung, Nachweis der Ursprungseigenschaft und Methoden 
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der Zusammenarbeit der Verwaltungen Anwendung. Hinsichtlich der Bestimmung über 

Zollrückvergütung besteht Übereinstimmung, dass das Verbot der Zollrückvergütung nur für 

Vormaterialien der Art gilt, die unter das EWR-Abkommen fallen. 

Ursprungserzeugnisse im Sinne des Briefwechsels werden bei der Einfuhr in die 

Gemeinschaft oder nach Island nach Maßgabe dieses Abkommens behandelt, wenn ein nach 

den Bestimmungen des Protokolls 4 des EWR-Abkommens ausgestellter oder erteilter 

Nachweis der Ursprungseigenschaft vorgelegt wird. Sowohl EUR.1 als auch die 

Rechnungserklärung müssen die Ursprungsangabe "Gemeinschaft - AGRI " oder "Island - 

AGRI" aufweisen. 

4.2.1.2. Briefwechsel EG-Norwegen 

Anhang I behandelt den gegenseitigen Handel mit Käse. Anhang II betrifft bestimmte 

Gartenbauerzeugnisse. Anhang III beinhaltet die Liste jener Waren, auf die Norwegen keine 

Einfuhrzölle erhebt. Anhang IV legt die entsprechenden Ursprungsregeln fest. 

Es handelt sich hierbei um ein rein bilaterales Abkommen, für welches weder die 

Bestimmungen über Lockerung vom Territorialitätsprinzip noch über Toleranzregel 

Anwendung finden. Die Ware erlangt auch nicht EWR-Ursprung. Ursprungsland ist entweder 

Gemeinschaft oder Norwegen. Es finden aber die Bestimmungen des Protokolls 4 des EWR-

Abkommens bezüglich Zollrückvergütung, Nachweis der Ursprungseigenschaft und Methoden 

der Zusammenarbeit der Verwaltungen Anwendung. Hinsichtlich der Bestimmung über 

Zollrückvergütung besteht Übereinstimmung, dass das Verbot der Zollrückvergütung nur für 

Vormaterialien der Art gilt, die unter das EWR-Abkommen fallen. 

Ursprungserzeugnisse im Sinne des Briefwechsels werden bei der Einfuhr in die 

Gemeinschaft oder nach Norwegen nach Maßgabe dieses Abkommens behandelt, wenn ein 

nach den Bestimmungen des Protokolls 4 des EWR-Abkommens ausgestellter oder erteilter 

Nachweis der Ursprungseigenschaft vorgelegt wird. Sowohl EUR.1 als auch die 

Rechnungserklärung müssen die Ursprungsangabe "Gemeinschaft AGRI" oder "Norwegen 

AGRI" aufweisen. 

5. Ursprungserzeugnisse 

5.1. Grundsätzliches 

5.1.1. Arten des präferentiellen Ursprungs 

Man unterscheidet zwischen dem autonomen Ursprung durch vollständige Erzeugung oder 

ausreichende Be- oder Verarbeitung und dem Ursprung durch Kumulierung. Details dazu 

können der Arbeitsrichtlinie UP-3000 Abschnitt 1.2. entnommen werden. 
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5.1.2. Gebiet der EU 

Das Gebiet aller Mitgliedstaaten der EU wird für die Einhaltung der Ursprungsregeln wie das 

Gebiet eines einzigen Staates angesehen. Im Warenverkehr zwischen EU-Mitgliedstaaten 

werden Informationen über bereits innerhalb der EU geleistete Herstellungsvorgänge oder 

darüber, dass es sich bei der betreffenden Ware bereits um ein Ursprungserzeugnis im Sinne 

der jeweiligen Ursprungsregeln handelt, mittels sogenannter EU-interner 

Lieferantenerklärung (siehe UP-3000 Abschnitt 6.) weitergegeben. 

5.1.3. Bestimmung des Ursprungslandes 

In den Präferenznachweisen über Waren, die im Rahmen des autonomen Ursprungs erzeugt 

worden sind, ist als Ursprungsland immer das Land anzugeben, in dem die betreffende Ware 

unter Einhaltung der vorgenannten Herstellungsvorgänge erzeugt wurde. 

Wird eine Ware unter Anwendung der Kumulierungsmöglichkeiten zu einem 

Ursprungserzeugnis, ist das Ursprungsland wie folgt zu bestimmen: 

 Wird eine Ware in einem Land der Präferenzzone nur mit Ursprungserzeugnissen 

(Vormaterialien) anderer Länder der Präferenzzone durch ausreichende Be- und 

Verarbeitung hergestellt, so gilt diese Ware als Ursprungserzeugnis des 

Herstellungslandes. 

 Erfolgt im Herstellungsland eine nicht ausreichende Be- und Verarbeitung nur mit 

Ursprungserzeugnissen (Vormaterialien) anderer Länder der Präferenzzone, so gilt die 

Ware nur dann als Ursprungserzeugnis des Herstellungslandes, wenn der im 

Herstellungsland erzielte Wertzuwachs größer ist als die Werte der Vormaterialien mit 

Ursprung in anderen Ländern der Präferenzzone. Ist der Wertzuwachs geringer, so gilt 

die Ware als Ursprungerzeugnis des Landes der Präferenzzone, auf das der höchste Wert 

der Vormaterialien entfällt. 

Wird im Ausfuhrland keine Be- oder Verarbeitung vorgenommen, so behalten die 

Vormaterialien oder Erzeugnisse ihre Ursprungseigenschaft bei. Handel und Verzollung (in 

den freien Verkehr bringen) haben keinen Einfluss auf das Ursprungsland. 

5.1.4. Ursprungslandangabe im Präferenznachweis 

Im EWR-Abkommen gibt es nicht mehr die Zuordnung des Ursprungs der Waren zu einem 

bestimmten Vertragspartner. Für die Erfüllung der Ursprungsregeln gelten die Gebiete der 

einzelnen Vertragsparteien des EWR als ein Gebiet und es gibt nur mehr den einheitlichen 

"EWR-Ursprung" mit der Konsequenz, dass im Präferenznachweis als Ursprungsland „EWR“ 

anzugeben ist. 
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Ursprungserzeugnisse des EWR gelten als Ursprungserzeugnisse der EU. Im Rahmen von 

PanEuroMed ist die Angabe EWR nicht zulässig, und es muss das tatsächliche Ursprungsland 

aufscheinen. 

Es sind die Abkürzungen "EWR", "EEA", "EEE", "EOS", "EOX", "SEE", "EER", "EES" oder 

"ETA" für die Bezeichnung des Europäischen Wirtschaftsraumes als einheitliches 

Ursprungsgebiet in den Amtssprachen der Vertragsparteien vorgesehen. Die Angabe "CCM" 

bedeutet die spanischen Gebiete Kanarische Inseln, Ceuta und Melilla. 

5.1.5. Waren unbestimmten Ursprungs 

Materialien, deren Ursprungscharakter nicht feststellbar ist und nicht nachgewiesen werden 

kann, gelten als "Waren unbestimmten Ursprungs" und sind bei der Ursprungsbeurteilung als 

Drittlandsmaterialien zu werten. 

5.2. Allgemeine Vorschriften 

Für die Zwecke des Abkommens gelten als Ursprungserzeugnisse des EWR: 

a) Erzeugnisse, die im EWR vollständig gewonnen oder hergestellt worden sind; 

b) Erzeugnisse, die im EWR unter Verwendung von Vormaterialien hergestellt worden sind, 

die dort nicht vollständig gewonnen oder hergestellt worden sind, vorausgesetzt, dass 

diese Vormaterialien im EWR in ausreichendem Maße be- oder verarbeitet worden sind. 

Für diese Zwecke gelten die Gebiete der Vertragsparteien, für die das Abkommen gilt, als ein 

Gebiet. 

Abweichend davon gilt das Gebiet des Fürstentums Liechtenstein zum für die Zwecke der 

Bestimmung des Ursprungs der in den Tabellen I und II des Protokolls Nr. 3 aufgeführten 

Erzeugnisse nicht als Teil des Gebiets des EWR; diese Erzeugnisse gelten nur dann als 

Ursprungserzeugnisse des EWR, wenn sie im Gebiet der anderen Vertragsparteien entweder 

vollständig gewonnen oder hergestellt oder in ausreichendem Maße be- oder verarbeitet 

worden sind. 

5.3. Ursprung durch Kumulierung 

5.3.1. Bilaterale und diagonale Kumulierung mit Ursprungswaren 

Eine Kumulierung ist nur mit Ursprungserzeugnissen möglich. Vormaterialien, die bereits 

Ursprungserzeugnisse eines Vertragsstaates bzw. eines Landes der Präferenzzone sind und 

als solche bereits mit Präferenznachweis eingeführt wurden, brauchen demnach - im 

Gegensatz zu Drittlandsmaterialien - nicht mehr ausreichend bearbeitet zu werden. 
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Die bilaterale Kumulierung wird zwischen zwei Partnerländern angewandt und ist laut dem 

jeweiligen Abkommen zwischen den zwei Vertragsländern immer möglich. 

Die diagonale Kumulierung wird zwischen mehr als zwei Partnerländern angewandt und ist 

nur je nach Stand der Verlautbarung im Amtsblatt Serie C der EU möglich (siehe 

www.bmf.gv.at/Zoll/Für Unternehmen/Ursprung und Präferenzen/Pan-Euro-Med 

Abkommen). 

Nähere Erläuterungen und praktische Beispiele zum Thema Kumulierung können der 

Arbeitsrichtlinie UP-3000 Abschnitt 1.2.4. entnommen werden. 

5.3.2. Volle Kumulierung 

5.3.2.1. Grundsätzliches 

Nach dem EWR-Abkommen ist es auch möglich, Herstellungsvorgänge in einem 

Vertragsstaat des EWR, die noch nicht zu einem Ursprungserzeugnis geführt haben, zu 

Herstellungsvorgängen in einem anderen Vertragsstaat des EWR hinzuzurechnen und beide 

insgesamt als einen ursprungsbegründenden Vorgang zu bewerten. Nähere Erläuterungen 

und praktische Beispiele zum Thema Kumulierung können der Arbeitsrichtlinie UP-3000 

Abschnitt 1.2.4. entnommen werden. 

5.3.2.2. Lieferantenerklärung 

(1) Wird im Gebiet einer EWR-Vertragspartei eine Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 oder 

eine Erklärung auf der Rechnung für Ursprungserzeugnisse ausgestellt bzw. ausgefertigt, bei 

deren Herstellung Waren aus dem Gebiet der anderen EWR-Vertragsparteien verwendet 

worden sind, die im EWR be- oder verarbeitet wurden, ohne die 

Präferenzursprungseigenschaft zu erwerben, so wird die für diese Waren nach Maßgabe 

dieses Punktes abgegebene Lieferantenerklärung berücksichtigt. 

(2) Die Lieferantenerklärung nach Absatz 1 dient als Nachweis für die im EWR an den 

betreffenden Waren vorgenommene Be- oder Verarbeitung im Hinblick auf die Entscheidung, 

ob die Erzeugnisse, bei deren Herstellung diese Waren verwendet worden sind, als 

Ursprungserzeugnisse des EWR gelten können und die übrigen Voraussetzungen des 

Ursprungsprotokolls erfüllt sind. 

(3) Abgesehen von den Fällen des Absatzes 4 wird vom Lieferanten für jede Warensendung 

eine gesonderte Lieferantenerklärung in der in Anhang V (siehe Anhang 1) vorgeschriebenen 

Form auf einem Blatt Papier ausgefertigt, das der Rechnung, dem Lieferschein oder einem 

anderen Handelspapier beigefügt wird, in dem die betreffenden Waren so genau bezeichnet 

sind, dass die Feststellung der Nämlichkeit möglich ist. 

https://www.bmf.gv.at/zoll/fuer-unternehmen/ursprung-praeferenzen/informationen_up.html
https://www.bmf.gv.at/zoll/fuer-unternehmen/ursprung-praeferenzen/informationen_up.html
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(4) Ein Lieferant, der regelmäßig einen Kunden mit Waren beliefert, die im EWR über einen 

längeren Zeitraum hinweg in der gleichen Weise be- oder verarbeitet werden sollen, kann 

eine einmalige Lieferantenerklärung (im Folgenden ‚Langzeit-Lieferantenerklärung‘ genannt) 

abgeben, die für alle weiteren Sendungen der betreffenden Waren gilt. Die Langzeit-

Lieferantenerklärung gilt in der Regel bis zu einem Jahr nach dem Datum der Ausfertigung. 

Die Zollbehörden des Landes, in dem die Erklärung ausgefertigt wird, legen fest, unter 

welchen Voraussetzungen eine längere Geltungsdauer zulässig ist. Die Langzeit-

Lieferantenerklärung wird vom Lieferanten in der in Anhang VI (siehe Anhang 2) 

vorgeschriebenen Form ausgefertigt; die betreffenden Waren müssen darin so genau 

bezeichnet sein, dass die Feststellung der Nämlichkeit möglich ist. Sie wird dem Kunden vor 

der ersten Lieferung der Waren, auf die sie sich bezieht, oder zusammen mit dieser 

Lieferung zur Verfügung gestellt. Der Lieferant unterrichtet seinen Kunden unverzüglich, 

wenn die Langzeit-Lieferantenerklärung für die betreffenden Waren nicht mehr gilt. 

(5) Die Lieferantenerklärung nach den Absätzen 3 und 4 ist maschinenschriftlich oder 

gedruckt in einer der Sprachen, in denen das Abkommen abgefasst ist, nach den nationalen 

Rechtsvorschriften des Landes, in dem sie ausgefertigt wird, zu erstellen und vom 

Lieferanten eigenhändig zu unterzeichnen. Die Erklärung kann auch handschriftlich 

ausgefertigt werden; in diesem Fall ist sie mit Tinte in Druckschrift zu erstellen. 

(6) Der die Erklärung ausfertigende Lieferant hat auf Verlangen der Zollbehörden des 

Landes, in dem die Erklärung ausgefertigt wird, jederzeit alle zweckdienlichen Unterlagen 

zum Nachweis der Richtigkeit der Angaben in der Erklärung vorzulegen. 

Lieferantenerklärung nach Anhang V siehe Anhang 1. 

Lieferantenerklärung nach Anhang VI siehe Anhang 2. 

5.3.3. Drittlandsmaterialien 

Die Anwendung der Kumulierung beeinträchtigt in keiner Weise die Verwendung von 

drittländischen Vormaterialien, sofern diese ausreichend be- oder verarbeitet werden. 

5.3.4. Andorra 

Erzeugnisse der HS Kapitel 25 bis 97 mit Ursprung in Andorra werden von den EWR-Ländern 

als Ursprungserzeugnisse der EU anerkannt. 

5.3.5. San Marino 

Erzeugnisse mit Ursprung in der Republik San Marino werden von den EWR-Ländern als 

Ursprungserzeugnisse der EU anerkannt. 
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5.4. Vollständig gewonnene oder hergestellte Erzeugnisse 

(vollständige Erzeugung) 

Eine Ware gilt als vollständig im Gebiet eines Staates der jeweiligen Präferenzzone erzeugt, 

wenn sämtliche zu ihrer Erzeugung verwendeten Vormaterialien, mag ihr Anteil an der Ware 

auch noch so geringfügig sein, zur Gänze aus diesem Staat stammen. 

Als vollständig erzeugt in diesem Sinne gelten ausschließlich: 

a) dort aus dem Boden oder dem Meeresgrund gewonnene mineralische Erzeugnisse; 

b) dort geerntete pflanzliche Erzeugnisse; 

c) dort geborene oder ausgeschlüpfte und dort aufgezogene lebende Tiere; 

d) Erzeugnisse von dort gehaltenen lebenden Tieren; 

e) dort erzielte Jagdbeute und Fischfänge; 

f) Erzeugnisse der Seefischerei und andere von eigenen Schiffen außerhalb der 

Küstenmeere der ausführenden Vertragspartei aus dem Meer gewonnene Erzeugnisse; 

g) Erzeugnisse, die an Bord eigener Fabrikschiffe ausschließlich aus den unter Buchstabe f) 

genannten Erzeugnissen hergestellt werden; 

h) dort gesammelte Altwaren, die nur zur Gewinnung von Rohstoffen verwendet werden 

können, einschließlich gebrauchter Reifen, die nur zur Runderneuerung oder als Abfall 

verwendet werden können; 

i) bei einer dort ausgeübten Produktionstätigkeit anfallende Abfälle; 

j) aus dem Meeresboden oder Meeresuntergrund außerhalb der eigenen Hoheitsgewässer 

gewonnene Erzeugnisse, sofern diese Vertragspartei zum Zweck der Nutzbarmachung 

Ausschließlichkeitsrechte über diesen Teil des Meeresbodens oder Meeresuntergrund 

ausübt; 

k) Waren, die dort ausschließlich aus unter den Buchstaben a) bis j) aufgeführten 

Erzeugnissen hergestellt werden. 

Die hohe See (außerhalb der Küstenmeere) hat keine Staatszugehörigkeit. Fisch, der 

außerhalb des Küstenmeeres eines Partnerlandes gefangen wird, gilt jedoch als vollständig 

gewonnen, wenn die „eigenen Schiffe” bzw. „eigenen Fabrikschiffe” folgende Kriterien 

erfüllen: 

a) die in der ausführenden Vertragspartei ins Schiffsregister eingetragen oder dort 

angemeldet sind, 
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b) die unter der Flagge der ausführenden Vertragspartei fahren, 

c) die mindestens zur Hälfte Eigentum von Staatsangehörigen der ausführenden 

Vertragspartei oder einer Gesellschaft sind, die ihren Hauptsitz in der ausführenden 

Vertragspartei hat, bei der der oder die Geschäftsführer, der Vorsitzende des Vorstands 

oder Aufsichtsrats und die Mehrheit der Mitglieder dieser Organe Staatsangehörige der 

ausführenden Vertragspartei sind und - im Fall von Personengesellschaften oder 

Gesellschaften mit beschränkter Haftung - außerdem das Geschäftskapital mindestens 

zur Hälfte der ausführenden Vertragspartei oder öffentlich-rechtlichen Körperschaften 

oder Staatsangehörigen dieser Vertragspartei gehört, 

d) deren Schiffsführung aus Staatsangehörigen der ausführenden Vertragspartei besteht, 

und 

e) deren Besatzung zu mindestens 75% aus Staatsangehörigen der ausführenden 

Vertragspartei besteht. 

5.5. In ausreichendem Maß be- oder verarbeitete Erzeugnisse 

(ausreichende Be- oder Verarbeitung) 

5.5.1. Grundsätzliches 

In den meisten Fällen wird der Ursprung einer Ware nicht durch vollständige Erzeugung 

erzielt, und es muss daher eine ausreichende Be- oder Verarbeitung aller bei der Herstellung 

einer Ware verwendeten drittländischen Vormaterialien erfolgen, um präferentiellen 

Ursprung zu erzielen. Als ausreichende Be- oder Verarbeitung gilt die Erfüllung der 

Herstellungsvoraussetzungen, die in der Ursprungsliste der konkret in Anspruch 

genommenen Präferenzmaßnahme vorgesehen sind. 

Die Ursprungsliste ist eine Liste der erforderlichen ausreichenden Be- oder Verarbeitungen, 

die an Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft vorgenommen werden müssen, um den 

hergestellten Erzeugnissen die Ursprungseigenschaft zu verleihen. Bei der Auslegung der 

Ursprungsliste sind immer die Einleitenden Bemerkungen zur Ursprungsliste zu beachten. 

Die Ursprungsliste und die Einleitenden Bemerkungen sind Anhänge zum Ursprungsprotokoll 

und sind der jeweiligen Rechtsgrundlage (siehe Abschnitt 12.) zu entnehmen. 

Die zu erfüllende Ursprungsregel ist in der Ursprungsliste in Spalte 3 angeführt. Für manche 

Waren ist auch in der Spalte 4 eine Regel angeführt, wobei in diesen Fällen für den 

Hersteller eine Wahlmöglichkeit besteht. 



UP-4300 GZ BMF-010310/0163-IV/7/2013 idF GZ BMF-010310/0123-IV/7/2015 vom 16. April 2015 

 

© Bundesministerium für Finanzen 10 - 13 

5.5.2. Ausnahme (allgemeine Toleranz) 

Drittländische Vormaterialien bis zu einem Wert von max. 10% vom Ab-Werk-Preis der 

daraus hergestellten Fertigware brauchen die Ursprungsregel der Fertigware nicht zu 

erfüllen. Insgesamt muss aber mehr als eine Minimalbehandlung (siehe Abschnitt 5.6.) im 

Zuge der Herstellung der Fertigware erfolgen. 

Die in den Ursprungsregeln der Ursprungslisten selbst vorgesehenen Wertkriterien bilden die 

absolute Grenze, dh. es ist kein Addieren mit der Toleranzgrenze möglich. 

Waren der Kapitel 50 bis 63 des HS (Textilien/Bekleidung) sind von der 10%-Toleranzregel 

ausgenommen. 

Für Textilien und Bekleidung sind allerdings in der Ursprungsliste (Fußnoten) und den 

Einleitenden Bemerkungen (Anhänge zum Ursprungsprotokoll - siehe Abschnitt 12.2.) 

spezielle Toleranzen zu entnehmen. 

5.6. Nicht ausreichende Be- oder Verarbeitung 

(Minimalbehandlung) 

Nicht ausreichende Be- oder Verarbeitungen (auch als "Minimalbehandlungen" bezeichnet) 

von Drittlandsmaterialien können zwar allenfalls zur Erfüllung eines Herstellungsvorganges in 

der jeweiligen Ursprungsliste führen (zB Wechsel der vierstelligen Tarif-Position, Einhaltung 

eines bestimmten Wertkriteriums), sind jedoch niemals ausreichend im Sinne der 

Ursprungsregeln. 

5.6.1. Doppelfunktion 

Der Aspekt der Minimalbehandlung ist einerseits als Zusatzvoraussetzung zur Einhaltung der 

Herstellungsvoraussetzungen bei Verwendung drittländischer Vormaterialien zu beachten 

und dient andererseits der Bestimmung des Ursprungslandes, wenn nur Vormaterialien mit 

Ursprung verwendet werden. 

5.6.2. Definition 

Als nicht ausreichende Be- oder Verarbeitungen gelten nur die nachfolgend aufgezählten 

Vorgänge, und zwar wenn ausschließlich diese ("erschöpfende Aufzählung") durchgeführt 

werden: 

a) Behandlungen, die dazu bestimmt sind, die Erzeugnisse während des Transports oder der 

Lagerung in ihrem Zustand zu erhalten; 

b) Teilen oder Zusammenstellen von Packstücken; 
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c) Waschen, Reinigen, Entfernen von Staub, Oxid, Öl, Farbe oder anderen Beschichtungen; 

d) Bügeln von Textilien; 

e) einfaches Anstreichen oder Polieren; 

f) Schälen, teilweises oder vollständiges Bleichen, Polieren oder Glasieren von Getreide und 

Reis; 

g) Färben von Zucker oder Formen von Würfelzucker; 

h) Enthülsen, Entsteinen oder Schälen von Früchten, Nüssen und Gemüse; 

i) Schärfen, einfaches Schleifen oder einfaches Zerteilen; 

j) Sieben, Aussondern, Einordnen, Sortieren (einschließlich des Zusammenstellens von 

Sortimenten); 

k) einfaches Abfüllen in Flaschen, Dosen, Fläschchen, Säcke, Etuis oder Schachteln, 

Befestigen auf Karten oder Brettchen sowie alle anderen einfachen 

Verpackungsvorgänge; 

l) Anbringen oder Aufdrucken von Marken, Etiketten, Logos oder anderen gleichartigen 

Unterscheidungszeichen auf den Erzeugnissen selbst oder auf ihren Verpackungen; 

m) einfaches Mischen von Erzeugnissen, auch verschiedener Arten; 

n) einfaches Zusammenfügen von Teilen eines Erzeugnisses zu einem vollständigen 

Erzeugnis oder Zerlegen von Erzeugnissen in Einzelteile; 

o) Zusammentreffen von zwei oder mehr der unter den Buchstaben a) bis n) genannten 

Behandlungen; 

p) Schlachten von Tieren. 

Bei der Beurteilung, ob eine Minimalbehandlung vorliegt, sind alle in der ausführenden 

Vertragspartei an diesem Erzeugnis vorgenommenen Be- oder Verarbeitungen in Betracht zu 

ziehen. Erfolgen die vorstehend genannten Vorgänge im Zusammenhang mit anderen 

Arbeiten an der Ware, ist der so getätigte Herstellungsvorgang in seiner Gesamtheit zu 

beurteilen. Als Beurteilungshilfe kann herangezogen werden, dass mehr als eine 

Minimalbehandlung vorliegt, wenn Vormaterialien mitverwendet werden, die bereits 

Ursprungserzeugnisse des Herstellungslandes und für die übliche Funktion der Fertigware 

selbst relevant sind. 
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5.7. Maßgebende Einheit und Umschließungen 

5.7.1. Maßgebende Einheit 

Die maßgebende Einheit, die jeweils die vorgesehene Ursprungsregel erfüllen muss, ist jene 

Einheit, die auch als Grundlage für die Tarifierung herangezogen wird. Betreffend 

Warenzusammenstellungen siehe Abschnitt 5.9. 

Beispiel: 

Ein Metallluster mit beigepackten Gläsern ist ein einheitlicher Beleuchtungskörper, eine 
Maschine mit getrennt verpackter elektronischer Steuerung ist eine einheitliche 
Maschine und ebenso bildet ein Segelboot mit beigelegtem Segel eine tarifarische 
Einheit. In diesen Fällen müssen alle Komponenten bei der Beurteilung des Ursprungs 
der gesamten Ware mitberücksichtigt werden. Dies bedeutet, dass für die maßgebende 
Einheit entweder Ursprung in ihrer Gesamtheit vorliegt oder nicht. 

5.7.2. Umschließungen 

Umschließungen, die gemäß der Allgemeinen Vorschrift 5 für die Auslegung der 

Kombinierten Nomenklatur wie die darin befindlichen Waren einzureihen sind und die in 

ihnen verpackten Waren werden als eine Einheit angesehen. Der Ursprung von Waren in 

Umschließungen ist nach folgenden Gesichtspunkten zu beurteilen: 

1. Umschließungen, die beim Klein- oder Einzelverkauf in der Regel mit in die Hand des 

letzten Käufers (Verbrauchers) übergehen, sind als Bestandteil der in ihnen verpackten 

Ware anzusehen und müssen wie jedes andere verwendete Vormaterial bei der 

Beurteilung des Ursprungs der Ware mitberücksichtigt werden; 

2. andere Umschließungen - das sind insbesondere solche, die zum Schutz der Ware 

während des Transportes oder der Lagerung dienen - teilen hinsichtlich des Ursprunges 

grundsätzlich das Schicksal der in ihnen enthaltenen Waren; sie sind - unbeschadet ihres 

tatsächlichen Ursprungs - so zu behandeln, als ob sie das Ursprungskriterium erfüllen, 

das auf die in ihnen enthaltenen Waren zutrifft; 

3. Soweit Umschließungen gemäß der Allgemeinen Vorschrift 5b für die Auslegung der 

Kombinierten Nomenklatur nicht wie die darin befindlichen Waren einzureihen sind, 

müssen Ware und Umschließung getrennt behandelt werden und das jeweils 

vorgesehene Ursprungskriterium erfüllen. 

5.8. Zubehör, Ersatzteile und Werkzeuge 

Zubehör, Ersatzteile und Werkzeuge, die mit Geräten, Maschinen, Apparaten oder 

Fahrzeugen versandt werden, werden mit diesen zusammen als Einheit angesehen, wenn sie 
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Bestandteil der Normalausrüstung und in deren Preis enthalten sind oder nicht gesondert in 

Rechnung gestellt werden. 

5.9. Warenzusammenstellungen 

Die Ursprungsregel für Warenzusammenstellungen gilt nur für die 

Warenzusammenstellungen im Sinne der Allgemeinen Vorschrift 3 zum Harmonisierten 

System. 

Gemäß dieser Regel müssen alle Bestandteile einer Warenzusammenstellung, mit Ausnahme 

derjenigen, deren Wert 15 vH des Gesamtwerts dieser Warenzusammenstellung nicht 

übersteigt, den Ursprungsregeln für die Position entsprechen, der sie zugewiesen worden 

wären, wenn sie einzeln, also nicht als Bestandteile einer Warenzusammenstellung gestellt 

worden wären, ungeachtet der Position, der die Warenzusammenstellung in ihrer Gesamtheit 

gemäß der genannten Allgemeinen Vorschrift zugewiesen wird. 

Diese Regel gilt auch dann, wenn die Toleranzschwelle von 15 vH für denjenigen Bestandteil 

in Anspruch genommen wird, der gemäß der genannten Allgemeinen Vorschrift für die 

Einreihung der Warenzusammenstellung in ihrer Gesamtheit maßgeblich ist. 

5.10. Neutrale Elemente 

Bei der Feststellung, ob ein Erzeugnis ein Ursprungserzeugnis ist, braucht der Ursprung 

folgender gegebenenfalls bei seiner Herstellung verwendeter Erzeugnisse nicht berücksichtigt 

zu werden: 

a) Energie und Brennstoffe, 

b) Anlagen und Ausrüstung, 

c) Maschinen und Werkzeuge, 

d) Waren, die weder in die endgültige Zusammensetzung des Erzeugnisses eingehen noch 

darin eingehen sollen. 

6. Territoriale Auflagen 

6.1. Territorialitätsprinzip (Grundsatz) und territoriale Toleranz 

(1) Grundsätzlich müssen sämtliche Bedingungen für den Erwerb der Ursprungseigenschaft 

ohne Unterbrechung in der ausführenden Vertragspartei erfüllt werden. 

(2) Ursprungswaren, die aus einer Vertragspartei in ein Drittland ausgeführt und 

anschließend wieder eingeführt werden, gelten grundsätzlich als Erzeugnisse ohne 

Ursprungseigenschaft, es sei denn, den Zollbehörden kann glaubhaft dargelegt werden, dass 
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a) die wieder eingeführten Waren dieselben wie die ausgeführten Waren sind und 

b) diese Waren während ihres Verbleibs in dem betreffenden Land oder während des 

Transports keine Behandlung erfahren haben, die über das zur Erhaltung eines guten 

Zustands erforderliche Maß hinausgeht. 

(3) Der Erwerb der Ursprungseigenschaft wird durch eine Be- oder Verarbeitung, die 

außerhalb der ausführenden Vertragspartei in einem Drittland vorgenommen wird, nicht 

berührt, sofern 

a) die genannten Vormaterialien vollständig in der ausführenden Vertragspartei gewonnen 

oder hergestellt oder vor ihrer Ausfuhr einer Be- oder Verarbeitung unterzogen worden 

sind, die über eine Minimalbehandlung hinausgeht, und 

b) den Zollbehörden glaubhaft dargelegt werden kann, 

 dass die wieder eingeführten Waren durch Be- oder Verarbeitung der ausgeführten 

Vormaterialien gewonnen oder hergestellt worden sind und 

 dass der bei Anwendung der Bestimmungen dieses Artikels außerhalb der 

ausführenden Vertragspartei insgesamt erzielte Wertzuwachs (im Drittland neu 

hinzugefügte drittländische Vormaterialien + Lohn- und Transportkosten + gezahltes 

Entgelt) 10 vH des Ab-Werk-Preises des Enderzeugnisses, für das die 

Ursprungseigenschaft beansprucht wird, nicht überschreitet. 

(4) Für die Zwecke des vorgenannten Absatzes 3 finden die grundsätzlichen Bedingungen für 

den Erwerb der Ursprungseigenschaft auf die Be- oder Verarbeitung außerhalb der 

ausführenden Vertragspartei keine Anwendung. Findet jedoch nach der Ursprungsliste für die 

Bestimmung der Ursprungseigenschaft des Enderzeugnisses eine Regel Anwendung, die 

einen höchsten zulässigen Wert für alle verwendeten Vormaterialien ohne 

Ursprungseigenschaft vorsieht, so dürfen der Gesamtwert der im Gebiet der ausführenden 

Vertragspartei verwendeten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft und der nach diesem 

Artikel außerhalb dieser Vertragspartei insgesamt erzielte Wertzuwachs 

zusammengenommen den angegebenen Vomhundertsatz nicht überschreiten. Dies bedeutet, 

wenn die Ursprungsregel der Fertigware zB ein 40%-Kriterium vorsieht, dann dürfen bei 

voller Ausnutzung der 10% territorialen Toleranz für die im Vertragsstaat durchgeführten 

Herstellungsvorgänge nur mehr Drittlandsmaterialien bis zu einem Wert von max. 30% des 

Ab-Werk-Preises der Fertigware verwendet werden. 

(5) Für die Zwecke der Anwendung der Bestimmungen der vorgenannten Absätze 3 und 4 

bedeutet der Begriff "insgesamt erzielter Wertzuwachs" alle außerhalb der ausführenden 
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Vertragspartei entstandenen Kosten einschließlich des Wertes der dort verwendeten 

Vormaterialien. 

(6) Die Bestimmungen der vorgenannten Absätze 3 und 4 gelten nicht für Erzeugnisse, die 

die Bedingungen der Ursprungsliste nicht erfüllen und nur durch Anwendung der allgemeinen 

Toleranz (siehe UP-3000 Abschnitt 1.2.3.) als in ausreichendem Maße be- oder verarbeitet 

angesehen werden können. 

(7) Die Bestimmungen der vorgenannten Absätze 3 und 4 gelten nicht für Erzeugnisse der 

Kapitel 50 bis 63 des Harmonisierten Systems. 

(8) Die Be- oder Verarbeitung außerhalb der ausführenden Vertragspartei wird im Rahmen 

des Zollverfahrens der passiven Veredelung vorgenommen. 

6.2. Unmittelbare Beförderung 

Die Präferenzbehandlung für Ursprungserzeugnisse gilt nur, wenn sie unmittelbar zwischen 

den Vertragsparteien oder im Durchgangsverkehr durch die Gebiete, mit denen die 

Kumulierung zulässig ist, befördert werden. 

Jedoch können Erzeugnisse, die eine einzige Sendung bilden, durch andere Gebiete 

befördert werden, gegebenenfalls auch mit einer Umladung oder vorübergehenden 

Einlagerung in diesen Gebieten, sofern sie unter der zollamtlichen Überwachung der 

Zollbehörden des Durchfuhr- oder Einlagerungslandes bleiben und dort nur ent- und wieder 

verladen werden oder eine auf die Erhaltung eines guten Zustands gerichtete Behandlung 

erfahren. Eine Aufteilung von Sendungen in Teilmengen ist jedoch unzulässig. 

Für die Erfüllung der vorgenannten Bedingungen muss die Sendung schon im Ausfuhrstaat 

für einen Abnehmer im Bestimmungsstaat aufgegeben worden sein. In Zweifelsfällen ist dies 

durch ein durchgehendes Frachtpapier nachzuweisen. Andernfalls ist eine von der 

Zollbehörde des Durchfuhrlandes erteilte Bestätigung (wird im Sprachgebrauch als "Nicht-

Manipulationsbestätigung" bezeichnet) über die Einhaltung der oben genannten 

Voraussetzungen vorzulegen oder der Nachweis durch sonstige geeignete Unterlagen zu 

erbringen. 

Ursprungserzeugnisse (zB Mineralölerzeugnisse) können in Rohrleitungen durch andere 

Gebiete als die der ausführenden oder einführenden Vertragsparteien befördert werden. 

6.3. Ausstellungen 

Eine Ausnahme von der Regel der direkten Beförderung besteht für Ursprungserzeugnisse, 

die zu einer Ausstellung oder Messe in ein Drittland versandt worden sind und anschließend 
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wieder in den EWR eingeführt werden. Auf diese Waren sind bei der Einfuhr die 

Präferenzzölle anzuwenden, wenn dem Zollamt nachgewiesen wird, dass 

 ein Exporteur diese Waren aus einem EWR-Staat zu einer Ausstellung in einem Drittland 

versandt und dort ausgestellt hat; 

 dieser Exporteur die Waren einem Empfänger im EWR verkauft oder überlassen hat; 

 die Waren während der Ausstellung oder unmittelbar danach in demselben Zustand in 

den EWR zurückgebracht werden, in dem sie zur Ausstellung ausgeführt worden sind; 

 die Waren von dem Zeitpunkt an, zu dem sie zur Ausstellung ausgeführt wurden, nicht zu 

anderen Zwecken als zur Vorführung auf dieser Ausstellung verwendet worden sind. 

Diese Ausnahmeregelung gilt für alle Ausstellungen, Messen und ähnliche öffentliche 

Veranstaltungen kommerzieller, industrieller, landwirtschaftlicher oder handwerklicher Art, 

bei denen die Waren unter Zollüberwachung bleiben. Ausgenommen von dieser Regelung 

sind Ausstellungen privater Natur, die in Läden oder Geschäftsräumen zum Verkauf 

ausländischer Waren veranstaltet werden. 

Für solche Waren ist dem Zollamt ein nach den jeweiligen Ursprungsregeln vorgesehener 

Präferenznachweis unter den üblichen Bedingungen vorzulegen, in der die Bezeichnung und 

die Anschrift der Messe oder Ausstellung angegeben sein müssen. Die Vorlage dieses 

Präferenznachweises ist - sofern sonst keine Bedenken bestehen - auch als ausreichender 

Beweis für die Einhaltung der oben geforderten Bedingungen anzusehen. Falls erforderlich 

kann ein zusätzlicher schriftlicher Nachweis über die Unverändertheit der Waren und die 

Umstände, unter denen sie ausgestellt worden sind, verlangt werden. 

7. Verbot der Zollrückvergütung und der Zollbefreiung 

7.1. Grundsätzliches 

(1) Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft, die im EWR oder in einem anderen Land der 

Präferenzzone bei der Herstellung von Ursprungserzeugnissen verwendet worden sind, 

dürfen im Gebiet einer Vertragspartei nicht Gegenstand einer wie auch immer gearteten 

Zollrückvergütung oder Zollbefreiung sein. 

(2) Das Verbot betrifft im EWR geltende Regelungen, nach denen Zölle auf bei der 

Herstellung von Ursprungserzeugnissen verwendete Vormaterialien oder Abgaben gleicher 

Wirkung vollständig oder teilweise erstattet, erlassen oder nicht erhoben werden, sofern die 

Erstattung, der Erlass oder die Nichterhebung ausdrücklich oder faktisch gewährt wird, wenn 

die aus den betreffenden Vormaterialien hergestellten Erzeugnisse ausgeführt werden, nicht 
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dagegen, wenn diese Erzeugnisse im Gebiet der betreffenden Vertragspartei in den 

zollrechtlich freien Verkehr übergehen. 

(3) Der Ausführer von Erzeugnissen mit Ursprungsnachweis hat auf Verlangen der 

Zollbehörden jederzeit alle zweckdienlichen Unterlagen vorzulegen, um nachzuweisen, dass 

für die bei der Herstellung dieser Erzeugnisse verwendeten Vormaterialien ohne 

Ursprungseigenschaft keine Zollrückvergütung gewährt worden ist und sämtliche für solche 

Vormaterialien geltenden Zölle und Abgaben gleicher Wirkung tatsächlich entrichtet worden 

sind. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten auch für Verpackungen, für Zubehör, Ersatzteile und 

Werkzeuge sowie für Warenzusammenstellungen, wenn es sich dabei um Erzeugnisse ohne 

Ursprungseigenschaft handelt. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nur für Vormaterialien, die unter das Abkommen fallen. Ferner 

stehen sie der Anwendung eines Ausfuhrerstattungssystems für landwirtschaftliche 

Erzeugnisse nicht entgegen, das nach Maßgabe des Abkommens bei der Ausfuhr gilt. 

7.2. Betroffene Abgaben 

Neben allen Arten von Zöllen fallen beispielsweise auch Antidumpingabgaben unter das 

Verbot der Zollrückvergütung. Der Zollkodex kennt folgende Einrichtungen, die ausdrücklich 

oder in ihrer Wirkung eine Zollrückvergütung ermöglichen: 

a) aktive Veredelung (Nichterhebungsverfahren und Verfahren der Zollrückvergütung – 

siehe ZK-1140); 

b) Umwandlung (siehe ZK-1300); 

c) Freizone/Freilager oder Zolllager (siehe ZK-0980). 

Äußere Umschließungen, auch wenn sie im Rahmen einer der vorgenannten Einrichtungen 

verwendet worden sind, unterliegen nicht dem Verbot der Zollrückvergütung. 

7.3. Wahlmöglichkeit 

Dem Exporteur eines Ursprungserzeugnisses steht es frei, eine solche Zollrückvergütung in 

Anspruch zu nehmen und dafür keinen Präferenznachweis auszustellen, dh. auf die 

Präferenzzölle für das Ursprungserzeugnis im Bestimmungsland zu verzichten. Entscheidet er 

sich aber für die Ausstellung eines Präferenznachweises, so unterwirft er sich dem Verbot 

der Zollrückvergütung. 
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7.4. Angaben über Zollrückvergütungen 

Der Ausführer hat im Antragsformular zur Ausstellung einer Warenverkehrsbescheinigung 

EUR.1 oder EUR-MED anzugeben, ob eine Zollrückvergütung in Anspruch genommen wurde 

bzw. wird oder nicht. 

7.5. Zollrückvergütung im Falle von Irrtümern 

Wird ein Präferenznachweis irrtümlicherweise ausgestellt oder ausgefertigt, so kann eine 

Zollrückvergütung oder eine Zollbefreiung nur dann gewährt werden, wenn die folgenden 

drei Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) Der irrtümlicherweise ausgestellte oder ausgefertigte Präferenznachweis muss an die 

Behörden des Ausfuhrlands zurückgeschickt werden; anderenfalls müssen die Behörden 

des Einfuhrlands in einer schriftlichen Erklärung bestätigen, dass keine 

Präferenzbehandlung eingeräumt wurde beziehungsweise wird. 

b) Für die bei der Herstellung des Erzeugnisses verwendeten Vormaterialien hätte gemäß 

den geltenden Vorschriften eine Zollrückvergütung oder eine Zollbefreiung gewährt 

werden können, wenn kein Präferenznachweis zur Beantragung der Präferenzbehandlung 

vorgelegt worden wäre. 

c) Die Frist für die Rückvergütung wird eingehalten, und die in den internen 

Rechtsvorschriften des betreffenden Landes niedergelegten Voraussetzungen für die 

Rückvergütung sind erfüllt. 

8. Nachweis der Ursprungseigenschaft 

8.1. Grundsätzliches 

Im EWR-Abkommen sind folgende Präferenznachweise vorgesehen: 

1. die von einem Zollamt bestätigte Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 oder 

Warenverkehrsbescheinigung EUR-MED; 

2. die Erklärung auf der Rechnung oder Erklärung auf der Rechnung EUR-MED, die 

innerhalb der Wertgrenze von 6.000 Euro, von jedem Ausführer oder unabhängig vom 

Wert der Sendung von einem "ermächtigten Ausführer", auf einer Rechnung, einem 

Lieferschein oder einem anderen Handelspapier (in dem die Erzeugnisse so genau 

bezeichnet sind, dass die Feststellung der Nämlichkeit möglich ist) ausgestellt werden 

kann. 
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8.2. Verfahren zur Ausstellung von 

Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 oder 

Warenverkehrsbescheinigung EUR-MED 

(1) Die Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 oder EUR-MED wird von den Zollbehörden des 

Ausfuhrlandes auf schriftlichen Antrag ausgestellt, der vom Ausführer oder unter der 

Verantwortung des Ausführers von seinem bevollmächtigten Vertreter gestellt worden ist. 

(2) Der Ausführer oder sein bevollmächtigter Vertreter füllt zu diesem Zweck die Formulare 

für die Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 oder EUR-MED und den Antrag (siehe UP-3000 

Abschnitt 2.) aus. Die Formblätter sind in einer der Sprachen auszufüllen, in denen das 

Abkommen abgefasst ist. Werden die Formblätter handschriftlich ausgefüllt, so muss dies mit 

Tinte in Druckschrift erfolgen. Die Warenbezeichnung ist in dem dafür vorgesehenen Feld 

ohne Zeilenzwischenraum einzutragen. Ist das Feld nicht vollständig ausgefüllt, so sind unter 

der letzten Zeile der Warenbezeichnung ein waagerechter Strich zu ziehen und der nicht 

ausgefüllte Teil des Feldes durchzustreichen. 

(3) Der Ausführer, der die Ausstellung der Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 oder EUR-

MED beantragt, hat auf Verlangen der Zollbehörden des Ausfuhrlandes, in dem die 

Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 oder EUR-MED ausgestellt wird, jederzeit alle 

zweckdienlichen Unterlagen zum Nachweis der Ursprungseigenschaft der betreffenden 

Erzeugnisse sowie der Erfüllung der übrigen Voraussetzungen dieses Protokolls vorzulegen. 

(4) Unbeschadet des Absatzes 5. wird von den EWR-Zollbehörden eine 

Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 ausgestellt, 

 wenn die betreffenden Erzeugnisse ohne Anwendung der Kumulierung mit Vormaterialien 

mit Ursprung Färöer oder einem MED-Land als Ursprungserzeugnisse des EWR, eines 

EFTA-Landes oder der Türkei angesehen werden können und die übrigen 

Voraussetzungen des Ursprungsprotokolls erfüllt sind; 

 wenn die betreffenden Erzeugnisse ohne Anwendung der Kumulierung mit Vormaterialien 

mit Ursprung EWR, einem EFTA-Land, Färöer, Türkei oder einem MED-Land als 

Ursprungserzeugnisse Färöer oder eines MED-Landes angesehen werden können und die 

übrigen Voraussetzungen des Ursprungsprotokolls erfüllt sind, sofern im Ursprungsland 

eine Warenverkehrsbescheinigung EUR-MED oder eine Erklärung auf der Rechnung EUR-

MED ausgestellt bzw. ausgefertigt worden ist. 

(5) Eine Warenverkehrsbescheinigung EUR-MED wird von den EWR-Zollbehörden ausgestellt, 

wenn die betreffenden Erzeugnisse als Ursprungserzeugnisse des EWR, eines EFTA-Landes, 
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der Türkei, Färöer oder eines MED-Landes, angesehen werden können, die Voraussetzungen 

des Ursprungsprotokolls erfüllt sind und 

 die Kumulierung mit Vormaterialien mit Ursprung in Färöer oder MED-Länder angewandt 

wurde, oder 

 die Erzeugnisse als Vormaterialien im Rahmen der Kumulierung bei der Herstellung von 

Erzeugnissen für die Ausfuhr nach Färöer oder in die MED-Länder verwendet werden 

können, oder 

 die Erzeugnisse aus dem Bestimmungsland nach Färöer oder in die MED-Länder wieder 

ausgeführt werden können. 

(6) In Feld 7 der Warenverkehrsbescheinigung EUR-MED ist einer der folgenden Vermerke in 

englischer Sprache einzutragen: 

 wenn die Ursprungseigenschaft durch Anwendung der Kumulierung mit Vormaterialien 

mit Ursprung EWR, EFTA-Länder, Färöer, Türkei oder MED-Länder (in einem oder 

mehreren aller vorgenannten genannten Länder) erworben wurde: 

 ‚CUMULATION APPLIED WITH …‘ (name of the country/countries); 

 wenn die Ursprungseigenschaft ohne Anwendung der Kumulierung mit Vormaterialien mit 

Ursprung EWR, EFTA-Länder, Färöer, Türkei oder MED-Länder erworben wurde: 

 ‚NO CUMULATION APPLIED‘. 

(7) Die Zollbehörden, die die Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 oder EUR-MED ausstellen, 

treffen die erforderlichen Maßnahmen, um die Ursprungseigenschaft der Erzeugnisse und die 

Erfüllung der übrigen Voraussetzungen dieses Protokolls zu überprüfen. Sie sind befugt, zu 

diesem Zweck die Vorlage von Beweismitteln zu verlangen und jede Art von Überprüfung der 

Buchführung des Ausführers oder sonstige von ihnen für zweckdienlich erachtete Kontrolle 

durchzuführen. 

Sie achten auch darauf, dass die Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 oder EUR-MED 

ordnungsgemäß ausgefüllt sind. Sie prüfen insbesondere, ob das Feld mit der 

Warenbezeichnung so ausgefüllt ist, dass jede Möglichkeit eines missbräuchlichen Zusatzes 

ausgeschlossen ist. 

(8) In Feld 11 der Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 oder EUR-MED ist das Datum der 

Ausstellung anzugeben. 
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(9) Die Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 oder EUR-MED wird von den Zollbehörden 

ausgestellt und zur Verfügung des Ausführers gehalten, sobald die Ausfuhr tatsächlich erfolgt 

oder gewährleistet ist (siehe auch UP-3000 Abschnitt 2.). 

8.3. Nachträgliche Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 oder 

Warenverkehrsbescheinigung EUR-MED 

Eine Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 oder EUR-MED kann ausnahmsweise nach der 

Ausfuhr der Erzeugnisse, auf die sie sich bezieht, ausgestellt werden, 

a) wenn sie infolge eines Irrtums, eines unverschuldeten Versehens oder besonderer 

Umstände bei der Ausfuhr nicht ausgestellt worden ist, oder 

b) wenn den Zollbehörden glaubhaft dargelegt wird, dass eine Warenverkehrsbescheinigung 

EUR.1 oder EUR-MED ausgestellt, aber bei der Einfuhr aus formalen Gründen nicht 

angenommen worden ist. 

Hinsichtlich der praktischen Vorgangsweise siehe UP-3000 Abschnitt 2.9.1. 

8.4. Ausstellung eines Duplikates der 

Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 oder 

Warenverkehrsbescheinigung EUR-MED 

Bei Diebstahl, Verlust oder Vernichtung einer Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 oder EUR-

MED kann der Ausführer bei den Zollbehörden, die die Bescheinigung ausgestellt haben, ein 

Duplikat beantragen, das anhand der in ihrem Besitz befindlichen Ausfuhrpapiere 

ausgefertigt wird. Hinsichtlich der praktischen Vorgangsweise siehe UP-3000 Abschnitt 2.9.2. 

8.5. Ausstellung von Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 oder 

Warenverkehrsbescheinigung EUR-MED auf Grundlage eines 

vorher ausgestellten Präferenznachweises (Ersatzzeugnis) 

8.5.1. Grundsätzliches 

Werden Ursprungserzeugnisse in einem EWR-Land der Überwachung einer Zollstelle 

unterstellt, so kann der ursprüngliche Präferenznachweis im Hinblick auf den Versand 

sämtlicher oder eines Teils dieser Erzeugnisse zu anderen EWR-Zollstellen durch eine oder 

mehrere Warenverkehrsbescheinigungen EUR.1 oder EUR-MED ersetzt werden, und zwar 

auch dann, wenn Teile der Sendung unterschiedlichen Zollverfahren unterzogen werden. 

Diese Warenverkehrsbescheinigungen EUR.1 oder EUR-MED werden von der Zollstelle 

ausgestellt, unter deren Überwachung sich die Erzeugnisse befinden. 
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8.5.2. Abfertigungen immer bei derselben Zollstelle 

Erläuterungen und die praktische Vorgangsweise können der Arbeitsrichtlinie UP-3000 

Abschnitt 3.6. entnommen werden. 

8.5.3. Abfertigung bei unterschiedlichen Zollstellen – Angaben im 

Ersatzpräferenznachweis 

Erläuterungen und die praktische Vorgangsweise können der Arbeitsrichtlinie UP-3000 

Abschnitt 3.6. entnommen werden. 

8.6. Buchmäßige Trennung 

Die buchmäßige Trennung ist im EWR vorgesehen. Details können der Arbeitsrichtlinie UP-

3000 Abschnitt 1. entnommen werden. 

8.7. Voraussetzungen für die Ausfertigung der Erklärung auf der 

Rechnung oder der Erklärung auf der Rechnung EUR-MED 

(1) Die Erklärung auf der Rechnung oder Erklärung auf der Rechnung EUR-MED (Wortlaut 

der Erklärungen siehe UP-3000 Abschnitt 2.4.1.) kann ausgefertigt werden 

a) von einem ermächtigten Ausführer (siehe Abschnitt 8.8.) 

oder 

b) von jedem Ausführer für Sendungen von einem oder mehreren Packstücken, die 

Ursprungserzeugnisse enthalten, deren Wert 6.000 Euro je Sendung nicht überschreitet. 

(2) Unbeschadet des Abschnittes 3. kann eine Erklärung auf der Rechnung ausgefertigt 

werden, 

 wenn die betreffenden Erzeugnisse ohne Anwendung der Kumulierung mit Vormaterialien 

mit Ursprung Färöer oder einem MED-Land als Ursprungserzeugnisse des EWR, eines 

EFTA-Landes oder der Türkei angesehen werden können und die übrigen 

Voraussetzungen des Ursprungsprotokolls erfüllt sind; 

 wenn die betreffenden Erzeugnisse ohne Anwendung der Kumulierung mit Vormaterialien 

mit Ursprung im EWR, einem EFTA-Land, Färöer, Türkei oder einem MED-Land als 

Ursprungserzeugnisse Färöer oder eines MED-Landes angesehen werden können und die 

übrigen Voraussetzungen des Ursprungsprotokolls erfüllt sind, sofern im Ursprungsland 

eine Warenverkehrsbescheinigung EUR-MED oder eine Erklärung auf der Rechnung EUR-

MED ausgestellt bzw. ausgefertigt worden ist. 
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(3) Eine Erklärung auf der Rechnung EUR-MED kann ausgefertigt werden, wenn die 

betreffenden Erzeugnisse als Ursprungserzeugnisse des EWR, eines EFTA-Landes, der 

Türkei, Färöer oder eines MED-Landes, angesehen werden können, die Voraussetzungen des 

Ursprungsprotokolls erfüllt sind und 

 die Kumulierung mit Vormaterialien mit Ursprung in Färöer oder MED-Länder angewandt 

wurde, oder 

 die Erzeugnisse als Vormaterialien im Rahmen der Kumulierung bei der Herstellung von 

Erzeugnissen für die Ausfuhr nach Färöer oder in die MED-Länder verwendet werden 

können, oder 

 die Erzeugnisse aus dem Bestimmungsland nach Färöer oder in die MED-Länder wieder 

ausgeführt werden können. 

(4) Die Erklärung auf der Rechnung EUR-MED ist mit einem der folgenden Vermerke in 

englischer Sprache zu versehen: 

 wenn die Ursprungseigenschaft durch Anwendung der Kumulierung mit Vormaterialien 

mit Ursprung im EWR, EFTA-Länder, Färöer, Türkei oder MED-Länder (in einem oder 

mehreren aller vorgenannten genannten Länder) erworben wurde: 

 ‚CUMULATION APPLIED WITH …‘ (name of the country/countries); 

 wenn die Ursprungseigenschaft ohne Anwendung der Kumulierung mit Vormaterialien mit 

Ursprung im EWR, EFTA-Länder, Färöer, Türkei oder MED-Länder erworben wurde: 

 ‚NO CUMULATION APPLIED‘. 

(5) Der Ausführer, der eine Erklärung auf der Rechnung oder eine Erklärung auf der 

Rechnung EUR-MED ausfertigt, hat auf Verlangen der Zollbehörden des Ausfuhrlandes 

jederzeit alle zweckdienlichen Unterlagen zum Nachweis der Ursprungseigenschaft der 

betreffenden Erzeugnisse sowie der Erfüllung der übrigen Voraussetzungen dieses 

Ursprungsprotokolls vorzulegen. 

(6) Die Erklärung auf der Rechnung oder die Erklärung auf der Rechnung EUR-MED ist vom 

Ausführer maschinenschriftlich oder mechanografisch auf der Rechnung, dem Lieferschein 

oder einem anderen Handelspapier mit dem Wortlaut (siehe UP-3000 Abschnitt 2.4.) und in 

einer der Sprachfassungen des Abkommens nach Maßgabe der nationalen Rechtsvorschriften 

des Ausfuhrlandes auszufertigen. Wird die Erklärung handschriftlich erstellt, so muss dies mit 

Tinte in Druckschrift erfolgen. 

(7) Die Erklärungen auf der Rechnung und die Erklärungen auf der Rechnung EUR-MED sind 

vom Ausführer eigenhändig zu unterzeichnen. Ein ermächtigter Ausführer im Sinne des 
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nachfolgenden Abschnitts 8.8. braucht jedoch solche Erklärungen nicht zu unterzeichnen, 

wenn er sich gegenüber den Zollbehörden des Ausfuhrlandes schriftlich verpflichtet, die volle 

Verantwortung für jede Erklärung auf der Rechnung zu übernehmen, die ihn so identifiziert, 

als ob er sie eigenhändig unterzeichnet hätte. 

(8) Die Erklärung auf der Rechnung oder die Erklärung auf der Rechnung EUR-MED kann 

vom Ausführer bei der Ausfuhr der Erzeugnisse oder nach deren Ausfuhr ausgefertigt 

werden, vorausgesetzt, dass sie im Einfuhrland spätestens zwei Jahre nach der Einfuhr der 

betreffenden Erzeugnisse vorgelegt wird. 

8.8. Ermächtigter Ausführer 

Die Zollbehörden des Ausfuhrlandes können einen Ausführer (im Folgenden ‚ermächtigter 

Ausführer‘ genannt), der häufig unter das Abkommen fallende Erzeugnisse ausführt, dazu 

ermächtigen, ohne Rücksicht auf den Wert dieser Erzeugnisse Erklärungen auf der Rechnung 

oder Erklärungen auf der Rechnung EUR-MED auszufertigen. Nähere Informationen über 

Voraussetzungen und praktische Vorgangsweise sind der Arbeitsrichtlinie UP-3000 

Abschnitt 7. zu entnehmen. 

8.9. Geltungsdauer und Vorlage der Präferenznachweise 

Die Präferenznachweise bleiben vier Monate nach dem Datum der Ausstellung im 

Ausfuhrland gültig und sind innerhalb dieser Frist den Zollbehörden des Einfuhrlandes 

vorzulegen. Nähere Informationen dazu sind der Arbeitsrichtlinie UP-3000 Abschnitt 2.8.5. 

und Abschnitt 2.8.6. zu entnehmen. 

8.10. Einfuhr in Teilsendungen 

Werden Erzeugnisse der Abschnitte XVI und XVII oder der Positionen 7308 und 9406 des HS 

in zerlegtem oder noch nicht zusammengesetztem Zustand in Teilsendungen eingeführt, so 

ist es möglich, diese ursprungsmäßig als Ganzes zu betrachten und nur einen einzigen 

Präferenznachweis für die gesamte Ware auszustellen. Für Erzeugnisse des Abschnitts XVI 

sowie der Positionen 8608, 8805, 8905 und 8907 ist die Abfertigung in Teilsendungen 

aufgrund der Allgemeinen Vorschrift 2a zum HS in Verbindung mit der Zusätzlichen 

Anmerkung 3 zum Abschnitt XVI bzw. der Zusätzlichen Anmerkung 2 zum Abschnitt XVII 

auch tarifarisch zulässig. Die Voraussetzungen für die Abfertigung dieser Waren in 

Teilsendungen bzw. der Verfahrensablauf sind unter Arbeitsrichtlinie ZT-1600 beschrieben. 
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8.11. Ausnahmen vom Präferenznachweis 

(1) Erzeugnisse, die in Kleinsendungen von Privatpersonen an Privatpersonen versandt 

werden oder die sich im persönlichen Gepäck von Reisenden befinden, werden ohne Vorlage 

eines Präferenznachweises als Ursprungserzeugnisse angesehen, sofern es sich um 

Einfuhren nichtkommerzieller Art handelt und erklärt wird, dass die Voraussetzungen des 

Ursprungsprotokolls erfüllt sind, wobei an der Richtigkeit dieser Erklärung kein Zweifel 

bestehen darf. Bei Postversand kann diese Erklärung auf der Zollinhaltserklärung CN22/CN23 

oder einem dieser Erklärung beigefügten Blatt abgegeben werden. 

(2) Als Einfuhren nichtkommerzieller Art gelten solche, die gelegentlich erfolgen und 

ausschließlich aus Erzeugnissen bestehen, die zum persönlichen Ge- oder Verbrauch der 

Empfänger oder Reisenden oder zum Ge- oder Verbrauch in deren Haushalt bestimmt sind; 

dabei dürfen diese Erzeugnisse weder durch ihre Beschaffenheit noch durch ihre Menge zu 

der Vermutung Anlass geben, dass ihre Einfuhr aus kommerziellen Gründen erfolgt. 

(3) Außerdem darf der Gesamtwert der Erzeugnisse bei Kleinsendungen 500 Euro und bei 

den im persönlichen Gepäck von Reisenden enthaltenen Waren 1.200 Euro nicht 

überschreiten. 

8.12. Belege 

Welche Unterlagen zum Nachweis dafür, dass Erzeugnisse, für die eine 

Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 oder EUR-MED oder eine Erklärung auf der Rechnung 

oder eine Erklärung auf der Rechnung EUR-MED vorliegt, tatsächlich als 

Ursprungserzeugnisse des EWR, eines EFTA-Landes, eines MED-Landes, der Färöer oder der 

Türkei angesehen werden können und die übrigen Voraussetzungen des Ursprungsprotokolls 

erfüllt sind, können der Arbeitsrichtlinie UP-3000 Abschnitt 4.5.2. entnommen werden. 

8.13. Aufbewahrung der Präferenznachweise und Belege 

(1) Ein Ausführer, der die Ausstellung einer Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 oder EUR-

MED beantragt, hat die Beweisunterlagen mindestens drei Jahre lang aufzubewahren. 

(2) Ein Ausführer, der eine Erklärung auf der Rechnung oder eine Erklärung auf der 

Rechnung EUR-MED ausfertigt, hat eine Kopie dieser Erklärung sowie die Beweisunterlagen 

mindestens drei Jahre lang aufzubewahren. 

(3) Die Zollbehörden des Ausfuhrlandes, die eine Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 oder 

EUR-MED ausstellen, haben das Antragsformblatt mindestens drei Jahre lang 

aufzubewahren. 
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(4) Die Zollbehörden des Einfuhrlandes haben die ihnen vorgelegten 

Warenverkehrsbescheinigungen EUR.1 und EUR-MED und Erklärungen auf der Rechnung 

und Erklärungen auf der Rechnung EUR-MED mindestens drei Jahre lang aufzubewahren. 

Wird die Zollanmeldung mit Mitteln der Datenverarbeitung abgegeben, so können die 

Zollbehörden zulassen, dass die oben angeführten Präferenznachweise nicht mit der 

Zollanmeldung vorgelegt werden. In diesem Fall werden diese Präferenznachweise vom 

Wirtschaftsbeteiligten zur Verfügung der Zollbehörden gehalten. 

8.14. Abweichungen und Formfehler 

8.14.1. Unbedeutende Abweichungen und Formfehler 

Bei geringfügigen Abweichungen zwischen den Angaben in den Präferenznachweisen und 

den Angaben in den Unterlagen, die der Zollstelle zur Erfüllung der Einfuhrförmlichkeiten für 

die Erzeugnisse vorgelegt werden, ist der Präferenznachweis nicht allein dadurch ungültig, 

sofern einwandfrei nachgewiesen wird, dass sich das Papier auf die gestellten Erzeugnisse 

bezieht. Nähere Informationen dazu sind der Arbeitsrichtlinie UP-3000 Abschnitt 3.1.1. zu 

entnehmen. 

8.14.2. Gravierende Abweichungen und Formfehler 

Eine Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 oder EUR-MED kann aus "formalen Gründen" 

abgelehnt werden, wenn sie nicht vorschriftsgemäß ausgestellt wurde. In diesem Fall kann 

eine nachträglich ausgestellte Warenverkehrsbescheinigung nachgereicht werden. Nähere 

Informationen dazu sind der Arbeitsrichtlinie UP-3000 Abschnitt 3.1.2. zu entnehmen. 

8.15. In Euro (EUR) ausgedrückte Beträge (Wertgrenzen) 

(1) Für die Zwecke der Wertgrenzen (6.000 Euro für Erklärung auf der Rechnung und 

Erklärung auf der Rechnung EUR-MED, 500 Euro für Erzeugnisse bei Kleinsendungen und 

1.200 Euro bei den im persönlichen Gepäck von Reisenden enthaltenen Waren) werden in 

den Fällen, in denen die Erzeugnisse in einer anderen Währung als Euro in Rechnung gestellt 

werden, die Beträge in den Landeswährungen der EWR-Länder, der EFTA-Länder, der MED-

Länder, den Färöer und der Türkei, die den in Euro ausgedrückten Beträgen entsprechen, 

von den betreffenden Ländern jährlich festgelegt. 

(2) Für die Begünstigungen (6.000 Euro für Erklärung auf der Rechnung und Erklärung auf 

der Rechnung EUR-MED, 500 Euro für Erzeugnisse bei Kleinsendungen und 1.200 Euro bei 

den im persönlichen Gepäck von Reisenden enthaltenen Waren) ist der von dem 

betreffenden Land festgelegte Betrag in der Währung maßgebend, in der die Rechnung 

ausgestellt ist. 
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(3) Für die Umrechnung der in Euro ausgedrückten Beträge in die Landeswährungen gilt der 

Euro-Kurs der jeweiligen Landeswährung am ersten Arbeitstag des Monats Oktober eines 

jeden Jahres. Die Beträge sind der Kommission der Europäischen Union bis zum 15. Oktober 

mitzuteilen; sie gelten ab 1. Januar des folgenden Jahres. Die Kommission der Europäischen 

Union teilt die Beträge den betreffenden Ländern mit. 

(4) Ein Land kann den Betrag, der sich aus der Umrechnung eines in Euro ausgedrückten 

Betrages in seine Landeswährung ergibt, nach oben oder nach unten abrunden. Der 

abgerundete Betrag darf um höchstens 5 vH vom Ergebnis der Umrechnung abweichen. Ein 

Land kann den Betrag in seiner Landeswährung, der dem in Euro ausgedrückten Betrag 

entspricht, unverändert beibehalten, sofern sich durch die Umrechnung dieses Betrages zum 

Zeitpunkt der in Absatz 3 vorgesehenen jährlichen Anpassung der Gegenwert in 

Landeswährung vor dem Abrunden um weniger als 15 vH erhöht. Der Gegenwert in 

Landeswährung kann unverändert beibehalten werden, sofern die Umrechnung zu einer 

Verringerung dieses Gegenwerts führen würde. 

(5) Die in Euro ausgedrückten Beträge werden auf Antrag der Vertragsparteien vom 

Gemeinsamen EWR-Ausschuss überprüft. Bei dieser Überprüfung prüft der Gemeinsame 

EWR-Ausschuss, ob es erstrebenswert ist, die Auswirkungen dieser Beschränkungen in 

realen Werten zu erhalten. Zu diesem Zweck kann er beschließen, die in Euro ausgedrückten 

Beträge zu ändern. 

Hinweis: 

Auf der Homepage der Europäischen Kommission/Steuern und Zollunion können auf 

der Seite "Gemeinsame Bestimmungen" unter dem Abschnitt "Wertgrenzen in Euro und 

entsprechende Beträge in Landeswährung" die aktuellen Gegenwerte zur Bestimmung 

der diversen Wertgrenzen abgerufen werden. 

9. Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen 

9.1. Gegenseitige Amtshilfe 

(1) Die Zollbehörden der EWR-Länder übermitteln einander über die EU-Kommission die 

Musterabdrücke der Stempel, die ihre Zollstellen bei der Ausstellung der 

Warenverkehrsbescheinigungen EUR.1 und EUR-MED verwenden, und teilen einander die 

Anschriften der Zollbehörden mit, die für die Prüfung dieser Bescheinigungen, der 

Erklärungen auf der Rechnung, der Erklärungen auf der Rechnung EUR-MED und der 

Lieferantenerklärungen zuständig sind. 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/article_774_de.htm
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(2) Um die ordnungsgemäße Anwendung zu gewährleisten, leisten die EWR-Länder einander 

über ihre Zollverwaltungen Amtshilfe bei der Prüfung der Echtheit der 

Warenverkehrsbescheinigungen EUR.1 und EUR-MED, der Erklärungen auf der Rechnung, 

der Erklärungen auf der Rechnung EUR-MED und der Lieferantenerklärungen sowie der 

Richtigkeit der Angaben in diesen Nachweisen. 

9.2. Prüfung der Präferenznachweise 

(1) Eine nachträgliche Prüfung der Präferenznachweise erfolgt stichprobenweise oder immer 

dann, wenn die Zollbehörden des Einfuhrlandes begründete Zweifel an der Echtheit der 

Papiere, der Ursprungseigenschaft der betreffenden Erzeugnisse oder der Erfüllung der 

übrigen Voraussetzungen dieses Protokolls haben. 

(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 senden die Zollbehörden des Einfuhrlandes die 

Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 oder EUR-MED und die Rechnung, wenn sie vorgelegt 

worden ist, die Erklärung auf der Rechnung oder die Erklärung auf der Rechnung EUR-MED 

oder eine Kopie dieser Papiere an die Zollbehörden des Ausfuhrlandes zurück, 

gegebenenfalls unter Angabe der Gründe für das Ersuchen um Prüfung. Zur Begründung des 

Ersuchens um nachträgliche Prüfung übermitteln sie alle Unterlagen und teilen alle ihnen 

bekannten Umstände mit, die auf die Unrichtigkeit der Angaben in dem Präferenznachweis 

schließen lassen. Dieses Verfahren wird Verifizierung genannt und ist in der Arbeitsrichtlinie 

UP-3000 Abschnitt 5.2. näher erläutert. 

(3) Die Prüfung wird von den Zollbehörden des Ausfuhrlandes durchgeführt. Sie sind befugt, 

zu diesem Zweck die Vorlage von Beweismitteln zu verlangen und jede Art von Überprüfung 

der Buchführung des Ausführers oder sonstige von ihnen für zweckdienlich erachtete 

Kontrolle durchzuführen. 

(4) Beschließen die Zollbehörden des Einfuhrlandes, bis zum Eingang des Ergebnisses der 

Nachprüfung die Präferenzbehandlung für die betreffenden Erzeugnisse nicht zu gewähren, 

so bieten sie dem Einführer an, die Erzeugnisse vorbehaltlich der für notwendig erachteten 

Sicherungsmaßnahmen freizugeben. 

(5) Das Ergebnis dieser Prüfung ist den Zollbehörden, die um die Prüfung ersucht haben, so 

bald wie möglich mitzuteilen. Anhand dieses Ergebnisses muss sich eindeutig feststellen 

lassen, ob die Papiere echt sind und ob die Erzeugnisse als Ursprungserzeugnisse des EWR, 

eines EFTA-Landes, eines MED-Landes, den Färöer oder der Türkei angesehen werden 

können und die übrigen Voraussetzungen des Ursprungsprotokolls erfüllt sind. 

(6) Ist im Falle begründeter Zweifel zehn Monate nach dem Tag des Ersuchens um 

nachträgliche Prüfung noch keine Antwort eingegangen oder enthält die Antwort keine 
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ausreichenden Angaben, um über die Echtheit des betreffenden Papiers oder den 

tatsächlichen Ursprung der Erzeugnisse entscheiden zu können, so lehnen die ersuchenden 

Zollbehörden die Gewährung der Präferenzbehandlung ab, es sei denn, dass 

außergewöhnliche Umstände vorliegen. 

Weitere Details über die praktische Vorgangsweise bei Verifizierungsverfahren können der 

Arbeitsrichtlinie UP-3000 Abschnitt 5. entnommen werden. 

9.3. Prüfung der Lieferantenerklärungen 

(1) Eine nachträgliche Prüfung der Lieferantenerklärung bzw. der Langzeit-

Lieferantenerklärung kann stichprobenweise oder immer dann erfolgen, wenn die 

Zollbehörden des Landes, in dem die Erklärung bei der Ausstellung einer 

Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 oder EUR-MED oder bei der Ausfertigung einer 

Erklärung auf der Rechnung oder einer Erklärung auf der Rechnung EUR-MED berücksichtigt 

worden ist, begründete Zweifel an der Echtheit des Papiers oder der Richtigkeit der Angaben 

in dem Papier haben. 

(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 senden die Zollbehörden des in Absatz 1 genannten 

Landes die Lieferantenerklärung und die Rechnungen, die Lieferscheine oder die anderen 

Handelspapiere, denen die Erklärung beigefügt ist, an die Zollbehörden des Landes zurück, 

in dem die Erklärung ausgefertigt wurde, gegebenenfalls unter Angabe der sachlichen oder 

formalen Gründe, die ein Ersuchen um Prüfung rechtfertigen. Zur Begründung des Ersuchens 

um nachträgliche Prüfung übermitteln sie alle Unterlagen und teilen alle ihnen bekannten 

Umstände mit, die auf die Unrichtigkeit der Angaben in der Erklärung schließen lassen. 

(3) Die Prüfung wird von den Zollbehörden des Landes durchgeführt, in dem die 

Lieferantenerklärung ausgefertigt wurde. Sie sind befugt, zu diesem Zweck die Vorlage von 

Beweismitteln zu verlangen und jede Art von Überprüfung der Buchführung des Lieferanten 

oder sonstige von ihnen für zweckdienlich erachtete Kontrolle durchzuführen. 

(4) Das Ergebnis dieser Prüfung ist den Zollbehörden, die um die Prüfung ersucht haben, so 

bald wie möglich mitzuteilen. Anhand dieses Ergebnisses muss sich eindeutig feststellen 

lassen, ob die Angaben in der Lieferantenerklärung richtig sind; ferner muss es den 

Zollbehörden möglich sein festzustellen, ob und inwieweit die Erklärung bei der Ausstellung 

einer Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 oder EUR-MED oder bei der Ausfertigung einer 

Erklärung auf der Rechnung oder einer Erklärung auf der Rechnung EUR-MED berücksichtigt 

werden konnte. 
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9.4. Streitbeilegung 

Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Prüfungsverfahren der vorgenannten Abschnitte 

9.2. und 9.3., die zwischen den Zollbehörden, die um eine Prüfung ersucht haben, und den 

für diese Prüfung zuständigen Zollbehörden entstehen, oder Fragen zur Auslegung dieses 

Ursprungsprotokolls sind dem Gemeinsamen EWR-Ausschuss vorzulegen. Streitigkeiten 

zwischen dem Einführer und den Zollbehörden des Einfuhrlandes sind stets nach dem Recht 

des Einfuhrlandes beizulegen. 

9.5. Sanktionen 

Sanktionen werden gegen jede Person angewandt, die ein Schriftstück mit sachlich falschen 

Angaben anfertigt oder anfertigen lässt, um die Präferenzbehandlung für ein Erzeugnis zu 

erlangen. 

9.6. Freizonen 

(1) Die EWR-Länder treffen alle erforderlichen Maßnahmen, um zu verhindern, dass 

Erzeugnisse mit Präferenznachweis, die während ihrer Beförderung zeitweilig in einer 

Freizone in ihrem Gebiet verbleiben, dort ausgetauscht oder anderen als den üblichen auf die 

Erhaltung ihres Zustands gerichteten Behandlungen unterzogen werden. 

(2) Abweichend von Absatz 1 stellen die zuständigen Behörden in Fällen, in denen 

Ursprungserzeugnisse des EWR mit Präferenznachweis in eine Freizone eingeführt und dort 

einer Behandlung oder Bearbeitung unterzogen werden, auf Antrag des Ausführers eine 

neue Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 oder EUR-MED aus, wenn die Behandlung oder 

Bearbeitung den Bestimmungen des Ursprungsprotokolls entspricht. 

10. Ceuta und Melilla 

10.1. Anwendung des Protokolls 

(1) Der Begriff „EWR“ im Sinne des Ursprungsprotokolls umfasst nicht Ceuta und Melilla. Der 

Begriff „Ursprungserzeugnisse des EWR“ umfasst nicht Ursprungserzeugnisse Ceutas und 

Melillas. 

(2) Bei der Einfuhr von unter das Abkommen fallenden Waren mit Ursprung im EWR nach 

Ceuta und Melilla gilt in jeder Hinsicht die gleiche Zollregelung, wie sie auf Grund des 

Protokolls Nr. 2 zur Akte über den Beitritt des Königreichs Spanien und der Portugiesischen 

Republik zu den Europäischen Gemeinschaften für Erzeugnisse mit Ursprung im Zollgebiet 

der EU angewandt wird. Die EFTA-Länder wenden bei der Einfuhr von unter das Abkommen 



UP-4300 GZ BMF-010310/0163-IV/7/2013 idF GZ BMF-010310/0123-IV/7/2015 vom 16. April 2015 

 

© Bundesministerium für Finanzen 10 - 34 

fallenden Waren mit Ursprung in Ceuta und Melilla die gleiche Zollregelung an wie für Waren 

mit Ursprung im EWR, die von dort eingeführt werden. 

(3) Für die Zwecke der Anwendung des Absatzes 2 auf Ursprungserzeugnisse Ceutas und 

Melillas gilt dieses Protokoll vorbehaltlich der nachfolgenden besonderen Bestimmungen. 

10.2. Besondere Bestimmungen 

(1) Vorausgesetzt, dass sie unmittelbar befördert worden sind, gelten 

als Ursprungserzeugnisse Ceutas und Melillas: 

a) Erzeugnisse, die in Ceuta und Melilla vollständig gewonnen oder hergestellt worden sind; 

b) Erzeugnisse, die in Ceuta und Melilla unter Verwendung von anderen als den unter 

Buchstabe a) genannten Erzeugnissen hergestellt worden sind, vorausgesetzt, 

 dass diese Erzeugnisse im ausreichendem Maße be- oder verarbeitet worden sind 

oder 

 dass diese Erzeugnisse Ursprungserzeugnisse des EWR sind, sofern sie Be- oder 

Verarbeitungen unterzogen worden sind, die über Minimalbehandlung (siehe 

Abschnitt 5.6.) hinausgehen; 

als Ursprungserzeugnisse des EWR: 

a) Erzeugnisse, die im EWR vollständig gewonnen oder hergestellt worden sind; 

b) Erzeugnisse, die im EWR unter Verwendung von anderen als den unter Buchstabe a) 

genannten Erzeugnissen hergestellt worden sind, vorausgesetzt, 

 dass diese Erzeugnisse in ausreichendem Maße be- oder verarbeitet worden sind 

oder 

 dass diese Erzeugnisse Ursprungserzeugnisse Ceutas und Melillas oder des EWR sind, 

sofern sie Be- oder Verarbeitungen unterzogen worden sind, die über die 

Minimalbehandlung (siehe Abschnitt 5.6.) hinausgehen. 

(2) Ceuta und Melilla gelten als ein Gebiet. 

(3) Der Ausführer oder sein bevollmächtigter Vertreter ist verpflichtet, in Feld 2 der 

Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 oder EUR-MED oder in der Erklärung auf der Rechnung 

oder der Erklärung auf der Rechnung EUR-MED die Vermerke „EWR“ und „Ceuta und Melilla“ 

einzutragen. Bei Ursprungserzeugnissen Ceutas und Melillas ist ferner die 

Ursprungseigenschaft in Feld 4 der Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 oder EUR-MED oder 
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in der Erklärung auf der Rechnung oder der Erklärung auf der Rechnung EUR-MED 

einzutragen. 

(4) Die spanischen Zollbehörden gewährleisten die Anwendung dieses Protokolls in Ceuta 

und Melilla. 

11. Schlussbestimmungen 

11.1. Änderung des Protokolls 

Der Gemeinsame EWR Ausschuss kann beschließen, die Bestimmungen des 

Ursprungsprotokolls zu ändern. 

11.2. Übergangsbestimmung für Durchgangs- und Lagerwaren 

Waren, die die Voraussetzungen dieses Protokolls erfüllen und die sich bei Inkrafttreten 

dieses Protokolls im Durchgangsverkehr oder im EWR in vorübergehender Verwahrung, in 

einem Zolllager oder in einer Freizone befinden, können die Begünstigungen des 

Abkommens erhalten, sofern den Zollbehörden des Einfuhrlands innerhalb von vier Monaten 

nach diesem Zeitpunkt eine von den Zollbehörden des Ausfuhrlands nachträglich ausgestellte 

Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 oder EUR-MED sowie Unterlagen zum Nachweis der 

unmittelbaren Beförderung vorgelegt werden. 

12. Rechtsgrundlagen 

12.1. Abkommen 

Beschluss 94/1/EG, EGKS, Beschluss des Rates und der Kommission vom 13. Dezember 1993 

über den Abschluß des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zwischen den 

Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten sowie der Republik Österreich, der 

Republik Finnland, der Republik Island, dem Fürstentum Liechtenstein, dem Königreich 

Norwegen, dem Königreich Schweden und der Schweizerischen Eidgenossenschaft, ABl. Nr. L 

1 vom 03.01.1994 S. 1 

 Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum - Schlußakte - Gemeinsame 

Erklärungen der Vertragsparteien - Erklärung der Regierungen der EG-Mitgliedstaaten 

und der EFTA-Staaten - Übereinkommen - Vereinbarte Niederschrift - Erklärungen 

einzelner oder mehrerer Vertragspartner des Abkommens über den Europäischen 

Wirtschaftsraum, ABl. Nr. L 1 vom 03.01.1994 S. 3 

http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3008600&ida=Beschluss941EGEGKS&gueltig=20131106&hz_id=3008600
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3107300&ida=Abkommen%fcberdenEurop&gueltig=20131106&hz_id=3107300
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 Anpassungsprotokoll zum Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum – 

Schlußakte - Gemeinsame Erklärungen der Vertragsparteien - Vereinbarte Niederschrift - 

Erklärung der Regierung Frankreichs, ABl. Nr. L 1 vom 03.01.1994 S. 572 

 Schlußakte, ABl. Nr. L 1 vom 03.01.1994 S. 598 

 Mitteilung betreffend den Zeitpunkt des Inkrafttretens des Abkommens über den 

Europäischen Wirtschaftsraum sowie des Anpassungsprotokolls zum Abkommen über den 

Europäischen Wirtschaftsraum, ABl. Nr. L 1 vom 03.01.1994 S. 606 

Beschluss 1/95 des EWR-Rates vom 10. März 1995 über das Inkrafttreten des Abkommens 

über den Europäischen Wirtschaftsraum für das Fürstentum Liechtenstein, ABl. Nr. L 86 vom 

20.04.1995 S. 58 

Information über den Zeitpunkt des Inkrafttretens des Beschlusses des EWR-Rates Nr. 1/95 

vom 10. März 1995 über das Inkrafttreten des Abkommens über den Europäischen 

Wirtschaftsraum für das Fürstentum Liechtenstein und des Abkommens über den 

Europäischen Wirtschaftsraum für das Fürstentum Liechtenstein, ABl. Nr. L 140 vom 

23.06.1995 S. 30 

Beschluss 2004/368/EG, Beschluss des Rates vom 30. März 2004 über die vorläufige 

Anwendung des Übereinkommens über die Beteiligung der Tschechischen Republik, der 

Republik Estland, der Republik Zypern, der Republik Lettland, der Republik Litauen, der 

Republik Ungarn, der Republik Malta, der Republik Polen, der Republik Slowenien und der 

Slowakischen Republik am Europäischen Wirtschaftsraum und der vier Nebenabkommen, 

ABl. Nr. L 130 vom 29.04.2004 S. 1 

Übereinkommen über die Beteiligung der Republik Bulgarien und Rumäniens am 

Europäischen Wirtschaftsraum - Schlussakte - Gemeinsame Erklärungen, ABl. Nr. L 221 vom 

25.08.2007 S. 15 

Beschluss 2014/343/EU des Rates vom 24. März 2014 über die Unterzeichnung — im Namen 

der Europäischen Union — und die vorläufige Anwendung des Übereinkommens über die 

Beteiligung der Republik Kroatien am Europäischen Wirtschaftsraum und der drei 

dazugehörigen Vereinbarungen, ABl. Nr. L 170 vom 11.06.2014 S. 3 

 Übereinkommen über die Beteiligung der Republik Kroatien am Europäischen 

Wirtschaftsraum und die drei dazugehörigen Übereinkünfte, ABl. Nr. L 170 vom 

11.06.2014 S. 5 

Beschluss (EU) 2015/284 des Rates vom 17. Februar 2015 über den im Namen der 

Europäischen Union im Gemeinsamen EWR-Ausschuss zu vertretenden Standpunkt zur 

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:4e50d1fa-5ac9-4099-ba03-563744877f56.0004.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:4e50d1fa-5ac9-4099-ba03-563744877f56.0004.02/DOC_2&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_1994_001_R_0606_011&from=DE
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3002000&ida=Beschluss195&gueltig=20131107&hz_id=3002000
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_1995_140_R_0030_031&qid=1401262712287&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_1995_140_R_0030_031&qid=1401262712287&from=DE
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3004800&ida=Beschluss2004368EG&gueltig=20140523&hz_id=3004800
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3107900&ida=%dcbereinkommen%fcberdie&gueltig=20131107&hz_id=3107900
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3107900&ida=%dcbereinkommen%fcberdie&gueltig=20131107&hz_id=3107900
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=ABl&id=100&gueltig=20140611&hz_nkdo=abl&hz_nkdt=L&hz_nkdnr=170&hz_nkds=3
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=ABl&id=100&gueltig=20140611&hz_nkdo=abl&hz_nkdt=L&hz_nkdnr=170&hz_nkds=5
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=ABl&id=100&gueltig=20140611&hz_nkdo=abl&hz_nkdt=L&hz_nkdnr=170&hz_nkds=5
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Änderung des Protokolls 4 des EWR-Abkommens über die Ursprungsregeln (Beitritt 

Kroatiens), ABl. Nr. L 50 vom 21.02.2015 S. 10 

12.2. Beschlüsse betreffend den Sektor Landwirtschaft 

Beschluss 93/239/EWG, Beschluss des Rates vom 15. März 1993 über den Abschluß der 

Abkommen in Form von Briefwechseln zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 

einerseits und der Republik Österreich, der Republik Finnland, der Republik Island, dem 

Königreich Norwegen und dem Königreich Schweden andererseits über die vorläufige 

Anwendung der von denselben Vertragsparteien am 2. Mai 1992 in Porto unterzeichneten 

Abkommen über bestimmte Vereinbarungen für den Sektor Landwirtschaft, ABl. Nr. L 109 

vom 01.05.1993 S. 1 

Beschluss 93/736/EG, Beschluss des Rates vom 13. Dezember 1993 über den Abschluß des 

Abkommens in Form eines Briefwechsels zwischen der Europäischen 

Wirtschaftsgemeinschaft und der Republik Island über bestimmte Vereinbarungen für den 

Sektor Landwirtschaft, ABl. Nr. L 346 vom 31.12.1993 S. 16 

Beschluss 93/737/EG, Beschluss des Rates vom 13. Dezember 1993 über den Abschluß des 

Abkommens in Form eines Briefwechsels zwischen der Europäischen 

Wirtschaftsgemeinschaft und dem Königreich Norwegen über bestimmte Vereinbarungen für 

den Sektor Landwirtschaft, ABl. Nr. L 346 vom 31.12.1993 S. 17 

Beschluss 140/2001, Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 140/2001 vom 23. 

November 2001 zur Änderung der Protokolle 2 und 3 zum EWR-Abkommen über 

landwirtschaftliche Verarbeitungserzeugnisse und andere landwirtschaftliche Erzeugnisse, 

ABl. Nr. L 22 vom 24.01.2002 S. 34 

Beschluss 2003/465/EG, Beschluss des Rates vom 16. Juni 2003 über den Abschluss des 

Abkommens in Form eines Briefwechsels zwischen der Europäischen Gemeinschaft und dem 

Königreich Norwegen über zusätzliche Handelspräferenzen bei landwirtschaftlichen 

Erzeugnissen auf der Grundlage von Artikel 19 des Abkommens über den Europäischen 

Wirtschaftsraum, ABl. Nr. L 156 vom 25.06.2003 S. 48 

 Abkommen in Form eines Briefwechsels zwischen der Europäischen Gemeinschaft und 

dem Königreich Norwegen über zusätzliche Handelspräferenzen bei landwirtschaftlichen 

Erzeugnissen auf der Grundlage von Artikel 19 des Abkommens über den Europäischen 

Wirtschaftsraum, ABl. Nr. L 156 vom 25.06.2003 S. 49 

http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=ABl&id=100&gueltig=20150221&hz_nkdo=abl&hz_nkdt=L&hz_nkdnr=50&hz_nkds=10
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3112600&ida=Beschluss93239EWG&gueltig=20131111&hz_id=3112600
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3008400&ida=Beschluss93736EG&gueltig=20131106&hz_id=3008400
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3008500&ida=Beschluss93737EG&gueltig=20131106&hz_id=3008500
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3002300&ida=Beschluss1402001&gueltig=20131107&hz_id=3002300
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3112400&ida=Beschluss2003465EG&gueltig=20131111&hz_id=3112400
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d5e5b5c0-187d-441a-8484-a86694cbe33e.0002.02/DOC_2&format=PDF
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Abkommen in Form eines Briefwechsels zwischen der Europäischen Gemeinschaft und dem 

Königreich Norwegen über bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse, ABl. Nr. L 130 vom 

29.04.2004 S. 93 

Beschluss 177/2004, Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 177/2004 vom 

3. Dezember 2004 zur Änderung des Protokolls 3 des EWR-Abkommens über Waren nach 

Artikel 8 Absatz 3 Buchstabe b des Abkommens und des Protokolls 4 des EWR-Abkommens 

über die Ursprungsregeln, ABl. Nr. L 133 vom 26.05.2005 S. 33 

Abkommen in Form eines Briefwechsels zwischen der Europäischen Gemeinschaft und dem 

Königreich Norwegen über Anpassungen der Handelspräferenzen bei Käse auf der Grundlage 

von Artikel 19 des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, ABl. Nr. L 346 vom 

09.12.2006 S. 31 

Abkommen in Form eines Briefwechsels zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der 

Republik Island über zusätzliche Handelspräferenzen bei landwirtschaftlichen Erzeugnissen 

auf der Grundlage von Artikel 19 des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, 

ABl. Nr. L 61 vom 28.02.2007 S. 29 

12.3. Ursprungsprotokoll 

Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum - Protokoll 4 über die Ursprungsregeln, 

ABl. Nr. L 1 vom 03.01.1994 S. 54 (siehe Anhang 3) 

Beschluss 45/1999, Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 45/1999 vom 26. 

März 1999 über die Änderung des Protokolls 4 über die Ursprungsregeln zum EWR-

Abkommen, ABl. Nr. L 266 vom 19.10.2000 S. 53 

Beschluss 114/2000, Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 114/2000 vom 22. 

Dezember 2000 zur Änderung des Protokolls 4 des EWR-Abkommens über Ursprungsregeln, 

ABl. Nr. L 52 vom 22.02.2001 S. 40 

Beschluss 38/2003, Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 38/2003 vom 14. 

März 2003 zur Änderung des Protokolls 4 über die Ursprungswaren zum EWR-Abkommen, 

ABl. Nr. L 137 vom 05.06.2003 S. 46 

Beschluss 136/2005, Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 136/2005 vom 21. 

Oktober 2005 zur Änderung von Protokoll Nr. 4 zum Abkommen über die Ursprungsregeln, 

ABl. Nr. L 321 vom 08.12.2005 S. 1 

Beschluss 4/2011, Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 4/2011 vom 11. 

Februar 2011 zur Änderung von Protokoll 4 (Ursprungsregeln) zum EWR-Abkommen, ABl. Nr. 

L 117 vom 05.05.2011 S. 1 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22004A0429(07)&qid=1401263985278&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22004A0429(07)&qid=1401263985278&from=DE
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3002400&ida=Beschluss1772004&gueltig=20131107&hz_id=3002400
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22006A1209(01)&qid=1401275371006&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22006A1209(01)&qid=1401275371006&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22007A0228(01)&qid=1401275536509&from=DE
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3107800&ida=Beschluss451999&gueltig=20131107&hz_id=3107800
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3107400&ida=Beschluss1142000&gueltig=20131107&hz_id=3107400
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3107600&ida=Beschluss382003&gueltig=20131107&hz_id=3107600
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3002100&ida=Beschluss1362005&gueltig=20131107&hz_id=3002100
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3107700&ida=Beschluss42011&gueltig=20131107&hz_id=3107700
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Übereinkommen über die Beteiligung der Republik Kroatien am Europäischen 

Wirtschaftsraum und die drei dazugehörigen Übereinkünfte, ABl. Nr. L 170 vom 11.06.2014 

S. 5 

Anpassung des Protokolls 4 

Anhang IVa (Wortlaut der Erklärung auf der Rechnung) und Anhang IVb (Wortlaut der 

Erklärung auf der Rechnung EUR-MED) wird um die kroatische Sprachfassung ergänzt, , 

ABl. Nr. L 170 vom 11.06.2014 S. 5 (siehe Seite 20) 

Beschluss (EU) 2015/284 des Rates vom 17. Februar 2015 über den im Namen der 

Europäischen Union im Gemeinsamen EWR-Ausschuss zu vertretenden Standpunkt zur 

Änderung des Protokolls 4 des EWR-Abkommens über die Ursprungsregeln (Beitritt 

Kroatiens), ABl. Nr. L 50 vom 21.02.2015 S. 10 bis 12 

Anpassung des Protokolls 4 

Einfügung eines Artikel 41 „Übergangsregelungen betreffend den Beitritt der Republik 

Kroatien zur Europäischen Union“ ABl. Nr. L 50 vom 21.02.2015 S. 10 (siehe Seite 12) 

http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=ABl&id=100&gueltig=20140611&hz_nkdo=abl&hz_nkdt=L&hz_nkdnr=170&hz_nkds=5
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=ABl&id=100&gueltig=20140611&hz_nkdo=abl&hz_nkdt=L&hz_nkdnr=170&hz_nkds=5
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=ABl&id=100&gueltig=20140611&hz_nkdo=abl&hz_nkdt=L&hz_nkdnr=170&hz_nkds=5
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=ABl&id=100&gueltig=20150221&hz_nkdo=abl&hz_nkdt=L&hz_nkdnr=50&hz_nkds=10
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=ABl&id=100&gueltig=20150221&hz_nkdo=abl&hz_nkdt=L&hz_nkdnr=50&hz_nkds=10
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TITEL I

ALLGEMEINES

k) der Begriff „Sendung" Erzeugnisse, die entweder
gleichzeitig von einem Ausführer an einen Empfänger
oder mit einem einzigen Frachtpapier oder - bei Feh­
len eines solchen Papiers - mit einer einzigen Rech­
nung vom Ausführer an den Empfänger versandt wer­
den.

TITEL II

BESTIMMUNG DES BEGRIFFS „URSPRUNGS­
ERZEUGNISSE"

Artikel 1

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Protokolls bedeuten

a) der Begriff „Herstellen" jede Be- oder Verarbeitung
einschließlich Zusammenbau oder besondere Vor­
gänge ;

b) der Begriff „Vormaterial" jegliche Zutaten, Roh­
stoffe , Komponenten oder Teile usw., die beim Her­
stellen des Erzeugnisses verwendet werden ;

c) der Begriff „Erzeugnis" die hergestellte Ware, auch
wenn sie zur späteren Verwendung in einem anderen
Herstellungsvorgang bestimmt ist ;

d) der Begriff „Waren" sowohl Vormaterialien als auch
Erzeugnisse ;

e) der Begriff „Zollwert" den Wert, der gemäß dem am
12. April 1979 in Genf unterzeichneten Übereinkom­
men zur Durchführung des Artikels VII des Allgemei­
nen Zoll- und Handelsabkommens festgelegt wird ;

f) der Begriff „Ab-Werk-Preis" den Preis der Ware ab
Werk, der dem Hersteller im EWR, in dessen Unter­
nehmen die letzte Be- oder Verarbeitung durchge­
führt worden ist, oder der Person im EWR gezahlt
wird , die die letzte Be- oder Verarbeitung außerhalb
des EWR veranlaßt hat, sofern dieser Preis den Wert
aller verwendeten Vormaterialien umfaßt, abzüglich
aller internen Abgaben, die erstattet werden oder er­
stattet werden können, wenn das Erzeugnis ausge­
führt wird ;

g) der Begriff „Wert der Vormaterialien" den Zollwert
der verwendeten Vormaterialien ohne Ursprungsei­
genschaft zum Zeitpunkt der Einfuhr oder, wenn die­
ser nicht bekannt ist und nicht festgestellt werden
kann, den ersten feststellbaren Preis , der im EWR für
die Vormaterialien gezahlt wird ;

h) der Begriff „Wert der Vormaterialien mit Ursprungs­
eigenschaft" den Wert dieser Vormaterialien gemäß
Buchstabe g, der sinngemäß anzuwenden ist ;

i) die Begriffe „Kapitel" und „Position" die Kapitel
und die Positionen (vierstellige Codes) der Nomen­
klatur des Harmonisierten Systems zur Bezeichnung
und Codierung der Waren (in diesem Protokoll als
„Harmonisiertes System" oder „HS" bezeichnet) ;

j) der Begriff „einreihen" die Einreihung von Erzeug­
nissen oder Vormaterialien in eine bestimmte Posi­
tion ;

Artikel 2

Ursprungskriterien

( 1 ) Im Sinne dieses Abkommens gilt ein Erzeugnis als
Ursprungserzeugnis des EWR, wenn es im EWR entwe­
der vollständig gewonnen oder hergestellt oder in ausrei­
chendem Maße be- oder verarbeitet worden ist. Für die­
sen Zweck gelten die Gebiete der Vertragsparteien ein­
schließlich der Küstenmeere, für die dieses Abkommen
gilt, als ein Gebiet,

(2) Unbeschadet des Absatzes 1 ist das Gebiet der Re­
publik Österreich bis zum 1 . Januar 1997 für die Zwecke
der Bestimmung des Ursprungs der in Anlage VIII auf­
geführten Erzeugnisse aus dem EWR ausgeschlossen ;
solche Erzeugnisse gelten nur dann als Ursprungserzeug­
nisse des EWR, wenn sie im Gebiet der anderen Ver­
tragsparteien entweder vollständig gewonnen oder her­
gestellt oder in ausreichendem Maße be- oder verarbeitet
worden sind .

(3) Die in Anlage VII aufgeführten Erzeugnisse wer­
den zeitweilig aus dem Geltungsbereich dieses Protokolls
ausgeschlossen . Jedoch gelten die Titel IV bis VI sinnge­
mäß für diese Erzeugnisse .

Artikel 3

Vollständig gewonnene oder hergestellte Erzeugnisse

( 1 ) Als im EWR vollständig gewonnen oder herge­
stellt gelten :

a) dort aus dem Boden oder dem Meeresgrund gewon­
nene mineralische Erzeugnisse ;

b) dort geerntete pflanzliche Erzeugnisse ;

c) dort geborene oder ausgeschlüpfte und aufgezogene
lebende Tiere ;

d) Erzeugnisse von dort gehaltenen lebenden Tieren ;

e) dort erzielte Jagdbeute und Fischfänge ;

f) Erzeugnisse der Seefischerei und andere von Schiffen
der Vertragsparteien außerhalb der eigenen Küsten­
meere aus dem Meer gewonnene Erzeugnisse ;
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schaft vorgenommen werden müssen ; sie gelten nur für
diese Vormaterialien. Ein Erzeugnis, das entsprechend
den Bedingungen der Liste die Ursprungseigenschaft er­
worben hat und zur Herstellung eines anderen Erzeug­
nisses verwendet wird , hat die für das andere Erzeugnis
geltenden Bedingungen nicht zu erfüllen ; die gegebenen­
falls zur Herstellung des ersten Erzeugnisses verwende­
ten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft bleiben
demnach unberücksichtigt .

(2) Vormaterialien, die gemäß den in der Liste festge­
legten Bedingungen für die Herstellung eines Erzeugnis­
ses nicht verwendet werden dürfen, können unbeschadet
des Absatzes 1 und mit Ausnahme von Artikel 1 1 Absatz
4 dennoch verwendet werden, wenn :

a) ihr Gesamtwert 10 v.H. des Ab-Werk-Preises des her­
gestellten Erzeugnisses nicht überschreitet ;

b) in den Fällen, in denen in der Liste ein oder mehrere
Vomhundertsätze für den höchsten zulässigen Wert
von Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft ange­
geben sind, dürfen diese durch die Anwendung dieses
Absatzes nicht überschritten werden .

Dieser Absatz gilt nicht für Waren der Kapitel 50 bis 63
des Harmonisierten Systems .

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten mit Ausnahme des Ar­
tikels 5 .

g) Erzeugnisse, die an Bord von Fabrikschiffen der Ver­
tragsparteien ausschließlich aus den unter Buchstabe f
genannten Erzeugnissen hergestellt werden ;

h) dort gesammelte Altwaren, die nur zur Gewinnung
von Rohstoffen verwendet werden können, ein­
schließlich gebrauchte Reifen , die nur zur Rund­
erneuerung oder als Abfall verwendet werden kön­
nen ;

i) dort bei einer ausgeübten Produktionstätigkeit anfal­
lende Abfälle ;

j) dort ausschließlich aus Erzeugnissen gemäß den
Buchstaben a bis i hergestellte Waren.

(2) Die Begriffe „Schiffe" und „Fabrikschiffe der
Vertragsparteien" in Absatz 1 Buchstaben f und g sind
nur anwendbar auf Schiffe und Fabrikschiffe,

a) die in einem EG-Mitgliedstaat oder in einem EFTA­
Staat im Schiffsregister eingetragen oder dort ange­
meldet sind ;

b) die die Flagge eines EG-Mitgliedstaats oder eines
EFTA-Staats führen ;

c) die mindestens zur Hälfte Eigentum von Staatsange­
hörigen der EG-Mitgliedstaaten oder der EFTA-Staa­
ten oder einer Gesellschaft sind , die ihren Hauptsitz
in einem dieser Staaten hat, bei der der oder die Ge­
schäftsführer, der Vorsitzende des Verwaltungsrats
oder des Aufsichtsrats und die Mehrheit der Mitglie­
der dieser Gremien Staatsangehörige der EG-Mit­
gliedstaaten oder der EFTA-Staaten sind und im Falle
von Personengesellschaften oder Gesellschaften mit
beschränkter Haftung außerdem das Gesellschaftska­
pital mindestens zur Hälfte an dem Abkommen betei­
ligten Staaten, öffentlich-rechtlichen Körperschaften
oder Staatsangehörigen dieser Staaten gehört ;

d) deren Kapitän und Offiziere aus Staatsangehörigen
der EG-Mitgliedstaaten oder der EFTA-Staaten be­
stehen ; und

e) deren Besatzung zu wenigstens 75 % aus Staatsange­
hörigen der EG-Mitgliedstaaten oder der EFTA-Staa­
ten besteht.

Artikel 4

In ausreichendem Maße be- oder verarbeitete Erzeugnisse

( 1 ) Im Sinne des Artikels 2 gelten Erzeugnisse, die
nicht vollständig im EWR gewonnen oder hergestellt
worden sind, als dort in ausreichendem Maße be- oder
verarbeitet, wenn die Bedingungen der Liste in Anlage II
erfüllt sind .

In diesen Bedingungen sind für alle unter das Abkom­
men fallende Erzeugnisse die Be- oder Verarbeitungen
festgelegt, die an den bei der Herstellung der Erzeug­
nisse verwendeten Vormaterialien ohne Ursprungseigen­

Artikel 5

Nicht ausreichende Be- oder Verarbeitungen

( 1 ) Folgende Be- oder Verarbeitungen gelten ohne
Rücksicht darauf, ob die Voraussetzungen des Artikels 4
erfüllt sind, als nicht ausreichend, um die Ursprungs­
eigenschaft zu verleihen :

a) Behandlungen, die dazu bestimmt sind, die Erzeug­
nisse während des Transports oder der Lagerung in
ihrem Zustand zu erhalten (Lüften, Ausbreiten,
Trocknen, Kühlen, Einlegen in Salz oder in Wasser
mit Zusatz von Schwefeldioxid oder von anderen
Stoffen, Entfernen verdorbener Teile und ähnliche
Behandlungen) ;

b) einfaches Entstauben, Sieben, Aussondern, Einord­
nen, Sortieren (einschließlich des Zusammenstellens
von Sortimenten), Waschen, Anstreichen, Zerschnei­
den ;

c) i) Auswechseln von Umschließungen, Teilen oder
Zusammenstellen von Packstücken ;

ii) einfaches Abfüllen in Flaschen, Fläschchen, Säcke,
Etuis, Schachteln, Befestigen auf Brettchen usw.
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den, werden mit diesen zusammen als Einheit angesehen,
wenn sie als Bestandteil der Normalausrüstung in deren
Preis enthalten sind oder als zu den betreffenden Gerä­
ten, Maschinen, Apparaten oder Fahrzeugen gehörig be­
trachtet und nicht gesondert in Rechnung gestellt wer­
den .

Artikel 8

Warenzusammenstellungen

Warenzusammenstellungen im Sinne der Allgemeinen
Vorschrift 3 zum Harmonisierten System gelten als
Ursprungserzeugnisse, wenn alle Bestandteile Ursprungs­
erzeugnisse sind . Jedoch gilt eine Warenzusammenstel­
lung aus Ursprungserzeugnissen und Erzeugnissen ohne
Ursprungseigenschaft insgesamt als Ursprungserzeugnis,
sofern der Wert der Erzeugnisse ohne Ursprungseigen­
schaft 15 v.H, des Ab-Werk-Preises der Warenzusam­
menstellung nicht überschreitet.

Artikel 9

Neutrale Elemente

Bei der Feststellung, ob ein Erzeugnis ein Ursprungs­
erzeugnis des EWR ist, wird nicht geprüft, ob Energie,
Anlagen und Ausrüstung, Maschinen und Werkzeuge,
die zur Herstellung des Erzeugnisses verwendet wurden,
oder sonstige Waren, die im Verlauf der Herstellung
verwendet wurden, aber nicht in die endgültige Zusam­
mensetzung des Erzeugnisses eingehen sollten und auch
nicht eingegangen sind , Ursprungserzeugnisse sind oder
nicht .

sowie alle anderen einfachen Verpackungsvor­
gänge ;

d) Anbringen von Warenmarken, Etiketten oder ande­
ren gleichartigen Unterscheidungszeichen auf den Er­
zeugnissen selbst oder auf ihren Umschließungen ;

e) einfaches Mischen von Erzeugnissen auch verschiede­
ner Arten, wenn ein oder mehrere Bestandteile der
Mischung nicht den in diesem Protokoll festgelegten
Voraussetzungen entsprechen, um als Ursprungs­
erzeugnisse des EWR zu gelten ;

f) einfaches Zusammenfügen von Teilen zu einem voll­
ständigen Erzeugnis ;

g) Zusammentreffen von zwei oder mehr der unter den
Buchstaben a bis f genannten Behandlungen ;

h) Schlachten von Tieren .

(2) Bei der Beurteilung, ob die an einem Erzeugnis
vorgenommenen Be- oder Verarbeitungen als nicht aus­
reichend im Sinne des Absatzes 1 gelten , sind alle im
EWR an diesem Erzeugnis vorgenommenen Be- oder
Verarbeitungen insgesamt in Betracht zu ziehen .

Artikel 6

Maßgebende Einheit

( 1 ) Maßgebende Einheit für die Anwendung dieses
Protokolls ist die für die Einreihung in die Position des
Harmonisierten Systems maßgebliche Einheit.

Daraus ergibt sich, daß

a) jede Gruppe oder Zusammenstellung von Erzeugnis­
sen, die nach dem Harmonisierten System in eine
einzige Position eingereiht wird, als Ganzes die maß­
gebende Einheit darstellt ;

b) bei einer Sendung mit gleichen Erzeugnissen, die in
dieselbe Position des Harmonisierten Systems einge­
reiht werden, jedes Erzeugnis für sich betrachtet wer­
den muß.

(2) Werden Umschließungen gemäß der Allgemeinen
Vorschrift 5 zum Harmonisierten System wie das darin
enthaltene Erzeugnis eingereiht, so werden sie auch für
die Bestimmung des Ursprungs wie das Erzeugnis behan­
delt.

Artikel 7

Zubehör, Ersatzteile und Werkzeuge

Zubehör, Ersatzteile und Werkzeuge, die mit Geräten,
Maschinen, Apparaten oder Fahrzeugen geliefert wer­

TITEL III

TERRITORIALE AUFLAGEN

Artikel 10

Territorialitätsprinzip

Die in Titel II genannten Bedingungen für den Erwerb
der Ursprungseigenschaft müssen ohne Unterbrechung
im EWR erfüllt werden . Daher gilt der Erwerb der Ur­
sprungseigenschaft mit Ausnahme der Artikel 11 und 12
als abgebrochen, wenn im EWR be- oder verarbeitete
Waren das Gebiet des EWR verlassen haben, ohne
Rücksicht darauf, ob Be- oder Verarbeitungen außerhalb
dieses Gebiets vorgenommen worden sind .

Artikel 11

Be- oder Verarbeitungen außerhalb des EWR

( 1 ) Der Erwerb der Ursprungseigenschaft nach Titel
II wird durch Be- oder Verarbeitungen nicht abgebro­
chen, die außerhalb des EWR an aus dem EWR ausge­
führten und anschließend dorthin wiedereingeführten
Vormaterialien vorgenommen werden, sofern :
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b) diese Waren während ihres Aufenthalts in dem betref­
fenden Drittland oder während des Transports keine
Behandlung erfahren haben, die über das zur Erhal­
tung ihres Zustandes erforderliche Maß hinausgeht.

Artikel 13

Unmittelbare Beförderung

( 1 ) Die im Rahmen des Abkommens vorgesehene Prä­
ferenzbehandlung gilt nur für den Voraussetzungen die­
ses Protokolls entsprechende Erzeugnisse, die im EWR
befördert werden . Jedoch können Erzeugnisse , die eine
einzige Sendung bilden, unter Durchfuhr durch andere
Gebiete als dem EWR, gegebenenfalls auch mit einer
Umladung oder vorübergehenden Einlagerung in diesen
Gebieten , befördert werden, sofern die Erzeugnisse unter
zollamtlicher Überwachung der Behörden des Durch­
fuhr- oder Einlagerungslandes geblieben und dort nur
ent- und wiederverladen worden sind oder eine auf die
Erhaltung ihres Zustands gerichtete Behandlung erfahren
haben .

a) die genannten Vormaterialien im EWR vollständig
gewonnen oder hergestellt worden sind oder dort vor
ihrer Ausfuhr aus dem EWR eine Be- oder Verarbei­
tung erfahren haben, die über die in Artikel 5 ge­
nannten nicht ausreichenden Be- oder Verarbeitungen
hinausgeht ; und

b) den Zollbehörden glaubhaft dargelegt werden kann,
daß

i) die wiedereingeführten Waren durch Be- oder
Verarbeitung der ausgeführten Vormaterialien
entstanden sind ; und

ii) die gemäß diesem Artikel außerhalb des EWR
insgesamt erzielte Wertsteigerung 10 v.H. des Ab­
Werk-Preises des Erzeugnisses nicht überschreitet,
für das letztlich die Ursprungseigenschaft bean­
sprucht wird.

(2) Im Sinne des Absatzes 1 werden die Bedingungen
des Titels II für den Erwerb der Ursprungseigenschaft
bei Be- oder Verarbeitungen außerhalb des EWR nicht
angewendet. Enthält die Liste in Anlage II eine Regel,
die einen höchst zulässigen Wert aller verwendeten Vor­
materialien ohne Ursprungseigenschaft vorsieht, so dür­
fen für die letztliche Bestimmung der Ursprungseigen­
schaft eines Erzeugnisses der Gesamtwert der im EWR
verwendeten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft
und die gemäß diesem Artikel außerhalb des EWR insge­
samt erzielte Wertsteigerung zusammengenommen den
angegebenen Vomhundertsatz nicht überschreiten .

(3) Im Sinne der Absätze 1 und 2 bedeutet der Begriff
„insgesamt erzielte Wertsteigerung" alle außerhalb des
EWR anfallenden Kosten einschließlich des gesamten
Werts der dort hinzugefügten Vormaterialien .

(4) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Erzeugnisse,
die die Bedingungen der Liste in Anlage II nicht erfüllen
und nur durch Anwendung der allgemeinen Toleranz
nach Artikel 4 Absatz 2 als ausreichend be- oder verar­
beitet angesehen werden können.

(5) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Waren der
Kapitel 50 bis 63 des Harmonisierten Systems .

Artikel 12

Wiedereinfuhr von Waren

Waren, die aus dem Gebiet einer Vertragspartei in ein
Drittland ausgeführt und anschließend wiedereingeführt
worden sind, werden so behandelt, als hätten sie den
EWR nicht verlassen, sofern den Zollbehörden glaubhaft
dargelegt werden kann, daß

a) die wiedereingeführten Waren dieselben wie die aus­
geführten Waren sind ; und

(2) Der Nachweis, daß die in Absatz 1 genannten
Voraussetzungen erfüllt sind , ist erbracht, wenn den
Zollbehörden des Einfuhrlandes folgende Unterlagen
vorgelegt werden :

a) ein in dem Ausfuhrland ausgestelltes durchgehendes
Frachtpapier, mit dem die Beförderung durch das
Durchfuhrland erfolgt ist, oder

b) eine von den Zollbehörden des Durchfuhrlandes aus­
gestellte Bescheinigung mit folgenden Angaben :

i) genaue Warenbeschreibung,

ii) Zeitpunkt des Ent- und Wiederverladens der Wa­
ren, gegebenenfalls unter Angabe der benutzten
Schiffe, und

iii) die Bedingungen, unter denen die Waren im
Durchfuhrland geblieben sind , oder,

c) falls diese Papiere nicht vorhanden sind, alle sonsti­
gen beweiskräftigen Unterlagen.

Artikel 14

Ausstellungen

( 1 ) Werden Erzeugnisse aus dem Gebiet einer Ver­
tragspartei zu einer Ausstellung in ein Drittland versandt
und nach der Ausstellung zur Einfuhr in das Gebiet einer
anderen Vertragspartei verkauft, so ist das Abkommen
bei der Einfuhr auf sie anzuwenden, sofern sie die Vor­
aussetzungen dieses Protokolls für die Anerkennung als
Ursprungserzeugnisse des EWR erfüllen und sofern den
Zollbehörden nachgewiesen wird, daß
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materiahen hergestellten Erzeugnisse ausgeführt werden,
nicht dagegen, wenn diese Erzeugnisse im Gebiet der be­
treffenden Vertragspartei in den freien Verkehr überge­
hen .

(3) Der Ausführer von Erzeugnissen mit Ursprungs­
nachweis hat auf Verlangen der Zollbehörden jederzeit
alle zweckdienlichen Unterlagen vorzulegen, um nach­
zuweisen, daß für die bei der Herstellung dieser Erzeug­
nisse verwendeten Vormaterialien ohne Ursprungseigen­
schaft keine Zollrückvergütung gewährt worden ist und
sämtliche für solche Vormaterialien geltenden Zölle oder
Abgaben gleicher Wirkung tatsächlich entrichtet worden
sind .

a) ein Ausführer diese Erzeugnisse aus dem Gebiet einer
Vertragspartei in das Ausstellungsland versandt und
dort ausgestellt hat ;

b) dieser Ausführer die Erzeugnisse einem Empfänger
im Gebiet einer anderen Vertragspartei verkauft oder
überlassen hat ;

c) die Erzeugnisse während oder unmittelbar nach der
Ausstellung in dem Zustand, in dem sie zur Ausstel­
lung versandt worden waren, in das Gebiet der zu­
letzt genannten Vertragspartei versandt worden sind ;
und

d) die Erzeugnisse ab dem Zeitpunkt, zu dem sie
zur Ausstellung versandt wurden, nicht zu anderen
Zwecken als zur Vorführung auf dieser Ausstellung
verwendet worden sind .

(2) Nach Maßgabe des Titels V ist ein Ursprungs­
nachweis auszustellen oder auszufertigen und den Zoll­
behörden des Einfuhrlandes unter den üblichen Voraus­
setzungen vorzulegen . Darin sind Bezeichnung und An­
schrift der Ausstellung anzugeben. Falls erforderlich ,
kann ein zusätzlicher Nachweis über die Beschaffenheit
der Waren und die Umstände verlangt werden, unter de­
nen sie ausgestellt worden sind.

(3) Absatz 1 gilt für alle Ausstellungen, Messen und
ähnlichen öffentlichen Veranstaltungen kommerzieller,
industrieller, landwirtschaftlicher oder handwerklicher
Art, bei denen die Waren unter zollamtlicher Über­
wachung bleiben ; ausgenommen sind Veranstaltungen zu
privaten Zwecken für den Verkauf ausländischer Er­
zeugnisse in Läden oder Geschäftslokalen .

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten auch für Umschließun­
gen im Sinne des Artikels 6 Absatz 2, für Zubehör, Er­
satzteile und Werkzeuge im Sinne des Artikels 7 sowie
für Warenzusammenstellungen im Sinne des Artikels 8 ,
wenn es sich dabei um Erzeugnisse ohne Ursprungs­
eigenschaft handelt .

(5 ) Die Absätze 1 bis 4 gelten nur für Vormaterialien ,
die unter das Abkommen fallen . Nicht ausgeschlossen ist
ferner, daß die Vertragsparteien Preisausgleichsmaßnah­
men für landwirtschaftliche Erzeugnisse anwenden, die
nach Maßgabe dieses Abkommens bei der Ausfuhr zuläs­
sig sind .

TITEL V

NACHWEIS DER URSPRUNGSEIGENSCHAFT

Artikel 16

Allgemeines

( 1 ) Ursprungserzeugnisse im Sinne dieses Protokolls
erhalten bei der Einfuhr in das Gebiet einer Vertragspar­
tei die Begünstigungen des Abkommens, sofern

a) eine Warenverkehrsbescheinigung EUR.l nach dem
Muster in Anlage III vorgelegt wird, oder

b) in den in Artikel 21 Absatz 1 genannten Fällen vom
Ausführer eine Erklärung mit dem in Anlage IV zu
diesem Protokoll angegebenen Wortlaut auf einer
Rechnung, einem Lieferschein oder anderen Handels­
papieren abgegeben wird , in der die Erzeugnisse so
genau bezeichnet sind, daß die Feststellung der Näm­
lichkeit möglich ist (nachstehend „Erklärung auf der
Rechnung" genannt).

(2) Unbeschadet des Absatzes 1 erhalten Ursprungser­
zeugnisse im Sinne dieses Protokolls in den in Artikel 26
genannten Fällen die Begünstigungen des Abkommens,
ohne daß einer der oben genannten Nachweise vorgelegt
werden muß.

TITEL IV

ZOLLRÜCKVERGÜTUNG ODER ZOLLBEFREIUNG

Artikel 15

Verbot der Zollrückvergütung oder Zollbefreiung

( 1 ) Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft, die
zur Herstellung von Ursprungserzeugnissen des EWR im
Sinne dieses Protokolls verwendet worden sind, für die
ein Ursprungsnachweis nach Maßgabe des Titels V aus­
gestellt oder ausgefertigt wird , dürfen im Gebiet einer
Vertragspartei nicht Gegenstand einer wie auch immer
gearteten Zollrückvergütung oder Zollbefreiung sein .

(2) Das Verbot nach Absatz 1 betrifft alle im Gebiet
einer Vertragspartei geltenden Maßnahmen, durch die
die Zölle und Abgaben gleicher Wirkung auf verwendete
Vormaterialien vollständig oder teilweise erstattet, erlas­
sen oder nicht erhoben werden, sofern die Erstattung,
der Erlaß oder die Nichterhebung ausdrücklich oder fak­
tisch gewährt wird, wenn die aus den betreffenden Vor­
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Artikel 17

Verfahren für die Ausstellung der Warenverkehrs­
bescheinigung EUR.l

( 1 ) Eine Warenverkehrsbescheinigung EUR.l wird
von den Zollbehörden des Ausfuhrlandes auf schrift­
lichen Antrag des Ausführers oder seines bevollmächtig­
ten Vertreters unter der Verantwortung des Ausführers
ausgestellt .

(2) Der Ausführer oder sein bevollmächtigter Vertre­
ter füllt das Formblatt der Warenverkehrsbescheinigung
EUR.l und des Antrags nach den Mustern in Anlage III
aus .

Die Formblätter sind gemäß den Rechtsvorschriften des
Ausfuhrlandes in einer der Sprachen auszufüllen, in de­
nen das Abkommen abgefaßt ist . Werden sie handschrift­
lich ausgefüllt, so muß dies mit Tinte in Druckschrift er­
folgen . Die Warenbezeichnung ist in dem dafür vorgese­
henen Feld ohne Zeilenzwischenraum einzutragen . Ist
das Feld nicht vollständig ausgefüllt , so ist unter die
letzte Zeile der Warenbezeichnung ein waagerechter
Strich zu ziehen und der nicht ausgefüllte Teil des Feldes
durchzustreichen .

(6) In dem von den Zollbehörden auszufüllenden Teil
der Warenverkehrsbescheinigung EUR.l ist das Ausstel­
lungsdatum anzugeben .

(7) Die Warenverkehrsbescheinigung EUR.l wird bei
der Ausfuhr der Erzeugnisse , auf die sie sich bezieht,
von den Zollbehörden des Ausfuhrlandes ausgestellt . Sie
wird zur Verfügung des Ausführers gehalten, sobald die
Ausfuhr tatsächlich erfolgt oder sichergestellt ist .

Artikel 18

Nachträglich ausgestellte Warenverkehrsbescheinigungen
EUR.l

( 1 ) Unbeschadet des Artikels 17 Absatz 7 kann die
Warenverkehrsbescheinigung EUR.l ausnahmsweise
auch nach der Ausfuhr der Erzeugnisse, auf die sie sich
bezieht, ausgestellt werden,

a) wenn sie infolge eines Irrtums, unverschuldeten Ver­
sehens oder besonderer Umstände bei der Ausfuhr
nicht ausgestellt worden ist ; oder

b) wenn den Zollbehörden glaubhaft dargelegt wird,
daß eine Warenverkehrsbescheinigung EUR.l ausge­
stellt, aber bei der Einfuhr aus formalen Gründen
nicht angenommen worden ist .

(2) Bei Inanspruchnahme des Absatzes 1 hat der Aus­
führer in seinem Antrag Ort und Zeitpunkt der Ausfuhr
der Erzeugnisse, auf die sich die Warenverkehrsbeschei­
nigung EUR.l bezieht, sowie die Gründe für seinen An­
trag anzugeben.

(3) Die Zollbehörden dürfen eine Warenverkehrsbe­
scheinigung EUR.l nachträglich erst ausstellen, nachdem
sie geprüft haben, ob die Angaben im Antrag des Aus­
führers mit den entsprechenden Unterlagen übereinstim­
men.

(4) Nachträglich ausgestellte Warenverkehrsbescheini­
gungen EUR.l müssen einen der folgenden Vermerke
tragen :

(3) Der Ausführer, der die Ausstellung der Warenver­
kehrsbescheinigung EUR.l beantragt, hat auf Verlangen
der Zollbehörden des Ausfuhrlandes, in dem die Waren­
verkehrsbescheinigung EUR.l ausgestellt wird , jederzeit
alle zweckdienlichen Unterlagen zum Nachweis der Ur­
sprungseigenschaft der betreffenden Erzeugnisse sowie
der Erfüllung der übrigen Voraussetzungen dieses Proto­
kolls vorzulegen.

(4) Die Zollbehörden eines EG-Mitgliedstaats oder ei­
nes EFTA-Staats stellen eine Warenverkehrsbescheini­
gung EUR.l aus, wenn die betreffenden Erzeugnisse als
Ursprungserzeugnisse des EWR angesehen werden kön­
nen und die übrigen Voraussetzungen dieses Protokolls
erfüllt sind .

(5) Die ausstellenden Zollbehörden treffen die erfor­
derlichen Maßnahmen, um die Ursprungseigenschaft der
Erzeugnisse und die Erfüllung der übrigen Vorausset­
zungen dieses Protokolls zu überprüfen . Zu diesem
Zweck sind sie berechtigt, alle Beweismittel zu verlangen
und jede Art von Überprüfung der Buchführung des
Ausführers oder sonstige von ihnen für zweckdienlich
erachtete Kontrollen vorzunehmen .

„EXPEDIDO A POSTERIORI", „UDSTEDT
EFTERFØLGENDE", „NACHTRÄGLICH AUSGE­
STELLT", „ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ", „ISSUED
RETROSPECTIVELY", . „DÉLIVRÉ A POSTE­
RIORI", „RILASCIATO A POSTERIORI", „AFGE­
GEVEN A POSTERIORI", „EMITIDO A POSTE­
RIORI", „ÚTGEFID EFTIR Á" „UTSTEDT SE­
NERE", „ANNETTU JÄLKIKÄTEEN", „UTFÄR­
DAT I EFTERHAND".Die ausstellenden Zollbehörden achten ferner darauf,

daß die in Absatz 2 genannten Formblätter ordnungsge­
mäß ausgefüllt sind . Sie prüfen insbesondere, ob das Feld
mit der Warenbezeichnung so ausgefüllt ist, daß jede
Möglichkeit eines mißbräuchlichen Zusatzes ausge­
schlossen ist.

(5 ) Der in Absatz 4 genannte Vermerk wird in das
Feld „Bemerkungen" der Warenverkehrsbescheinigung
EUR.l eingetragen .
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Artikel 19

Ausstellung eines Duplikats der Warenverkehrs­
bescheinigung EUR.1

( 1 ) Bei Diebstahl, Verlust oder Vernichtung einer
Warenverkehrsbescheinigung EUR.l kann der Ausführer
bei den Zollbehörden, die sie ausgestellt haben, ein Du­
plikat beantragen, das anhand der in ihrem Besitz be­
findlichen Ausfuhrpapiere ausgefertigt wird .

(2) Dieses Duplikat ist mit einem der folgenden Ver­
merke zu versehen :

„DUPLICADO", „DUPLIKAT", „DUPLIKAT",
„ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ", „DUPLICATE", „DUPLICATA",
„DUPLICATO", „DUPLICAAT", „SEGUNDA VIA",
„EFTIRRIT", „DUPLIKAT", „KAKSOISKAPPALE",
„DUPLIKAT".

(2) Eine Erklärung auf der Rechnung kann ausgefer­
tigt werden, wenn diese Erzeugnisse als Ursprungs­
erzeugnisse des EWR angesehen werden können und die
übrigen Voraussetzungen dieses Protokolls erfüllt sind.

(3 ) Der Ausführer, der eine Erklärung auf der Rech­
nung ausfertigt, hat auf Verlangen der Zollbehörden des
Ausfuhrlandes jederzeit alle zweckdienlichen Unterlagen
zum Nachweis der Ursprungseigenschaft dieser Erzeug­
nisse sowie der Erfüllung der übrigen Voraussetzungen
dieses Protokolls vorzulegen .

(4) Die Erklärung ist vom Ausführer auf der Rech­
nung, dem Lieferschein oder einem anderen Handels­
papier maschinenschriftlich, gestempelt oder gedruckt
mit dem Wortlaut und in einer der Sprachfassungen der
Anlage IV nach Maßgabe der Rechtsvorschriften des
Ausfuhrlandes auszufertigen . Die Erklärung kann auch
handschriftlich ausgefertigt werden ; in diesem Falle ist
sie mit Tinte in Druckschrift zu erstellen .

(5) Erklärungen auf der Rechnung sind vom Ausfüh­
rer handschriftlich zu unterzeichnen.

Ein ermächtigter Ausführer im Sinne von Artikel 22
braucht jedoch solche Erklärungen nicht zu unterzeich­
nen, wenn er sich gegenüber den Zollbehörden des Aus­
fuhrlandes schriftlich verpflichtet, die volle Verantwor­
tung für jede Erklärung auf der Rechnung zu überneh­
men, die ihn so identifiziert, als ob er sie handschriftlich
unterzeichnet hätte.

(6) Eine Erklärung auf der Rechnung kann vom Aus­
führer bei der Ausfuhr der Erzeugnisse oder zu einem
späteren Zeitpunkt ausgefertigt werden . Wird die Erklä­
rung auf der Rechnung ausgefertigt, nachdem die betref­
fenden Waren den Zollbehörden des Einfuhrlandes an­
gemeldet worden sind, so muß in dieser Erklärung ein
Hinweis auf die Dokumente gegeben werden, die diesen
Zollbehörden bereits vorgelegt worden sind .

Artikel 22

Ermächtigter Ausführer

( 1 ) Die Zollbehörden des Ausfuhrlandes können einen
Ausführer (nachstehend „ermächtigter Ausführer" ge­
nannt), der häufig unter dieses Abkommen fallende Er­
zeugnisse versendet und jede von den Zollbehörden für
erforderlich gehaltene Gewähr für die Kontrolle der Ur­
sprungseigenschaft der Erzeugnisse und die Erfüllung
der übrigen Voraussetzungen dieses Protokolls bietet,
dazu ermächtigen, ohne Rücksicht auf den Wert dieser
Erzeugnisse Erklärungen auf der Rechnung auszuferti­
gen.

(2) Die Zollbehörden können die Bewilligung des Sta­
tus eines ermächtigten Ausführers von allen ihnen
zweckdienlich erscheinenden Bedingungen abhängig ma­
chen.

(3) Der in Absatz 2 genannte Vermerk wird in das
Feld „Bemerkungen" des Duplikats der Warenverkehrs­
bescheinigung EUR.l eingetragen .

(4) Das Duplikat trägt das Datum des Originals und
gilt mit Wirkung von diesem Tage.

Artikel 20

Ausstellung von Warenverkehrsbescheinigungen EUR.1
auf der Grundlage vorher ausgestellter Ursprungsnach­

weise

Werden Waren, die eine einzige Sendung bilden und von
einer Warenverkehrsbescheinigung EUR.l oder einer Er­
klärung auf der Rechnung begleitet sind, in einem EG­
Mitgliedstaat oder einem EFTA-Staat der Überwachung
einer Zollstelle unterstellt, so kann der ursprüngliche Ur­
sprungsnachweis im Hinblick auf den Versand sämtlicher
oder eines Teils dieser Waren zu anderen Zollstellen im
selben oder in einem anderen EG-Mitgliedstaat oder
EFTA-Staat durch eine oder mehrere von dieser Zoll­
stelle ausgestellte Warenverkehrsbescheinigungen EUR.l
ersetzt werden .

Artikel 21

Voraussetzungen für die Ausfertigung einer Erklärung
auf der Rechnung

( 1 ) Die in Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe b genannte
Erklärung auf der Rechnung kann ausgefertigt werden :

a) von einem ermächtigten Ausführer im Sinne des Arti­
kels 22 ;

b) von jedem Ausführer für Sendungen, die aus einem
oder mehreren Packstücken bestehen, die Ursprungs­
erzeugnisse enthalten, deren Gesamtwert 6 000 ECU
nicht überschreitet.
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(3) Die Zollbehörden erteilen dem ermächtigten Aus­
führer eine Bewilligungsnummer, die in der Erklärung
anzugeben ist .

(4) Die Zollbehörden überwachen die Anwendung der
Bewilligung durch den ermächtigten Ausführer.

(5) Die Zollbehörden können die Bewilligung jeder­
zeit widerrufen. Sie widerrufen sie, wenn der ermäch­
tigte Ausführer die in Absatz 2 genannten Bedingungen
nicht erfüllt oder von der Bewilligung in unzulässiger
Weise Gebrauch macht.

Artikel 23

Geltungsdauer der Ursprungsnachweise

( 1 ) Die Warenverkehrsbescheinigung EUR.l bleibt
vier Monate nach dem Datum der Ausstellung im Aus­
fuhrland gültig und ist innerhalb dieser Frist den Zollbe­
hörden des Einfuhrlandes vorzulegen .

Die Erklärung auf der Rechnung bleibt vier Monate
nach ihrer Ausfertigung durch den Ausführer gültig und
ist innerhalb dieser Frist den Zollbehörden des Einfuhr­
landes vorzulegen .

Artikel 25

Einfuhr in Teilsendungen

Werden auf Antrag des Einführers und unter den von
den Zollbehörden des Einfuhrlandes festgelegten Bedin­
gungen zerlegte oder nicht zusammengesetzte Erzeug­
nisse der Abschnitte XVI und XVII oder der Positionen
73.08 und 94.06 des Harmonisierten Systems im Sinne
der Allgemeinen Vorschrift 2 a zum Harmonisierten Sy­
stem in Teilsendungen eingeführt, so ist den Zollbehör­
den bei der Einfuhr der ersten Teilsendung ein einziger
Ursprungsnachweis für die betreffenden Erzeugnisse vor­
zulegen.

Artikel 26

Ausnahmen vom förmlichen Ursprungsnachweis

( 1 ) Erzeugnisse, die in Kleinsendungen von Privatper­
sonen an Privatpersonen versandt werden oder die sich
im persönlichen Gepäck von Reisenden befinden, werden
ohne Vorlage eines förmlichen Ursprungsnachweises als
Ursprungserzeugnisse angesehen, sofern es sich um Ein­
fuhren nichtkommerzieller Art handelt und erklärt wird,
daß sie die Voraussetzungen dieses Protokolls erfüllen,
wobei an der Richtigkeit dieser Erklärung kein Zweifel
bestehen darf. Bei Postversand kann diese Erklärung auf
der Zollinhaltserklärung C2/CP3 oder einem dieser bei­
gefügten Blatt abgegeben werden,

(2) Als Einfuhren nichtkommerzieller Art gelten sol­
che, die gelegentlich erfolgen und die ausschließlich aus
Erzeugnissen bestehen, die zum persönlichen Ge- oder
Verbrauch der Empfänger oder Reisenden oder in deren
Haushalt bestimmt sind ; dabei dürfen diese Erzeugnisse
weder durch ihre Beschaffenheit noch durch ihre Menge
vermuten lassen, daß ihre Einfuhr aus kommerziellen
Gründen erfolgt.

(3) Außerdem darf der Gesamtwert der Erzeugnisse
bei Kleinsendungen 500 ECU und bei den im persönli­
chen Gepäck von Reisenden enthaltenen Erzeugnisse
1 200 ECU nicht überschreiten .

Artikel 27

Lieferantenerklärung

( 1 ) Wird im Gebiet einer Vertragspartei eine Waren­
verkehrsbescheinigung EUR.l oder eine Erklärung auf
der Rechnung für Ursprungserzeugnisse ausgestellt bzw.
ausgefertigt, zu deren Herstellung Waren aus anderen
Vertragsparteien verwendet wurden, die im EWR be- ,
oder verarbeitet worden sind, ohne den Präferenzur­
sprung erlangt zu haben, so wird die für diese Waren
nach Maßgabe dieses Artikels abgegebene Lieferantener­
klärung berücksichtigt .

(2) Die Lieferantenerklärung gemäß Absatz 1 dient
als Nachweis der im EWR an den betreffenden Waren

(2) Warenverkehrsbescheinigungen EUR.l und Erklä­
rungen auf der Rechnung, die den Zollbehörden des
Einfuhrlandes nach Ablauf der in Absatz 1 genannten
Vorlagefrist vorgelegt werden, können zur Anwendung
der Präferenzbehandlung angenommen werden, wenn
die Frist aus Gründen höherer Gewalt oder wegen au­
ßerordentlicher Umstände nicht eingehalten werden
konnte.

(3) In allen anderen Fällen können die Zollbehörden
des Einfuhrlandes verspätet vorgelegte Warenverkehrsbe­
scheinigungen EUR.1 oder Erklärungen auf der Rech­
nung annehmen, wenn die Erzeugnisse diesen Behörden
vor Ablauf der Vorlagefrist gestellt worden sind.

Artikel 24

Vorlage der Ursprungsnachweise

Warenverkehrsbescheinigungen EUR.l und Erklärungen
auf der Rechnung sind den Zollbehörden des Einfuhr­
landes nach den dort geltenden Verfahrensvorschriften
vorzulegen . Diese Behörden können eine Übersetzung
der Warenverkehrsbescheinigung EUR.l oder der Erklä­
rung auf der Rechnung verlangen . Sie können außerdem
verlangen, daß die Einfuhrzollanmeldung durch eine Er­
klärung des Einführers ergänzt wird , aus der hervorgeht,
daß die Erzeugnisse die Voraussetzungen für die An­
wendung des Abkommens erfüllen .
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vorgenommene Be- oder Verarbeitung für die Entschei­
dung, ob die Erzeugnisse, zu deren Herstellung diese
Waren verwendet worden sind, als Ursprungserzeugnisse
des EWR gelten können und die übrigen Voraussetzun­
gen dieses Protokolls erfüllt sind.

(3) Außer in Fällen nach Absatz 4 hat der Lieferant
für jede Warensendung eine gesonderte Lieferantener­
klärung auf einem Blatt Papier nach der in der Anlage V
vorgeschriebenen Form abzugeben, das der Rechnung,
dem Lieferschein oder einem anderen Handelspapier bei­
zufügen ist, in denen die Erzeugnisse so genau zu be­
zeichnen sind, daß ein Erkennen der betreffenden Waren
möglich ist.

(4) Ein Lieferant, der einen bestimmten Abnehmer re­
gelmäßig mit Waren beliefert, deren Be- oder Verarbei­
tung im EWR über einen längeren Zeitraum hinweg
konstant bleiben soll , kann eine einmalige Lieferantener­
klärung - nachstehend „Langzeit-Lieferantenerklärung"
genannt - abgeben, die für alle weiteren Lieferungen der
betreffenden Ware gilt .

Artikel 28

Belege

Bei den in Artikel 17 Absatz 3 , Artikel 21 Absatz 3 und
Artikel 27 Absatz 6 genannten Unterlagen zum Nach­
weis dafür, daß Erzeugnisse , für die eine Warenver­
kehrsbescheinigung EUR.l oder eine Erklärung auf der
Rechnung vorliegt, tatsächlich als Erzeugnisse mit Ur­
sprung im EWR anzusehen sind und die übrigen Voraus­
setzungen dieses Protokolls erfüllen und daß die in einer
Lieferantenerklärung enthaltenen Angaben richtig sind,
kann es sich unter anderem um folgende Unterlagen
handeln :

a) unmittelbarer Nachweis der vom Ausführer oder Lie­
feranten angewendeten Verfahren zur Herstellung
der betreffenden Waren, z.B. aufgrund seiner geprüf­
ten Bücher oder seiner internen Buchführung ;

b) Belege über die Ursprungseigenschaft der zur Her­
stellung der betreffenden Waren verwendeten Vorma­
terialien, die im Gebiet der Vertragspartei ausgestellt
oder abgegeben worden sind, in dem sie nach den in­
ternen Rechtsvorschriften dieser Vertragspartei ver­
wendet werden dürfen ;

c) Belege über an den betreffenden Waren im EWR vor­
genommenen Be- oder Verarbeitungen, sofern diese
Belege im Gebiet der Vertragspartei ausgestellt oder
abgegeben worden sind, in dem sie nach den internen
Rechtsvorschriften dieser Vertragspartei verwendet
werden ;

d) Warenverkehrsbescheinigungen EUR.l oder Erklä­
rungen auf der Rechnung über die Ursprungseigen­
schaft der zur Herstellung der betreffenden Waren
verwendeten Vormaterialien, die im Gebiet einer an­
deren Vertragspartei gemäß diesem Protokoll ausge­
fertigt worden sind ;

e) Lieferantenerklärungen über die im EWR vorgenom­
menen Be- oder Verarbeitungen, sofern sie im Gebiet
einer anderen Vertragspartei gemäß diesem Protokoll
abgegeben worden sind ;

f) geeignete Beweisunterlagen über die gemäß Artikel
11 außerhalb des EWR vorgenommenen Be- oder
Verarbeitungen, aus denen hervorgeht, daß die Vor­
aussetzungen dieses Artikels erfüllt worden sind.

Eine Langzeit-Lieferantenerklärung bleibt in der Regel
bis zu einem Jahr nach dem Zeitpunkt der Abgabe der
Erklärung gültig . Die Zollbehörden des Landes, in dem
die Erklärung abgegeben wird, legen fest, unter welchen
Bedingungen längere Zeiträume zulässig sind.

Die Langzeit-Lieferantenerklärung wird vom Lieferanten
in der in der Anlage VI vorgeschriebenen Form abgege­
ben und muß eine zum Erkennen der Waren hinreichend
genaue Beschreibung enthalten. Sie wird dem Abnehmer
vor der ersten Lieferung der Waren, auf die sie sich be­
zieht, oder zusammen mit der ersten Lieferung zur Ver­
fügung gestellt .

Der Lieferant unterrichtet seinen Kunden unverzüglich,
wenn die Langzeit-Lieferantenerklärung für die betref­
fenden Waren nicht mehr gilt.

(5) Die Lieferantenerklärung gemäß den Absätzen 3
und 4 ist maschinenschriftlich oder gedruckt in einer der
Sprachen, in denen das Abkommen abgefaßt ist, nach
Maßgabe der Rechtsvorschriften des Landes, in dem sie
abgegeben wird, zu erstellen und vom Lieferanten hand­
schriftlich zu unterzeichnen. Die Erklärung kann auch
handschriftlich ausgefertigt werden ; in diesem Fall ist sie
mit Tinte in Druckschrift zu erstellen. Artikel 29

Aufbewahrung der Ursprungsnachweise, der Lieferanten­
erklärungen und der Belege

( 1 ) Ein Ausführer, der die Ausstellung einer Waren­
verkehrsbescheinigung EUR.1 beantragt, hat die in Arti­
kel 17 Absatz 3 genannten Belege mindestens zwei Jahre
lang aufzubewahren .

(6) Der Lieferant, der die Erklärung abgibt, hat auf
Verlangen der Zollbehörden des Landes, in dem die Er­
klärung abgegeben wird, jederzeit alle zweckdienlichen
Unterlagen zum Nachweis der Richtigkeit seiner Anga­
ben in der Erklärung vorzulegen .
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den durch das Ausfuhrland festgelegt und den anderen
Vertragsparteien mitgeteilt.

Sind diese Beträge höher als die durch das Einfuhrland
festgelegten entsprechenden Beträge, so erkennt das Ein­
fuhrland sie an, wenn die Erzeugnisse in der Währung
des Ausfuhrlandes in Rechnung gestellt werden. Werden
die Erzeugnisse in der Währung eines anderen EG-Mit­
gliedstaats oder EFTA-Staats in Rechnung gestellt, so er­
kennt das Einfuhrland den vom betreffenden Land mit­
geteilten Betrag an .

(2) Für die Umrechnung der in ECU ausgedrückten
Beträge in die jeweilige Landeswährung gilt bis ein­
schließlich 30 . April 1998 der ECU-Kurs der jeweiligen
Landeswährung vom 1 . Oktober 1992 .

Alle fünf Jahre werden die in ECU ausgedrückten Be­
träge und deren Gegenwert in den jeweiligen Landes­
währungen der EG-Mitgliedstaaten und der EFTA-Staa­
ten von dem Gemeinsamen EWR-Ausschuß überprüft,
wobei die jeweiligen ECU-Kurse des ersten Arbeitstages
im Oktober des Jahres zugrunde gelegt werden, das je­
weils dem neuen Fünfjahreszeitraum vorausgeht.

Bei dieser Überprüfung sorgt der Gemeinsame EWR­
Ausschuß dafür, daß sich die in den Landeswährungen
ausgedrückten Beträge nicht verringern ; ferner erwägt
er, ob es erstrebenswert ist, die Auswirkungen dieser Be­
schränkungen in realen Werten zu erhalten . Zu diesem
Zweck kann er beschließen, die in ECU ausgedrückten
Beträge zu ändern .

TITEL VI

METHODEN DER ZUSAMMENARBEIT DER
VERWALTUNGEN

(2) Ein Ausführer, der eine Erklärung auf der Rech­
nung ausfertigt, hat eine Abschrift dieser Erklärung auf
der Rechnung sowie die in Artikel 21 Absatz 3 genann­
ten Belege mindestens zwei Jahre lang aufzubewahren.

(3) Ein Lieferant, der eine Lieferantenerklärung ab­
gibt, hat Abschriften der Erklärung und der Rechnung,
des Lieferscheins oder sonstiger Handelspapiere, denen
die Erklärung beigefügt ist, sowie die in Artikel 27 Ab­
satz 6 genannten Belege mindestens zwei Jahre lang auf­
zubewahren.

Ein Lieferant, der eine Langzeit-Lieferantenerklärung
abgibt, hat Abschriften der Erklärung und aller Rech­
nungen, Lieferscheine oder sonstigen Handelspapiere,
die sich auf die im Rahmen der betreffenden Erklärung
an einen Abnehmer gelieferten Waren beziehen, sowie
die in Artikel 27 Absatz 6 genannten Belege mindestens
zwei Jahre lang aufzubewahren . Diese Frist beginnt mit
dem Tag, an dem die Geltungsdauer der Langzeit-Liefe­
rantenerklärung abläuft.

(4) Die Zollbehörden des Ausfuhrlandes , die eine Wa­
renverkehrsbescheinigung EUR. 1 ausstellen, haben das in
Artikel 17 Absatz 2 genannte Antragsformblatt minde­
stens zwei Jahre lang aufzubewahren .

(5) Die Zollbehörden des Einfuhrlandes haben die ih­
nen vorgelegten Warenverkehrsbescheinigungen EUR.l
und Erklärungen auf der Rechnung mindestens zwei
Jahre lang aufzubewahren .

Artikel 30

Abweichungen und Formfehler

( 1 ) Bei geringfügigen Abweichungen zwischen den
Angaben in der Warenverkehrsbescheinigung EUR.1
oder der Erklärung auf der Rechnung und den Angaben
in den Dokumenten, die den Zollbehörden zur Erfüllung
der Zollförmlichkeiten für die Einfuhr der Erzeugnisse
vorgelegt werden, ist die WarenVerkehrsbescheinigung
EUR.l oder die Erklärung auf der Rechnung nicht allein
dadurch ungültig, wenn einwandfrei nachgewiesen wird,
daß diese Papiere sich auf die gestellten Waren beziehen .

(2) Eindeutige Formfehler wie Tippfehler in der Wa­
renverkehrsbescheinigung EUR.l , der Erklärung auf der
Rechnung oder der Lieferantenerklärung dürfen nicht
zur Ablehnung dieser Nachweise führen, wenn diese
Fehler keine Zweifel an der Richtigkeit der darin ge­
machten Angaben entstehen lassen .

Artikel 31

In ECU ausgedrückte Beträge

( 1 ) Beträge in der Währung des Ausfuhrlandes , die
den in ECU ausgedrückten Beträgen entsprechen, wer­

Artikel 32

Amtshilfe

Um die ordnungsgemäße Durchführung dieses Proto­
kolls zu gewährleisten, leisten die Vertragsparteien ein­
ander durch ihre jeweiligen Zollverwaltungen Amtshilfe
bei der Prüfung der Echtheit der Warenverkehrsbeschei­
nigungen EUR.l , der Erklärungen auf der Rechnung
und der Lieferantenerklärungen sowie der Richtigkeit
der in diesen Nachweisen enthaltenen Angaben.

Artikel 33

Prüfung der Ursprungsnachweise

( 1 ) Nachträgliche Prüfungen der Warenverkehrsbe­
scheinigungen EUR.l und der Erklärungen auf der
Rechnung erfolgen stichprobenweise oder immer dann,
wenn die Zollbehörden des Einfuhrlandes begründete
Zweifel an der Echtheit des Papiers , der Ursprungseigen­
schaft der betreffenden Erzeugnisse oder der Erfüllung
der übrigen Voraussetzungen dieses Protokolls haben.
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(2) Zur Anwendung des Absatzes 1 senden die Zoll­
behörden des Einfuhrlandes die Warenverkehrsbescheini­
gung EUR. 1 und die Rechnung, wenn sie vorgelegt wor­
den ist, die Erklärung auf der Rechnung oder eine Ab­
schrift davon an die Zollbehörden des Ausfuhrlandes zu­
rück, gegebenenfalls unter Angabe der sachlichen oder
formalen Gründe, die eine Untersuchung rechtfertigen .

Zur Begründung des Antrags auf nachträgliche Prüfung
übermitteln sie alle Unterlagen und teilen alle bekannten
Umstände mit, die auf die Unrichtigkeit der Angaben in
der Warenverkehrsbescheinigung EUR.l oder in der Er­
klärung auf der Rechnung schließen lassen .

(3) Diese Prüfung wird von den Zollbehörden des
Ausfuhrlandes durchgeführt. Sie sind berechtigt, die
Vorlage von Belegen zu verlangen und jede Art von
Überprüfung der Buchführung des Ausführers oder son­
stige von ihnen für zweckdienlich erachtete Kontrollen
durchzuführen.

(4) Wenn die Zollbehörden des Einfuhrlandes bis zum
Eingang des Ergebnisses der Prüfung für das betreffende
Erzeugnis die Präferenzbehandling nicht gewähren, so
können sie dem Einführer vorbehaltlich der für notwen­
dig erachteten Sicherungsmaßnahmen die Waren freige­
ben .

Zur Begründung des Antrags auf nachträgliche Prüfung
übermitteln sie alle Belege und teilen alle bekannten Um­
stände mit, die auf die Unrichtigkeit der Angaben in der
Erklärung schließen lassen.

(3) Diese Prüfung wird von den Zollbehörden des
Landes durchgeführt, in dem die Lieferantenerklärung
abgegeben wurde. Sie sind berechtigt, die Vorlage von
Belegen zu verlangen und jede Art von Überprüfung der
Buchführung des Ausführers oder sonstige von ihnen für
zweckdienlich erachtete Kontrollen durchzuführen .

(4) Das Ergebnis dieser Prüfung ist den Zollbehörden,
die die Prüfung beantragt haben, so bald wie möglich
mitzuteilen . Anhand dieser Ergebnisse muß sich eindeu­
tig feststellen lassen, ob die in der Lieferantenerklärung
enthaltenen Angaben richtig sind ; ferner muß es den
Zollbehörden möglich sein festzustellen, ob und inwie­
weit diese Erklärung für die Ausstellung einer Warenver­
kehrsbescheinigung EUR.l oder die Ausfertigung einer
Erklärung auf der Rechnung berücksichtigt werden
konnte .

Artikel 35

Beilegung von Streitigkeiten

Streitigkeiten in Verbindung mit den Prüfungsverfahren
der Artikel 33 und 34, die zwischen den Zollbehörden,
die eine Prüfung beantragen, und den für diese Prüfung
zuständigen Zollbehörden entstehen, oder Fragen zur
Auslegung dieses Protokolls sind dem Gemeinsamen
EWR-Ausschuß vorzulegen .

Artikel 36

Sanktionen

Sanktionen werden gegen denjenigen angewendet, der
ein Schriftstück mit sachlich falschen Angaben anfertigt
oder anfertigen läßt, um die Präferenzbehandlung für
ein Erzeugnis zu erlangen.

TITEL VII

CEUTA UND MELILLA

Artikel 37

Bestimmungen für Ceuta und Melilla

( 1 ) Im Sinne dieses Protokolls schließt der Begriff
„EWR" Ceuta und Melilla nicht ein. Der Begriff „Ur­
sprungserzeugnisse des EWR" schließt Ursprungserzeug­
nisse von Ceuta und Melilla nicht ein.

(2) Zur Durchführung des Protokolls 49 zum Abkom­
men betreffend Erzeugnisse mit Ursprung in Ceuta und
Melilla gilt dieses Protokoll vorbehaltlich der besonderen
Bestimmungen des Artikels 38 sinngemäß.

(5) Das Ergebnis dieser Prüfung ist den Zollbehörden ,
die die Prüfung beantragt haben, so bald wie möglich
mitzuteilen. Anhand dieser Ergebnisse muß sich eindeu­
tig feststellen lassen, ob die Nachweise echt sind und ob
die Waren als Ursprungserzeugnisse des EWR angesehen
werden können und die übrigen Voraussetzungen dieses
Protokolls erfüllen.

Artikel 34

PrUfung der Lieferantenerklärungen

( 1 ) Nachträgliche Prüfungen von Lieferantenerklä­
rungen oder Langzeit-Lieferantenerklärungen können
stichprobenweise oder immer dann erfolgen, wenn die
Zollbehörden des Landes, in dem solche Erklärungen für
die Ausstellung einer Warenverkehrsbescheinigung
EUR.l oder für die Ausfertigung einer Erklärung auf der
Rechnung berücksichtigt worden sind, begründete Zwei­
fel an der Echtheit des Papiers oder der Richtigkeit der
Angaben haben.

(2) Zur Anwendung des Absatzes 1 senden die Zoll­
behörden des oben genannten Landes für die von dieser
Erklärung erfaßten Waren die Lieferantenerklärung und
die Rechnung, den Lieferschein oder sonstige Handels­
papiere oder eine Abschrift davon an die Zollbehörden
des Landes zurück, in dem die Erklärung abgegeben
wurde, gegebenenfalls unter Angabe der sachlichen oder
formalen Gründe, die eine Prüfung rechtfertigen.



3. 1 . 94 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 1 /67

Artikel 38

Besondere Bestimmungen

( 1 ) Es gelten als

Diese Voraussetzung gilt jedoch nicht für Vorma­
terialien mit Ursprung in Ceuta und Melilla im
Sinne dieses Protokolls.

(2) Ceuta und Melilla gelten als ein Gebiet.

(3) Wird für Erzeugnisse mit Ursprung in Ceuta und
Melilla ein Ursprungsnachweis nach Maßgabe dieses
Protokolls ausgestellt oder ausgefertigt, so kennzeichnet
der Ausführer diesen deutlich sichtbar mit der Kurzbe­
zeichnung „CM".

Bei Verwendung einer Warenverkehrsbescheinigung
EUR.l ist diese Angabe in Feld 4 anzubringen.

Im Falle einer Erklärung auf der Rechnung ist diese An­
gabe auf dem Papier zu machen, auf dem die Erklärung
abgegeben wird.

(4) Die spanischen Zollbehörden gewährleisten die
Durchführung dieses Protokolls in Ceuta und Melilla.

(5) Artikel 15 gilt nicht für den Handel zwischen
Ceuta und Melilla einerseits und den EFTA-Staaten an­
dererseits.

a) Ursprungserzeugnisse von Ceuta und Melilla

i) vollständig in Ceuta und Melilla gewonnene oder
hergestellte Erzeugnisse ;

ii) in Ceuta und Melilla hergestellte Erzeugnisse, zu
deren Herstellung dort nicht vollständig gewon­
nene oder hergestellte Vormaterialien verwendet
worden sind, sofern diese Erzeugnisse in Ceuta
und Melilla in ausreichendem Maße be- oder ver­
arbeitet worden sind. Diese Voraussetzung gilt je­
doch nicht für Vormaterialien mit Ursprung im
EWR im Sinne dieses Protokolls .

b) Ursprungserzeugnisse des EWR

i) vollständig im EWR gewonnene oder hergestellte
Erzeugnisse ;

ii) im EWR hergestellte Erzeugnisse, bei deren Her­
stellung dort nicht vollständig gewonnene oder
hergestellte Vormaterialien verwendet worden
sind, sofern diese Erzeugnisse im EWR in ausrei­
chendem Maße be- oder verarbeitet worden sind .
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ANLAGE I

Einleitende Bemerkungen zur Liste in Anlage II

Bemerkung 1 :

In der Liste sind für alle unter das Abkommen fallenden Erzeugnisse die Bedingungen festgelegt, die zu
erfüllen sind, damit diese Erzeugnisse als in ausreichendem Maße be- oder verarbeitet im Sinne des Arti­
kels 4 Absatz 1 des Protokolls gelten können.

Bemerkung 2 :

2.1 . Die ersten beiden Spalten in dieser Liste beschreiben die hergestellten Erzeugnisse. In der ersten Spalte
steht die Position oder das Kapitel nach dem Harmonisierten System, in der zweiten Spalte die
Warenbezeichnung, die im Harmonisierten System für diese Position oder dieses Kapitel verwendet
wird . Für jede Eintragung in den ersten beiden Spalten ist in Spalte 3 oder 4 eine Regel vorgesehen.
Steht vor der Eintragung in der ersten Spalte, ein „ex", so bedeutet dies, daß die Regel in Spalte 3
oder 4 nur für jenen Teil der Position oder des Kapitels gilt, der in Spalte 2 genannt ist.

2.2 . In Spalte 1 sind in bestimmten Fällen mehrere Positionen zusammengefaßt oder Kapitel angeführt ;
dementsprechend ist die zugehörige Warenbezeichnung in Spalte 2 in allgemeiner Form enthalten. Die
entsprechende Regel in Spalte 3 oder 4 bezieht sich dann auf alle Erzeugnisse, die gemäß dem Har­
monisierten System in die Positionen des Kapitels oder in jede der Positionen einzureihen sind, die in
Spalte 1 zusammengefaßt sind .

2.3 . Wenn in dieser Liste verschiedene Regeln angeführt sind, die auf verschiedene Erzeugnisse einer Posi­
tion anzuwenden sind, enthält jede Eintragung die Bezeichnung jenes Teils der Position, auf die sich
die entsprechende Regel in Spalte 3 oder 4 bezieht.

2.4 . Sind zu einer Eintragung in den ersten beiden Spalten Ursprungsregeln sowohl in Spalte 3 als auch in
Spalte 4 angeführt, so kann der Ausführer zwischen der Regel in Spalte 3 und der Regel in Spialte 4
wählen. Ist in Spalte 4 keine Ursprungsregel angeführt, so ist die Regel in Spalte 3 anzuwenden.

Bemerkung 3 :

3.1 . Die Bestimmungen des Artikels 4 Absatz 1 des Protokolls für Erzeugnisse, die die Ursprungseigen­
schaft erworben haben und zur Herstellung anderer Erzeugnisse verwendet werden, gelten ohne
Rücksicht darauf, ob die Ursprungseigenschaft im selben Unternehmen, in einem Unternehmen dessel­
ben Landes oder in einem anderen Land des EWR erworben wurde.

Beispiel :

Ein Motor der Position 8407, für den die Regel in dieser Liste vorsieht, daß der Wert der verwend­
baren Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft 40 v.H. des Ab-Werk-Preises nicht übersteigen darf,
wird aus vorgeschmiedetem, legiertem Stahl der Position ex 7224 hergestellt.

Wenn dieser vorgeschmiedete Stahl im EWR aus einem Ingot ohne Ursprungseigenschaft geschmiedet
wurde, hat er bereits die Ursprungseigenschaft durch die Regel zu Position ex 7224 dieser Liste er­
worben. Bei der Berechnung der Wertanteile für den Motor kann der geschmiedete Stahl daher als
Ursprungserzeugnis angerechnet werden, ohne Rücksicht darauf, ob er im selben Unternehmen, in
einem anderen Unternehmen desselben Landes oder in einem anderen Land des EWR hergestellt
wurde. Der Wert des Ingots ohne Ursprungseigenschaft wird daher nicht zu den bei der Herstellung
des Motors verwendeten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft gerechnet.

3.2 . Die Regel in dieser Liste legt das Mindestausmaß der erforderlichen Be- oder Verarbeitungen fest und
ein darüber hinausgehender Herstellungsvorgang verleiht gleichfalls die Ursprungseigenschaft ; umge­
kehrt verleiht ein weniger weit gehender Herstellungsvorgang nicht die Ursprungseigenschaft. Wenn
daher eine Regel vorsieht, daß Vormaterial ohne Ursprungseigenschaft einer bestimmten Verarbei­
tungsstufe verwendet werden kann, ist auch die Verwendung von Vormaterial dieser Art in einer
vorhergehenden Verarbeitungsstufe zulässig, nicht aber die Verwendung von solchem Vormaterial in
einer höheren Verarbeitungsstufe .

3.3 . Wenn eine Regel in dieser Liste vorsieht, daß eine Ware aus mehr als einem Vormaterial hergestellt
werden kann, bedeutet dies, daß eines oder mehrere dieser Vormaterialien verwendet werden können ;
es müssen aber nicht alle verwendet werden .
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Beispiel :

Die Regel für Gewebe der ex-Kapitel 50 bis 55 sieht vor, daß natürliche Fasern verwendet werden
können, daß aber chemische Vormaterialien - neben anderen - ebenfalls verwendet werden können.
Das bedeutet nicht, daß beide verwendet werden müssen ; man kann sowohl die einen als auch die
anderen oder beide verwenden.

3.4 . Wenn eine Regel in dieser Liste vorsieht, daß eine Ware aus einem bestimmten Vormaterial hergestellt
werden muß, so schließt diese Bedingung selbstverständlich die Verwendung anderer Vormaterialien
nicht aus, die ihrer Natur nach nicht unter diese Regel fallen können (bezüglich Textilien siehe auch
die Bemerkung 6.2).

Beispiel :

Die Regel für zubereitete Lebensmittel der Position 19.04 schließt die Verwendung von Getreide und
seinen Folgeprodukten ausdrücklich aus, verhindert aber nicht die Verwendung von Salzen, Chemika­
lien und anderen Zusätzen, die nicht aus Getreide hergestellt werden.

Dies gilt jedoch nicht für Erzeugnisse, die zwar nicht aus einem bestimmten in der Liste aufgeführten
Vormaterial hergestellt werden können, wohl aber aus einem gleichartigen Vormaterial auf einer nied­
rigeren Verarbeitungsstufe.

Beispiel ;

Bei einem aus Vliesstoffen hergestellten Kleidungsstück des ex-Kapitels 62 ist die Verwendung nur
von Garnen ohne Ursprungseigenschaft zulässig ; obwohl Vliesstoffe normalerweise nicht aus Garnen
hergestellt werden können, darf man jedoch nicht von Vliesstoffen ausgehen. In solchen Fällen müßte
das zulässige Vormaterial normalerweise eine Stufe vor dem Garn liegen, d.h . auf der Stufe der Fa­
sern.

3.5 . Sind in einer Regel in dieser Liste als Höchstwert für die zulässigen Vormaterialien ohne Ursprungs­
eigenschaft zwei oder mehr v.H.-Sätze vorgesehen, so dürfen diese nicht zusammengezählt werden.
Mit anderen Worten, der Gesamtwert aller Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft darf den höch­
sten der vorgesehenen v.H.-Sätze niemals überschreiten. Darüber hinaus dürfen die einzelnen
v.H.-Sätze bezüglich der jeweiligen Vormaterialien, für die sie vorgesehen sind, nicht überschritten
werden.

Bemerkung 4 :

4.1 . Der in dieser Liste verwendete Begriff „natürliche Fasern" bezieht sich auf alle Fasern, die nicht
künstlich oder synthetisch sind ; er ist auf die Verarbeitungsstufen vor dem Spinnen beschränkt und
schließt auch Abfälle ein . Soweit nichts Gegenteiliges bestimmt ist, umfaßt er daher auch Fasern, die
gekrempelt, gekämmt oder in anderer Weise bearbeitet, aber noch nicht gesponnen sind.

4.2 . Der Begriff „natürliche Fasern" umfaßt Roßhaar der Position 0503, Seide der Positionen 5002 und
5003, Wolle, feine und grobe Tierhaare der Positionen 5101 bis 5105 , Baumwolle der Positionen 5201
bis 5203 und andere pflanzliche Spinnstoffe der Positionen 5301 bis 5305 .

4.3 . Die Begriffe „Spinnmasse", „chemische Materialien" und „Materialien für die Papierherstellung" ste­
hen in dieser Liste als Beispiel für alle nicht in die Kapitel 50 bis 63 einzureihenden Vormateriaüen,
die für die Herstellung künstlicher oder synthetischer Fasern oder Garne oder solcher aus Papier
verwendet werden können.

4.4 . Der in dieser Liste verwendete Begriff „synthetische oder künstliche Spinnfasern" bezieht sich auf
synthetische oder künstliche Spinnfasern oder auf Abfälle der Positionen 5501 bis 5507.

Bemerkung 5 :

5.1 . Wird bei einem Erzeugnis in der Liste auf diese Bemerkung verwiesen, so werden die in Spalte 3
vorgesehenen Voraussetzungen auf alle bei der Herstellung dieses Erzeugnisses verwendeten textilen
Grundmaterialien nicht angewendet, die zusammengenommen 10 v.H. oder weniger des Gesamt­
gewichts aller verwendeten textilen Grundmaterialien ausmachen (siehe auch die Bemerkungen 5.3
und 5.4).

5.2 . Diese Toleranz kann jedoch nur auf Mischerzeugnisse angewendet werden, die aus zwei oder mehr
textilen Grundmaterialien hergestellt sind.



Nr. L 1 /70 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 3 . 1 . 94

Textile Grundmaterialien sind :

- Seide,

- Wolle,

- grobe Tierhaare,

- feine Tierhaare,

- Roßhaar,

- Baumwolle,

- Vormaterialien für die Papierherstellung und Papier,

- Flachs ,

- Hanf (Canabis satina L.),

- Jute und andere textile Bastfasern ,

- Sisal und andere textile Agavefasern,

- Kokos, Abaca, Ramie und andere pflanzliehe Spinnstoffe,

- synthetische Filamente,
- künstliche Filamente,

- synthetische Spinnfasern,
- künstliche Spinnfasern.

Beispiel :

Ein Garn der Position 5205, das aus Baumwollfasern der Position 5203 und aus synthetischen Spinn­
fasern der Position 5506 hergestellt ist, ist ein Mischgarn . Daher können Vormaterialien ohne
Ursprungseigenschaft, die die Ursprungsregeln nicht erfüllen (die das Herstellen aus chemischen Vor­
materialien oder Spinnmasse verlangen), bis zum Gewicht von 10 v.H. des Garns verwendet werden .

Beispiel :

Ein Kammgarngewebe aus Wolle der Position 5112, das aus Kammgarn aus Wolle der Position 5107
und aus Garn aus synthetischen Spinnfasern der Position 5509 hergestellt ist, ist ein Mischgewebe.
Daher kann synthetisches Garn, das die Ursprungsregeln nicht erfüllt (die das Herstellen aus chemi­
schen Vormaterialien oder Spinnmasse verlangen), oder Kammgarn aus Wolle, das den Ursprungsre­
geln nicht entspricht (die das Herstellen aus Naturfasern, nicht gekrempelt oder gekämmt oder nicht
anderweitig für das Spinnen bearbeitet, verlangen), oder eine Mischung aus diesen beiden Garnarten
bis zum Gewicht von 10 v.H. des Gewebes verwendet werden .

Beispiel :

Ein gelüftetes Spinnstofferzeugnis der Position 5802, das aus Baumwollgarn der Position 5205 und
aus Baumwollgewebe der Position 5210 hergestellt ist, ist nur dann ein Mischerzeugnis, wenn das
Baumwollgewebe selbst ein Mischgewebe aus Garnen ist, die in zwei verschiedenen Positionen einge­
reiht werden, oder wenn die verwendeten Baumwollgarne selbst ein Mischerzeugnis sind .

Beispiel :

Wenn das betreffende getuftete Spinnstofferzeugnis aus Baumwollgarn der Position 5205 und aus
synthetischem Gewebe der Position 5407 hergestellt worden ist, sind die verwendeten Garne selbstver­
ständlich zwei verschiedene textile Grundmaterialien und ist das getuftete Spinnstofferzeugnis folglich
ein Mischerzeugnis .

Beispiel :

Ein getufteter Teppich, der aus künstlichen Garnen und aus Baumwollgarnen und einem Grund­
gewebe aus Jute hergestellt ist, ist ein Mischerzeugnis, weil drei textile Grundmaterialien verwendet
worden sind. Daher können alle anderen Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft einer weiteren
Verarbeitungsstufe, als die Regel erlaubt, verwendet werden, wenn ihr Gesamtgewicht 10 v.H. des
Gewichts der textilen Grundmaterialien in dem Teppich nicht überschreitet. Das Grundgewebe aus
Jute und/oder die künstlichen Garne können in dieser Verarbeitungsstufe eingeführt werden, voraus­
gesetzt, die Gewichtsgrenze ist eingehalten.
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5.3 . Diese Toleranz erhöht sich auf 20 v.H, für Erzeugnisse aus Polyurethangarnen mit Zwischenstücken
aus elastischen Polyethersegmenten, auch umsponnen.

5.4. Diese Toleranz erhöht sich auf 30 v.H. für Erzeugnisse aus Streifen mit einer Breite von nicht mehr
als 5 mm, bestehend aus einer Seele aus einem dünnen Aluminiumstreifen oder aus einem mit Alumini­
umpuder bedeckten oder nicht bedeckten Kunststoffstreifen, die mit durchsichtigem oder gefärbtem
Leim zwischen zwei Streifen aus Kunststoff geklebt ist.

Bemerkung 6 :

6.1 . Im Falle von Spinnstofferzeugnissen, die in dieser Liste mit einer auf diese Bemerkung verweisenden
Fußnote bezeichnet sind, können textile Vormaterialien , ausgenommen Futter und Einlagestoffe , die
nicht die Regel erfüllen , die in Spalte 3 dieser Liste für die betreffenden Konfektionswaren vorgesehen
ist, dennoch verwendet werden, vorausgesetzt, daß sie zu einer anderen Position gehören als das
hergestellte Erzeugnis und ihr Wert 8 v.H. des Ab-Werk-Preises des hergestellten Erzeugnisses nicht
überschreitet.

6.2 . Vormaterialien, die nicht zu Kapitel 50 bis 63 gehören, können ohne Rücksicht darauf, ob sie Spinn­
stoffe enthalten oder nicht, unbeschränkt verwendet werden.

Beispiel :

Wenn eine Regel in der Liste vorsieht, daß für ein bestimmtes Textilerzeugnis, wie etwa lange Hosen,
Garn verwendet werden muß, schließt dies nicht die Verwendung von Metallgegenständen wie etwa
Knöpfen aus , weil die Knöpfe nicht zu den Kapiteln 50 bis 63 gehören. Aus demselben Grund ist auch
die Verwendung von Reißverschlüssen nicht ausgeschlossen, obwohl diese in der Regel Spinnstoffe
enthalten.

6.3 . Der Wert der nicht zu den Kapiteln 50 bis 63 gehörenden Vormaterialien muß aber bei der Berech­
nung des Wertes der verwendeten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft berücksichtigt werden ,
wenn eine Prozentregel gilt.
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ANLAGE II

Liste der Be- oder Verarbeitungen, die an Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft vorgenommen werden
müssen, um den hergestellten Erzeugnissen die Ursprungseigenschaft zu verleihen

Position Warenbezeichnung Be- oder Verarbeitungen von Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft,
die Ursprung verleihen

( 1 ) (2) (3) oder (4)

ex 02.08 Anderes Fleisch und andere genieß- Herstellen, bei dem alle verwende­
bare Schlachtnebenerzeugnisse, ten Vormaterialien in eine andere
frisch, gekühlt oder gefroren, von Position als die hergestellte Ware
Walen einzureihen sind

Kapitel 3 Fische und Krebstiere, Weichtiere Herstellen, bei dem alle verwende­
und andere wirbellose Wassertiere ten Vormaterialien des Kapitels 3

vollständig gewonnen oder herge­
stellt sein müssen

ex 04.03 Buttermilch, saure Milch und sau- Herstellen, bei dem
rer Rahm, Joghurt, Kefir und an­
dere fermentierte oder gesäuerte ~ a"e verwendeten Vormaterialien
Milch (einschließlich Rahm), aro- ^es Kapitels 4 vollständig gewon
matisiert, auch mit Zusatz von nen °^cr hergestellt sein müssen
Früchten, Nüssen oder Kakao . verwendete Fruchtsäfte (ausge­

nommen Ananas-, Limonen-, Li­
metten- und Grapefruitsäfte) der
Position 20.09 Ursprungserzeug­
nisse sind und

- der Wert der verwendeten Vor­
materialien des Kapitels 17
30 v.H. des ab-Werk-Preises der
hergestellten Waren nicht über­
schreitet

ex 07.10 Zuckermais (Zea mays var. saccha- Herstellen, bei dem alle verwende­
und rata) ten Vormaterialien in eine andere

ex 07.11 Position als die hergestellte Ware
einzureihen sind

09.01 Kaffee, auch geröstet oder entkoff- Herstellen aus Vormaterialien jeder
einiert ; Kaffeeschalen und Kaffee- Position
häutchen ; Kaffeemittel mit beliebi­
gem Kaffeegehalt

09.02 Tee, auch aromatisiert Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position
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( 1 ) (2) | (3) oder (4)
ex 13.02 Pflanzensäfte und Pflanzenauszüge

von Grünholzwurzeln und Hopfen ;
Pektinstoffe, Pektinate und Pek­
tate ; Agar-Agar und andere
Schleime und Verdickungsstoffe
von Pflanzen, auch modifiziert

- Schleime und Verdickungsstoffe Herstellen aus nicht modifizierten
von Pflanzen, auch modifiziert Schleimen und Verdickungsstoffen

- andere Herstellen, bei dem der Wert al­
ler verwendeten Vormaterialien
50 v.H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht über­
schreitet

;x 14.04 Baumwoll-Linters Herstellen, bei dem alle verwende­
ten Vormaterialien in eine andere
Position als die hergestellte Ware
einzureihen sind

15.04 Fette und Öle sowie deren Fraktio­
nen, von Fischen oder Meeressäu­
getieren, auch raffiniert, jedoch
nicht chemisch modifiziert

- feste Fraktionen von Fetten und Herstellen aus Vormaterialien jeder
öle von Fischen und Öle von Position, einschließlich anderer
Meeressäugetieren Vormaterialien der Position 15.04

- andere Herstellen, bei dem alle verwende­
ten Vormaterialien der Kapitel 2
und 3 vollständig gewonnen oder
hergestellt sein müssen

:x 15.16 Tierische Fette und Öle sowie de- Herstellen, bei dem alle verwende­
ren Fraktionen, ganz oder teilweise ten Vormaterialien der Kapitel 2
hydriert, umgeestert, wiederver- und 3 vollständig gewonnen oder
estert oder elaidiniert, auch raffi- hergestellt sein müssen
niert, jedoch nicht weiterverarbei­
tet, vollständig gewonnen von Fi­
schen oder Meeressäugetieren

Hydriertes Rizinusöl (sog. Opal- Herstellen, bei dem alle verwende­
wachs) ten Vormaterialien in eine andere

Position als die hergestellte Ware
einzureihen sind

;x 15.17 Margarine ; genießbare Mischungen Herstellen, bei dem
und Zubereitungen von tierischen
oder pflanzlichen Fetten und Ölen " a,le verwendeten Vormatenahen
sowie von Fraktionen verschiedener 'n e'ne an e Position als die
Fette und Öle dieses Kapitels , aus- hergestellte Ware einzureihen
genommen genießbare Fette und sint* >
öle sowie deren Fraktionen der _ ajje verwendeten Vormaterialien
Position 15.16 mit einem Milchfett- des Kapitels 4 vollständig gewon­
gehalt von mehr als 10 bis 15 GHT nen Q(jer hergestellt sein müssen
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( 1 ) (2) (3) oder (4)

ex 15.18 Linoxyn Herstellen, bei dem alle verwende­
ten Vormaterialien in eine andere
Position als die hergestellte Ware
einzureihen sind

ex 15.19 Technische einbasische Fettsäuren ;
saure öle aus der Raffination ;
technische Fettalkohole, nicht zu
Futterzwecken :

- technische einbasische Fettsäu- Herstellen, bei dem alle verwende­
ren ; saure öle aus der Raffina- ten Vormaterialien in eine andere
tion Position als die hergestellte Ware

einzureihen sind

- technische Fettalkohole Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, einschließlich aus anderen
Vormaterialien der Position 15.19

15.20 Glycerin, auch rein ; Glycerinwasser Herstellen, bei dem alle verwende­
und Glycerinunterlaugen ten Vormaterialien in eine andere

Position als die hergestellte Ware
einzureihen sind

15.21 Pflanzenwachse (ausgenommen Herstellen, bei dem alle verwende­
Triglyceride), Bienenwachs, andere ten Vormaterialien in eine andere
Insektenwachse und Walrat, auch Position als die hergestellte Ware
raffiniert oder gefärbt einzureihen sind

15.22 Degras ; Rückstände aus der Verar- Herstellen, bei dem alle verwende­
beitung von Fettstoffen oder von ten Vormaterialien in eine andere
tierischen oder pflanzlichen Wach- Position als die hergestellte Ware
sen einzureihen sind

ex 16.03 Extrakte und Säfte von Walfleisch, Herstellen, bei dem alle verwende­
Fischen, Krebstieren, Weichtieren ten Vormaterialien der Kapitel 2
und anderen wirbellosen Wassertie- und 3 vollständig gewonnen oder
ren hergestellt sein müssen

16.04 Fische, zubereitet oder haltbar ge- Herstellen, bei dem der Fisch oder
macht; Kaviar und Kaviarersatz, die Fischeier vollständig gewonnen
aus Fischeiern gewonnen oder hergestellt sein müssen

16.05 Krebstiere, Weichtiere und andere Herstellen, bei dem alle Krebstiere,
wirbellose Wassertiere, zubereitet Weichtiere und andere wirbellose
oder haltbar gemacht Wassertiere vollständig gewonnen

sein müssen

ex 17.02 Chemisch reine Maltose und Fruc- Herstellen aus Vormaterialien jeder
tose , Position, einschließlich aus anderen

Vormaterialien der Position 17.02
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( 1 ) (2) (3) oder " (4)

17.04 Zuckerwaren ohne Kakaogehalt Herstellen, bei dem alle verwende­
(einschließlich weiße Schokolade) ten Vormaterialien in eine andere

Position als die hergestellte Ware
einzureihen sind, vorausgesetzt,
daß der Wert aller anderen ver­
wendeten Vormaterialien des Kapi­
tels 17 30 v.H. des Ab-Werk-Prei­
ses der hergestellten Ware nicht
überschreitet

18.03 Kakaomasse, auch entfettet Herstellen, bei dem alle verwende­
ten Vormaterialien in eine andere
Position als die hergestellte Ware
einzureihen sind

18.04 Kakaobutter, Kakaofett und Ka- Herstellen, bei dem alle verwende­
kaoöl ten Vormaterialien in eine andere

Position als die hergestellte Ware
einzureihen sind

18.05 Kakaopulver ohne Zusatz von Zuk- Herstellen, bei dem alle verwende­
ker oder anderen Süßmitteln ten Vormaterialien in eine andere

Position als die hergestellte Ware
einzureihen sind

18.06 Schokolade und andere kakaohal- Herstellen, bei dem alle verwende­
tige Lebensmittelzubereitungen ten Vormaterialien in eine andere

Position als die hergestellte Ware
einzureihen sind, vorausgesetzt,
daß der Wert aller verwendeten
Vormaterialien des Kapitels 17
30 v.H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht über­
schreitet

19.01 Malzextrakt; Lebensmittelzuberei­
tungen aus Mehl, Grieß, Stärke
oder Malzextrakt, ohne Gehalt an
Kakaopulver oder mit einem Ge­
halt an Kakaopulver von weniger
als 50 GHT, anderweit weder ge­
nannt noch inbegriffen ; Lebensmit­
telzubereitungen aus Waren der
Positionen 04.01 bis 04.04, ohne
Gehalt an Kakaopulver oder mit ei­
nem Gehalt an Kakaopulver von
weniger als 10 GHT, anderweit
weder genannt noch inbegriffen

- Malzextrakt Herstellen aus Getreide des Kapi­
tels 10

- andere Herstellen, bei dem alle verwende­
ten Vormaterialien in eine andere
Position als die hergestellte Ware
einzureihen sind, vorausgesetzt,
daß der Wert aller verwendeten
Vormaterialien des Kapitels 17
30 v.H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht über­
srhr#Mff»t



Nr. L 1 /76 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 3 . 1 . 94

( i ) (2) (3) oder (4)

ex 19.02 Teigwaren, auch gekocht oder ge- Herstellen, bei dem alle verwende­
füllt (mit Fleisch oder anderen ten Getreide und seine Folgepro­
Stoffen) oder in anderer Weise zu- dukte (ausgenommen Hartweizen
bereitet, z.B. Spaghetti , Makkaroni, und seine Folgeprodukte) vollstän­
Nudeln, Lasagne, Gnocchi, Ravioli, dig gewonnen oder hergestellt sein
Canneloni, ausgenommen solche müssen
Waren mit einem Gehalt von mehr
als 20 GHT an Würsten, Fleisch,
Innereien oder anderen Schlachtne­
benerzeugnissen und Blut oder Mi­
schungen daraus ; einschließlich
Fetten, Couscous, auch zubereitet

19.03 Tapiokasago und Sago aus anderen Herstellen aus Vormaterialien jeder
Stärken, in Form von Flocken, Position, ausgenommen aus Kar­
Graupen, Perlen, Krümeln und toffelstärke der Position 11.08
dergleichen

19.04 Lebensmittel , durch Aufblähen
oder Rösten von Getreide oder Ge­
treideerzeugnissen hergestellt (z.B.
Corn Flakes); Getreidekörner, aus­
genommen Mais, vorgekocht oder
in anderer Weise zubereitet

— keinen Kakao enthaltend

— Getreidekörner, ausgenommen Herstellen aus Vormaterialien jeder
Mais, vorgekocht oder in ande- Position. Jedoch dürfen Körner
rer Weise zubereitet und Kolben von Zuckermais, zube­

reitet oder haltbar gemacht, der
Positionen 20.01 , 20.04 und 20.05
sowie Zuckermais, roh, in Wasser
oder Dampf gekocht, gefroren, der
Position 07.10 nicht verwendet
werden.

— andere Herstellen, bei dem

- alle verwendeten Getreide und
ihre Folgeprodukte (ausgenom­
men Mais der Type „Zea Indu­

' rata" und Hartweizen sowie ihre
Folgeprodukte) vollständig ge­
wonnen oder hergestellt sein
müssen und

- der Wert aller verwendeten Vor­
materialien des Kapitels 17
30 v.H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht über­
schreitet

— Kakao enthaltend Herstellen aus Vormaterialien, die
nicht in die Position 18.06 einzurei­
hen sind, vorausgesetzt, daß der
Wert aller verwendeten Vormate­
rialien des Kapitels 17 30 v.H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet
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19.05 Backwaren, auch kakaohaltig ; Ho- Herstellen aus Vormaterialien jeder
stien, leere Oblatenkapseln der für Position, ausgenommen aus Vor­
Arzneiwaren verwendeten Art, Sie- materialien des Kapitels 11 (')
geloblaten, getrocknete Teigblätter
aus Mehl oder Stärke und ähnliche
Waren

ex 20.01 Zuckermais (Zea mays var. saccha- Herstellen, bei dem alle verwende­
rata), mit Essig zubereitet oder ten Vormaterialien in eine andere
haltbar gemacht ; Yamswurzeln , Position als die hergestellte Ware
Süßkartoffeln und ähnliche genieß- einzureihen sind
bare Pflanzenteile, mit einem Stär­
kegehalt von 5 GHT oder mehr,
mit Essig zubereitet oder haltbar
gemacht

ex 20.02 Tomaten, ohne Essig zubereitet Herstellen, bei dem alle verwende­
oder haltbar gemacht, ganz oder in ten Tomaten der Kapitel 7 und 20
Stücken Ursprungserzeugnisse sein müssen

ex 20.04 Kartoffeln, in Form von Mehl, Herstellen, bei dem alle verwende­
und Grieß oder Flocken, ohne Essig zu- ten Vormaterialien in eine andere

ex 20.05 bereitet oder haltbar gemacht; Zuk- Position als die hergestellte Ware
kermais (Zea mays var. saccharata), einzureihen sind.
ohne Essig zubereitet oder haltbar
gemacht

20.07 Konfitüren, Fruchtgelees, Marme- Herstellen, bei dem
laden, Fruchtmuse und Fruchtpa­
sten, durch Kochen hergestellt, " alle verwendeten Vormaterialien
auch mit Zusatz von Zucker oder jn eine andere Position als die
anderen Süßmitteln hergestellte Ware emzureihen

sind und

- der Wert der verwendeten Vor­
materialien des Kapitels 17
30 v.H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht über­
schreitet

ex 20.08 Ernußmark; Mischungen auf der Herstellen, bei dem alle verwende­
Grundlage von Getreide ; Palmher- ten Vormaterialien in eine andere
zen ; Mais, ausgenommen Zucker- Position als die hergestellte Ware
mais (Zea mays var. saccharata) einzureihen sind

21.01 Auszüge, Essenzen und Konzen- Herstellen, bei dem alle verwende­
trate aus Kaffee, Tee oder Mate ten Vormaterialien in eine andere
und Zubereitungen auf der Grund- Position als die hergestellte Ware
läge dieser Waren oder auf der einzureihen sind
Grundlage von Kaffee, Tee oder
Mate ; geröstete Zichorien und an­
dere geröstete Kaffeemittel sowie
Auszüge, Essenzen und Konzen­
trate hieraus

(') Jedoch darf bis einschließlich 30. November 1993 das nach dem Verfahren der Nixtramalisierung (Kochen und Einweichen in alkalischer Lösung)
gewonnene Maismehl (,,Masa"-Mehl) verwendet werden.



Nr. L 1 /78 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 3 . 1 . 94

( 1 ) (2) (3) oder (4)

ex 21.02 Lebende Hefen, andere als Backhe- Herstellen, bei dem alle verwende­
ten, nicht zu Futterzwecken ; nicht ten Vormaterialien in eine andere
lebende Hefen, nicht zu Futter- Position als die hergestellte Ware
zwecken , andere Einzeller-^^tkro— einzureihen sind
Organismen, nicht lebend, nicht zu
Futterzwecken ; zubereitete Back­
triebmittel in Pulverform

21.03 Zubereitungen zum Herstellen von
Würzsoßen und zubereitete Würz­
soßen ; zusammengesetzte Würz­
mittel ; Senfmehl, auch zubereitet,
und Senf

- Zubereitungen ' zum Herstellen Herstellen, bei dem alle verwende­
von Würzsoßen und zubereitete ten Vormaterialien in eine andere
Würzsoßen ; zusammengesetzte Position als die hergestellte Ware
Würzmittel einzureihen sind. Jedoch können

Senfmehl, auch zubereitet, und
Senf verwendet werden

- Senfmehl, auch zubereitet, und Herstellen aus Vormaterialien jeder
Senf Position

21.04 Zubereitungen zum Herstellen von
Suppen oder Brühen ; Suppen und
Brühen ; zusammengesetzte homo­
genisierte Lebensmittelzubereitun­
gen

- Zubereitungen zum Herstellen Herstellen aus Vormaterialien jeder
von Suppen oder Brühen ; Suppen Position, mit Ausnahme von zube­
und Brühen reitetem oder haltbar gemachtem

Gemüse der Positionen 20.02 bis
20.05

- zusammengesetzte homogeni- Herstellen, bei dem alle verwende­
sierte Lebensmittelzubereitungen ten Vormaterialien in eine andere

Position als die hergestellte Ware
einzureihen sind

21.05 Speiseeis , auch kakaohaltig Herstellen, bei dem alle verwende­
ten Vormaterialien in eine andere
Position als die hergestellte Ware
einzureihen sind

;x 21.06 Lebensmittelzubereitungen, ander- Herstellen, bei dem alle verwende­
weit weder genannt noch inbegrif- ten Vormaterialien in eine andere
fen Position als die hergestellte Ware

einzureihen sind

22.01 Wasser, einschließlich natürliches Herstellen, bei dem alle verwende­
oder künstliches Mineralwasser und ten Wasser des Kapitels 22 Ur­
kohlensäurehaltiges Wasser, ohne sprungserzeugnisse sein müssen
Zusatz von Zucker, anderen Süß­
mitteln oder Aromastoffen ; Eis und
Schnee

22.03 Bier aus Malz Herstellen, bei dem alle verwende­
ten Vormaterialien in eine andere
Position als die hergestellte Ware
einzureihen sind
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22.05 Wermutwein und andere Weine Herstellen, bei dem die verwende­
aus frischen Weintrauben, mit ten Weintrauben und ihre Folge­
Pflanzen oder anderen Stoffen aro- produkte vollständig gewonnen
matisiert oder hergestellt sein müssen

ex 22.08 Ethylalkohol mit einem Alkoholge­
halt von weniger als 80 % vol, un­
vergällt ; Branntwein, Likör und an­
dere Spirituosen :

- Ouzo Herstellen

- aus Vormaterialien, die nicht in
die Positionen 22.07 und 22.08
eingereiht werden, und

- bei dem die verwendeten Wein­
trauben und ihre Folgeprodukte
vollständig gewonnen oder her­
gestellt sein müssen

\

- andere Herstellen

- aus Vormaterialien, die nicht in
die Positionen 22.07 und 22.08
eingereiht werden, und

- bei dem die verwendeten Wein­
trauben und ihre Folgeprodukte
vollständig gewonnen oder her­
gestellt sein müssen

oder

Herstellen unter Verwendung von
Arrak bis höchstens 5 RHT, vor­
ausgesetzt, alle anderen verwende­
ten Vormaterialien sind Ursprungs­
erzeugnisse

22.09 Speiseessig Herstellen, bei dem
- alle verwendeten Vormaterialien
in eine andere Position als die
hergestellte Ware einzureihen
sind und

- bei dem die verwendeten Wein­
trauben und ihre Folgeprodukte
vollständig gewonnen oder her­
gestellt sein müssen

ex 23.0 ! Walmehl ; Mehl und Pellets von Fi- Herstellen, bei dem alle Vormate­
schen oder von Krebstieren, von rialien der Kapitel 2 und 3 vollstän­
Weichtieren oder anderen wirbello- dig gewonnen oder hergestellt sein
sen Wassertieren müssen

cx 23.09 Solubles von Fischen Herstellen, bei dem alle verwende­
ten Vormaterialien des Kapitels 3
vollständig gewonnen oder herge­
stellt sein müssen
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ex Kap. 25 Salz, Schwefel , Steine und Erden ; Herstellen, bei dem alle verwende­
Gips, Kalk und Zement, ausgenom- ten Vormaterialien in eine andere
men der Positionen ex 25.04 , ex Position als die hergestellte Ware
25.15, ex 25.16, ex 25.18 , ex 25.19, einzureihen sind
ex 25.20, ex 25.24, ex 25.25 und ex
25.30, für die die folgenden Regeln
festgelegt sind

ex 25.04 Natürlicher, kristalliner Graphit mit Anreicherung des Kohlenstoffge­
angereichertem Kohlenstoffgehalt, halts, Reinigen und Mahlen von
gereinigt, gemahlen kristallinem Rohgraphit

ex 25.15 Marmor, durch Sägen oder auf an- Zerteilen von Marmor, auch bereits
dere Weise lediglich zerteilt, in zerteiltem, mit einer Dicke von
Blöcken oder quadratischen oder mehr als 25 cm, durch Sägen oder
rechteckigen Platten mit einer auf andere Weise
Dicke von 25 cm oder weniger

ex 25.16 Granit, Porphyr, Basalt, Sandstein Zerteilen von Steinen, auch bereits
und andere Werksteine, durch Sä- zerteiltem, mit einer Dicke von
gen oder auf andere Weise ledig- mehr als 25 cm, durch Sägen oder
lieh zerteilt, in Blöcken oder qua- auf andere Weise
dratischen oder rechteckigen Plat­
ten mit einer Dicke von 25 cm oder
weniger

ex 25.18 Dolomit, gebrannt Brennen von nicht gebranntem Do­
lomit

ex 25.19 Natürliches Magnesiumcarbonat Herstellen, bei dem alle verwen­
(Magnesit), gebrochen in luftdicht deten Vormaterialien in eine an­
verschlossenen Behältnissen ; Ma- dere Position als die hergestellte
gnesiumoxid, auch rein, ausgenom- Ware einzureihen sind . Jedoch
men Magnesia und geschmolzene kann natürliches Magnesiumcarbo­
totgebrannte (gesinterte) Magnesia nat (Magnesium) verwendet wer­

den

ex 25.20 Gips, zu zahnärztlichen Zwecken Herstellen , bei dem der Wert al­
besonders zubereitet 1er verwendeten Vormaterialien

50 v.H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht über­
schreitet

ex 25.24 Natürliche Asbestfasern Herstellen aus Asbestkonzentrat

ex 25.25 Glimmerpulver Mahlen von Glimmer und Glim­
merabfall

ex 25.30 Farberden, gebrannt oder pulveri- Brennen oder Mahlen von Farb­
siert erden

Kap. 26 Erze sowie Schlacken und Aschen Herstellen, bei dem alle verwende­
ten Vormaterialien in eine andere
Position als die hergestellte Ware
einzureihen sind

ex Kap. 27 Mineralische Brennstoffe, Mineral- Herstellen, bei dem alle verwende­
öle und Erzeugnisse ihrer Destilla- ten Vormaterialien in eine andere
tion ; bituminöse Stoffe ; Mineral- Position als die hergestellte Ware
wachse, ausgenommen der Positio- einzureihen sind
nen ex 27.07 und 27.09 bis 27.15 ,
für die die folgenden Regeln fest­
gelegt sind
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ex 27.07 öle, in denen die aromatischen Be- Waren der Anlage VII
standteile gegenüber den nichtaro­
matischen Bestandteilen gewichts­
mäßig überwiegen und die ähnlich
sind den Mineralölen und anderen
Erzeugnissen der Destillation des
Hochtemperatur-Steinkohlenteers,
bei deren Destillation bis 250 °C
mindestens 65 RHT übergehen
(einschließlich der Benzin-Benzol­
Gemische), zur Verwendung als
Kraft- oder Heizstoffe

27.09 Erdöle und ihre Destillationser- Waren der Anlage VII
bis Zeugnisse ; bituminöse Stoffe ; Mi­
27.15 neralwachse

ex Kap. 28 Anorganische chemische Erzeug- Herstellen, bei dem alle verwende- Herstellen, bei dem der Wert aller
nisse ; anorganische oder organische ten Vormaterialien in eine andere verwendeten Vormaterialien 40 v.H.
Verbindungen von Edelmetallen, Position als die hergestellte Ware des Ab-Werk-Preises der hergestell­
Seltenerdmetallen, radioaktiven einzureihen sind . Jedoch können ten Ware nicht überschreitet
Elementen oder Isotopen ; ausge- Vormaterialien derselben Position
nommen der Positionen ex 28.11 , verwendet werden, wenn ihr Wert
ex 28.33 und ex 28.40, für die die 20 v.H. des Ab-Werk-Preises der
folgenden Regeln festgelegt sind hergestellten Ware nicht über­

schreitet

ex 28.11 Schwefeltrioxid Herstellen aus Schwefeldioxid Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40 v.H.
des Ab-Werk-Preises der hergestell­
ten Ware nicht überschreitet

ex 28.33 Aluminiumsulfat Herstellen, bei dem der Wert al­
ler verwendeten Vormaterialien
50 v.H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht über­
schreitet

ex 28.40 Natriumperborat Herstellen aus Dinatriumtetrabo- Herstellen, bei dem der Wert aller
ratpentahydrat verwendeten Vormaterialien 40 v.H.

des Ab-Werk-Preises der hergestell­
ten Ware nicht überschreitet

ex Kap. 29 Organische chemische Erzeugnisse ; Herstellen, bei dem alle verwende- Herstellen, bei dem der Wert aller
ausgenommen der Positionen ex ten Vormaterialien in eine andere verwendeten Vormaterialien 40 v.H.
29.01 , ex 29.02 , ex 29.05 , 29.15, Position als die hergestellte Ware des Ab-Werk-Preises der hergestell­
29.32, 29.33 und 29.34, für die die einzureihen sind . Jedoch können ten Ware nicht überschreitet
folgenden Regeln festgelegt sind Vormaterialien derselben Position

verwendet werden, wenn ihr Wert
20 v.H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht über­
schreitet

ex 29.01 Acyclische Kohlenwasserstoffe, zur Waren der Anlage VII
Verwendung als Kraft- oder Heiz­
stoffe

ex 29.02 Cyclane und Cyclene (ausgenom- Waren der Anlage VII
men Azulene), Benzol, Toluol,
Xylole, zur Verwendung als Kraft­
oder Heizstoffe
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ex 29.05 Metallalkoholate von Alkoholen Herstellen aus Vormaterialien jeder Herstellen, bei dem der Wert aller
dieser Position oder von Ethanol Position, einschließlich aus anderen verwendeten Vormaterialien 40 v.H.
oder Glycerin Vormaterialien der Position 29.05 . des Ab-Werk-Preises der hergestell­

Jedoch können Metallalkoholate ten Ware nicht überschreitet
dieser Position verwendet werden,
wenn ihr Wert 20 v.H. des Ab­
Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

29.15 Gesättigte acyclische einbasische Herstellen aus Vormaterialien jeder Herstellen, bei dem der Wert aller
Carbonsäuren und ihre Anhydride, Position. Jedoch darf der Wert al- verwendeten Vormaterialien 40 v.H.
Halogenide, Peroxide und Per- 1er verwendeten Vormaterialien der des Ab-Werk-Preises der hergestell­
oxydsäuren ; ihre Halogen-, Sulfo-, Position 29.15 oder 29.16 insge- ten Ware nicht überschreitet
Nitro- oder Nitrosoderivate samt 20 v.H. des Ab-Werk-Preises

der hergestellten Ware nicht über­
schreiten

29.32 Heterocyclische Verbindungen, nur
mit Stickstoff als Heteroatom(e):

- innere Ether und deren Halo- Herstellen aus Vormaterialien jeder Herstellen, bei dem der Wert aller
gen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitro- Position . Jedoch darf der Wert al- verwendeten Vormaterialien 40 v.H.
soderivate 1er verwendeten Vormaterialien der des Ab-Werk-Preises der hergestell­

Position 29.09 20 v.H. des Ab- ten Ware nicht überschreitet
Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreiten

- cyclische Acetale und innere Herstellen aus Vormaterialien jeder Herstellen, bei dem der Wert aller
Halbacetale und deren Halogen-, Position verwendeten Vormaterialien 40 v.H.
Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderi- des Ab-Werk-Preises der hergestell­
vate ten Ware nicht überschreitet

- andere Herstellen, bei dem alle verwende- Herstellen, bei dem der Wert aller
ten Vormaterialien in eine andere verwendeten Vormaterialien 40 v.H.
Position als die hergestellte Ware des Ab-Werk-Preises der hergestell­
einzureihen sind. Jedoch können ten Ware nicht überschreitet
Vormaterialien derselben Position
verwendet werden, wenn ihr Wert
20 v.H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht über­
schreitet

29.33 Heterocyclische Verbindungen, nur Herstellen aus Vormaterialien jeder Herstellen, bei dem der Wert aller
mit Stickstoff als Heteroatom(e); Position . Jedoch darf der Wert al- verwendeten Vormaterialien 40 v.H.
Nucleinsäuren und ihre Salze 1er verwendeten Vormaterialien der des Ab-Werk-Preises der hergestell­

Position 29.32 oder 29.33 insge- ten Ware nicht überschreitet
samt 20 v.H. des Ab-Werk-Preises
der hergestellten Ware nicht über­
schreiten

29.34 Andere heterocyclische Verbindun- Herstellen aus Vormaterialien jeder Herstellen, bei dem der Wert aller
gen Position. Jedoch darf der Wert al- verwendeten Vormaterialien 40 v.H.

ler verwendeten Vormaterialien der des Ab-Werk-Preises der hergestell­
Positionen 29.32 , 29.33 und 29.34 ten Ware nicht überschreitet
insgesamt 20 v.H. des Ab-Werk­
Preises der hergestellten Ware nicht
überschreiten
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ex Kap. 30 Pharmazeutische Erzeugnisse ; aus- Herstellen, bei dem alle verwende­

genommen der Positionen 30.02 , ten Vormaterialien in eine andere
30.03 und 30.04, für die die folgen- Position als die hergestellte Ware
den Regeln festgelegt sind einzureihen sind. Jedoch können

Vormaterialien derselben Position
verwendet werden, wenn ihr Wert
20 v.H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht über­
schreitet

30.02 Menschliches Blut ; tierisches Blut
zu therapeutischen, prophylakti­
schen oder diagnostischen Zwecken
zubereitet ; Antisera und andere
Blutfraktionen ; Vaccine, Toxine,
Kulturen von Mikroorganismen
(ausgenommen Hefen) und ähnli­
che Erzeugnisse :

— Waren bestehend aus zwei oder Herstellen aus Vormaterialien jeder
mehr Bestandteilen, die zu thera- Position, einschließlich aus anderen
peutischen oder prophylaktischen Vormaterialien der Position 30.02 .
Zwecken gemischt worden sind, Jedoch können Vormaterialien die­
oder ungemischte Waren zu die- ser Beschreibung verwendet Wer­
sen Zwecken, dosiert oder in den, wenn ihr Wert 20 v.H. des
Aufmachungen für den Einzel- Ab-Werk-Preises der hergestellten
verkauf Ware nicht überschreitet

— andere :

-- menschliches Blut Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, einschließlich aus anderen
Vormaterialien der Position 30.02.
Jedoch können Vormaterialien die­
ser Beschreibung verwendet wer­
den, wenn ihr, Wert 20 v.H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

— tierisches Blut zu therapeuti- Herstellen aus Vormaterialien jeder
sehen oder prophylaktischen Position, einschließlich aus anderen
Zwecken Vormaterialien der Position 30.02.

Jedoch können Vormaterialien die­
ser Beschreibung verwendet wer­
den, wenn ihr Wert 20 v.H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

— Blutfraktionen, andere als Anti- Herstellen aus Vormaterialien jeder
sera, Hämoglobin und Serum- Position, einschließlich aus anderen
globine Vormaterialien der Position 30.02 .

Jedoch können Vormaterialien die­
ser Beschreibung verwendet wer­
den, wenn ihr Wert 20 v.H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

— Hämoglobin, Blutglobine und Herstellen aus Vormaterialien jeder
Serumglobine Position, einschließlich aus anderen

Vormaterialien der Position 30.02 .
Jedoch können Vormaterialien die­
ser Beschreibung verwendet wer­
den, wenn ihr Wert 20 v.H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet
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30.02 — andere Herstellen aus Vormaterialien jeder
(Forts.) Position , einschließlich aus anderen

Vormaterialien der Position 30.02 .
Jedoch können Vormaterialien die­
ser Beschreibung verwendet wer­
den, wenn ihr Wert 20 v.H. des
Ab-Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

30.03 Arzneiwaren (ausgenommen Waren Herstellen, bei dem
und der Positionen 30.02 , 30.05 und ,
JQ Q4 JQ - alle verwendeten Vormatenahen

in eine andere Position als die
hergestellte Ware einzureihen
sind. Jedoch können Vormateria­
lien der Position 30.03 oder
30.04 verwendet werden, wenn
ihr Wert insgesamt 20 v.H. des
Ab-Werk-Preises der hergestell­
ten Ware nicht überschreitet, und

- der Wert aller verwendeten Vor­
materialien 50 v.H. des Ab­
Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

ex Kap. 31 Düngemittel ; ausgenommen der Herstellen, bei dem alle verwende- Herstellen, bei dem der Wert aller
Position ex 31.05 , für die im fol- ten Vormaterialien in eine andere verwendeten Vormaterialien 40 v.H.
genden eine Regel festgelegt ist Position als die hergestellte Ware des Ab-Werk-Preises der hergestell­

einzureihen sind. Jedoch können ten Ware nicht überschreitet
Vormaterialien derselben Position
verwendet werden, wenn ihr Wert
20 v.H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht über­
schreitet

ex 31.05 Mineralische oder chemische Dün- Herstellen, bei dem Herstellen, bei dem der Wert aller
gemittel , zwei oder drei der dün- _ verwendeten Vormaterialien 40 v.H.
genden Stoffe Stickstoff, Phosphor " . e verwendeten Vormaterialien jes Ab-Werk-Preises der hergestell­
und Kalium enthaltend ; andere !n eine andere Position als die ten Ware nicht überschreitet
Düngemittel ; Erzeugnisse dieses hergestellte Ware einzureihen
Kapitels in Tabletten oder ähnli- «nd. Jedoch können Vormateria­
chen Formen oder in Einzelpak- 1,en derselben Position verwendet
kungen , mit einem Rohgewicht von ™erde«> ™ lhr Wef 2° v H-
10 kg oder weniger, ausgenommen : d« Ab-Werk-Preises der herge­

stellten Ware nicht überschreitet,
- Natriumnitrat und

- Calciumcyanamid - der Wert aller verwendeten Vor­
materialien 50 v.H. des Ab­

Kaliumsulfat Werk-Preises der hergestellten
- Kaliummagnesiumsulfat Ware nicht überschreitet

ex Kap. 32 Gerb- und Farbstoffauszüge ; Tan- Herstellen, bei dem alle verwende- Herstellen, bei dem der Wert aller
nine und ihre Derivate ; Farbstoffe, ten Vormaterialien in eine andere verwendeten Vormaterialien 40 v.H.
Pigmente und andere Farbmittel ; Position als die hergestellte Ware des Ab-Werk-Preises der hergestell­
Anstrichfarben und Lacke ; Kitte ; einzureihen sind . Jedoch können ten Ware nicht überschreitet
Tinten ; ausgenommen der Positio- Vormaterialien derselben Position
nen ex 32.01 und 32.05 , für die die verwendet werden, wenn ihr Wert
folgenden Regeln festgelegt sind 20 v.H. des Ab-Werk-Preises der

hergestellten Ware nicht über­
schreitet
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ex 32.01 Tannine sowie deren Salze, Ether, Herstellen aus Gerbstoffauszügen Herstellen, bei dem der Wert aller
Ester und andere Derivate pflanzlichen Ursprungs verwendeten Vormaterialien 40 v.H.

des Ab-Werk-Preises der hergestell­
ten Ware nicht überschreitet

32.05 Farblacke ; Zubereitungen im Sinne Herstellen aus Vormaterialien jeder Herstellen, bei dem der Wert aller
der Anmerkung 3 zu diesem Kapi- Position, ausgenommen der Posi- verwendeten Vormaterialien 40 v.H.
tel auf der Grundlage von Färb- tionen 32.03 , 32.04 und 32,05 . des Ab-Werk-Preises der hergestell­
lacken (*) Jedoch können Vormaterialien der ten Ware nicht überschreitet

Position 32.05 verwendet werden,
wenn ihr Wert 20 v.H. des Ab­
Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

ex Kap. 33 Etherische öle und Resinoide ; zu- Herstellen, bei dem alle verwende- Herstellen, bei dem der Wert aller
bereitete Riech-, Körperpflege- ten Vormaterialien in eine andere verwendeten Vormaterialien 40 v.H.
oder Schönheitsmittel , ausgenom- Position als die hergestellte Ware des Ab-Werk-Preises der hergestell­
men der Position 33.01 , für die die einzureihen sind. Jedoch können ten Ware nicht überschreitet
folgende Regel festgelegt ist Vormaterialien derselben Position

verwendet werden, wenn ihr Wert
20 v.H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht über­
schreitet

33.01 Etherische öle (auch terpenfrei ge- Herstellen aus Vormaterialien jeder Herstellen, bei dem der Wert aller
macht), einschließlich „konkrete" Position, einschließlich aus Vorma- verwendeten Vormaterialien 40 v.H.
oder „absolute" Öle ; Resinoide ; terialien einer anderen Waren- des Ab-Werk-Preises der hergestell­
Konzentrate etherischer Öle in Fet- gruppe (2) dieser Position . Jedoch ten Ware nicht überschreitet
ten, nichtflüchtigen Ölen, Wachsen können Vormaterialien derselben
oder ähnlichen Stoffen, durch En- Warengruppe verwendet werden,
fleurage oder Mazeration gewon- wenn ihr Wert 20 v.H. des Ab­
nen ; terpenhaltige Nebenerzeug- Werk-Preises der hergestellten
nisse aus etherischen Ölen ; destil- Ware nicht überschreitet
lierte, aromatische Wässer und
wäßrige Lösungen etherischer Öle

ex Kap. 34 Seifen, organische grenzflächenak- Herstellen, bei dem alle verwende- Herstellen, bei dem der Wert aller
tive Stoffe, zubereitete Waschmit- ten Vormaterialien in eine andere verwendeten Vormaterialien 40 v.H.
tel , zubereitete Schmiermittel, Position als die hergestellte Ware des Ab-Werk-Preises der hergestell­
künstliche Wachse, zubereitete einzureihen sind. Jedoch können ten Ware nicht überschreitet
Wachse, Schuhcreme, Scheuerpul- Vormaterialien derselben Position
ver und dergleichen, Kerzen und verwendet werden, wenn ihr Wert
ähnliche Erzeugnisse, Modellier- 20 v.H. des Ab-Werk-Preises der
massen, „Dentalwachs" und Zube- hergestellten Ware nicht über­
reitungen für zahnärztliche Zwecke schreitet
auf der Grundlage von Gips ; aus­
genommen der Positionen ex 34.03
und 34.04

ex 34.03 Zubereitete Schmiermittel, Erdöle Waren der Anlage VII
oder Öle aus bituminösen Minera­
lien enthaltend, vorausgesetzt, de­
ren Anteil beträgt weniger als 70
GHT

(l) Anmerkung 3 zu Kapitel 32 besagt, daß es sich bei diesen Zubereitungen um solche handelt, wie sie zum Färben beliebiger Stoffe oder zum Herstellen
von Farbzubereitungen verwendet werden, vorausgesetzt, sie sind nicht in einer anderen Position des Kapitels 32 einzureihen.

(*) Als Warengruppe gilt jeder Teil der Position, der von den übrigen Waren durch einen Strichpunkt getrennt ist .
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34.04 Künstliche Wachse und zubereitete

Wachse :

- auf der Grundlage von Paraffin, Waren der Anlage VII
Erdölwachsen oder von Wachsen
aus bituminösen Mineralien oder
von paraffinischen Rückständen

- andere Herstellen aus Vormaterialien jeder Herstellen, bei dem der Wert aller
Position, ausgenommen aus verwendeten Vormaterialien 40 v.H.

hydrierten Ölen, die den Charak
des Ab-Werk-Preises der hergesteil
ten Ware nicht überschreitet

ter von Wachsen haben, der Po­
sition 15.16

- Fettsäuren von chemisch nicht
eindeutig bestimmter Konstitu­
tion und technischen Fettalkoho­
len, die den Charakter von
Wachsen haben, der Position
15.19

- Vormaterialien der Position
34.04

Jedoch können diese Vormateria­
lien verwendet werden, wenn ihr
Wert 20 v.H. des Ab-Werk-Preises
der hergestellten Ware nicht über­
schreitet

ex Kap. 35 Eiweißstoffe, modifizierte Stärken ; Herstellen, bei dem alle verwende- Herstellen, bei dem der Wert aller
Klebstoffe ; Enzyme, ausgenommen ten Vormaterialien in eine andere verwendeten Vormaterialien 40 v.H.
der Positionen 35.01 , 35.02, 35.05 Position als die hergestellte Ware des Ab-Werk-Preises der hergestell­
und ex 35.07. Für die Positionen ex einzureihen sind . Jedoch können ten Ware nicht überschreitet
35.02, ex 35.05 und ex 35.07 sind Vormaterialien derselben Position
die folgenden Regeln festgelegt verwendet werden, wenn ihr Wert

20 v.H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht über­
schreitet

ex 35.02 Eieralbumin, für die menschliche Herstellen, bei dem alle verwende- Herstellen, bei dem der Wert aller
Ernährung ungenießbar oder unge- ten Vormaterialien in eine andere verwendeten Vormaterialien 40 v.H.
nießbar gemacht ; Molkenproteine Position als die hergestellte Ware des Ab-Werk-Preises der hergestell­
(Lactalbumin), für die menschliche einzureihen sind . Jedoch können ten Ware nicht überschreitet
Ernährung ungenießbar oder unge- Vormaterialien derselben Position
nießbar gemacht verwendet werden, wenn ihr Wert

20 v.H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht über­
schreitet

ex 35.05 Dextrine und andere modifizierte Herstellen aus Vormaterialien jeder Herstellen, bei dem der Wert aller
Stärken, ausgenommen veretherte Position, ausgenommen aus solchen verwendeten Vormaterialien 40 v.H.
und veresterte Stärken ; Leime auf der Position 11.08 des Ab-Werk-Preises der hergestell­
der Grundlage von Stärken, Dex- ten Ware nicht überschreitet
trinen oder anderen modifizierten
Stärken

ex 35.07 Zubereitete Enzyme, anderweit we- Herstellen, bei dem der Wert al­
der genannt noch inbegriffen 1er verwendeten Vormaterialien

50 v.H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht über­
schreitet
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Kap. 36 Pulver und Sprengstoffe ; pyrotech- Herstellen, bei dem alle verwende- Herstellen, bei dem der Wert aller
nische Artikel ; Zündhölzer; Zünd- ten Vormaterialien in eine andere verwendeten Vormaterialien 40 v,H.
metallegierungen ; leicht entzündli- Position als die hergestellte Ware des Ab-Werk-Preises der hergestell­
che Stoffe einzureihen sind. Jedoch können ten Ware nicht überschreitet

Vormaterialien derselben Position
verwendet werden, wenn ihr Wert
20 v.H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht über­
schreitet

ex Kap. 37 Erzeugnisse zu photographischen Herstellen, bei dem alle verwende- Herstellen, bei dem der Wert aller
und kinematographischen Zwek- ten Vormaterialien in eine andere verwendeten Vormaterialien 40 v.H.
ken ; ausgenommen der Positionen Position als die hergestellte Ware des Ab-Werk-Preises der hergestell­
37.01 , 37.02 und 37.04, für die die einzureihen sind. Jedoch können ten Ware nicht überschreitet
folgenden Regeln festgelegt sind Vormaterialien derselben Position

verwendet werden, wenn ihr Wert
20 v.H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht über­
schreitet

37.01 Lichtempfindliche photographische
Platten und Planfilme, nicht belich­
tet, aus Stoffen aller Art (ausge­
nommen Papier, Pappe oder Spinn­
stoffe); lichtempfindliche photogra­
phische Sofortbild-Planfilme, nicht
belichtet, auch in Kassetten

- Sofortbild-Planfilme für Farbauf- Herstellen aus Vormaterialien, die Herstellen, bei dem der Wert aller
nahmen, in Kassetten nicht in die Position 37.01 oder verwendeten Vormaterialien 40 v.H.

37.02 einzureihen sind ; jedoch des Ab-Werk-Preises der hergestell­
können Vormaterialien der Posi- ten Ware nicht überschreitet
tion 37.02 verwendet werden, wenn
ihr Wert 30 v.H. des Ab-Werk­
Preises der hergestellten Wäre nicht
überschreitet

- andere Herstellen aus Vormaterialien, die Herstellen, bei dem der Wert aller
nicht in die Nummern 37.01 oder verwendeten Vormaterialien 40 v.H.
37.02 einzureihen sind. Jedoch des Ab-Werk-Preises der hergestell­
können Vormaterialien der Positio- ten Ware nicht überschreitet
-nen 37.01 und 37.02 verwendet
werden, wenn ihr Wert insgesamt
20 v.H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht über­
schreitet

37.02 Lichtempfindliche photographische Herstellen aus Vormaterialien jeder Herstellen, bei dem der Wert aller
Filme in Rollen, nicht belichtet, aus Position, ausgenommen der Posi- verwendeten Vormaterialien 40 v.H.
Stoffen aller Art (ausgenommen tion 37.01 oder 37.02 des Ab-Werk-Preises der hergestell­
Papier, Pappe oder Spinnstoffe); ten Ware nicht überschreitet
lichtempfindliche photographische
Sofortbild-Rollfilme, nicht belichtet

37.04 Photographische Platten, Filme, Herstellen aus Vormaterialien jeder Herstellen, bei dem der Wert aller
Papiere, Pappen und Spinnstoffwa- Position, ausgenommen der Posi- verwendeten Vormaterialien 40 v.H.
ren, belichtet, jedoch nicht entwik- tionen 37.01 bis 37.04 des Ab-Werk-Preises der hergestell­
kelt ten Ware nicht überschreitet
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ex Kap. 38 Verschiedene Erzeugnisse der che- Herstellen, bei dem alle verwende- Herstellen, bei dem der Wert aller
mischen Industrie, ausgenommen ten Vormaterialien in eine andere verwendeten Vormaterialien 40 v.H.
der Positionen 38.01 , ex 38.03 , ex Position als die hergestellte Ware des Ab-Werk-Preises der hergestell­
38.05, ex 38.06, ex 38.07, 38.08 bis einzureihen sind . Jedoch können ten Ware nicht überschreitet
38.14, 38.18 bis 38.20, 38.22 und Vormaterialien derselben Position
38.23, für die die folgenden Regeln verwendet werden, wenn ihr Wert
festgelegt sind 20 v .H. des Ab-Werk-Preises der

hergestellten Ware nicht über­
schreitet

38.01 Künstlicher Graphit ; kolloider Gra­
phit und halbkolloider Graphit ;
Zubereitungen auf der Grundlage
von Graphit oder anderen Kohlen­
stoff, in Form von Pasten , Blöcken,
Platten oder anderen Halbfertiger­
zeugnissen
- kolloider Graphit in öliger Sus- Herstellen, bei dem der Wert al­
pension und halbkolloider Gra- 1er verwendeten Vormaterialien
phit ; kohlenstoffhaltige Pasten 50 v.H. des Ab-Werk-Preises der
für Elektroden hergestellten Ware nicht über­

schreitet

- Graphit in Form von Pasten, be- Herstellen, bei dem der Wert der Herstellen, bei dem der Wert aller
stehend aus einer Mischung von verwendeten Vormaterialien der verwendeten Vormaterialien 40 v.H.
mehr als 30 GHT von Graphit Position 34.03 20 v.H. des Ab- des Ab-Werk-Preises der hergestell­
mit Mineralölen Werk-Preises der hergestellten ten Ware nicht überschreitet

Ware nicht überschreitet

- andere Herstellen, bei dem alle verwende- Herstellen, bei dem der Wert aller
ten Vormaterialien in eine andere verwendeten Vormaterialien 40 v.H.

' Position als die hergestellte Ware des Ab-Werk-Preises der hergestell­
einzureihen sind . Jedoch können ten Ware nicht überschreitet
Vormaterialien derselben Position
verwendet werden, wenn ihr Wert
20 v.H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht über­
schreitet

ex 38.03 Tallöl , raffiniert Raffinieren von rohem Tallöl Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40 v.H.
des Ab-Werk-Preises der hergestell­
ten Ware nicht überschreitet

ex 38.05 Sulfatterpentinöl, gereinigt Reinigen durch Destillieren oder Herstellen, bei dem der Wert aller
Raffinieren von rohem Sulfatter- verwendeten Vormaterialien 40 v.H.
pentinöl des Ab-Werk-Preises der hergestell­

ten Ware nicht überschreitet

ex 38.06 Harzester Raffinieren von Harzsäuren Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40 v.H.
des Ab-Werk-Preises der hergestell­
ten Ware nicht überschreitet

ex 38.07 Schwarzpech, auch lediglich Pech Destillieren von Holzteer Herstellen, bei dem der Wert aller
genannt verwendeten Vormaterialien 40 v.H.

des Ab-Werk-Preises der hergestell­
ten Ware nicht überschreitet

38.08 Insektizide, Rodentizide, Fungi- Herstellen, bei dem der Wert al­
zide, Herbizide, Keimhemmungs- 1er verwendeten Vormaterialien
mittel und Pflanzenwuchsregulato- 50 v.H. des Ab-Werk-Preises der
ren, Desinfektionsmittel und ähnli- hergestellten Ware nicht über­
che Erzeugnisse, in Formen oder schreitet
Aufmachungen für den Einzelver­
kauf oder als Zubereitungen oder
Waren (z.B. Schwefelbänder,
Schwefelfäden, Schwefelkerzen
und Fliegenfänger)
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38.09 Appretur- oder Endausrüstungsmit- Herstellen, bei dem der Wert al­
tel, Beschleuniger zum Färben oder 1er verwendeten Vormaterialien
Fixieren von Farbstoffen und an- 50 v.H. des Ab-Werk-Preises der
dere Erzeugnisse und Zubereitun- hergestellten Ware nicht über­
gen (z.B. zubereitete Schlichtemit- schreitet
tel und Zubereitungen zum Bei­
zen), von der in der Textilindustrie,
Papierindustrie , Lederindustrie
oder ähnlichen Industrien verwen­
deten Art, anderweit weder ge­
nannt noch inbegriffen

38.10 Zubereitungen zum Abbeizen von Herstellen, bei dem der Wert al­
Metallen ; Flußmittel und andere 1er verwendeten Vormaterialien
Hilfsmittel zum Schweißen oder 50 v.H. des Ab-Werk-Preises der
Löten von Metallen ; Pasten und hergestellten Ware nicht über­
Pulver zum Schweißen oder Löten, schreitet
aus Metall und anderen Stoffen ;
Zubereitungen von der als Uber­
zugs- oder Füllmasse für Schweiß­
elektroden oder Schweißstäbe ver­
wendeten Art

38.11 Zubereitete Antiklopfmittel , Anti­
oxidantien, Antigums, Viskositäts­
verbesserer, Antikorrosivadditives
und andere zubereitete Additives
für Mineralöle (einschließlich
Kraftstoffe) oder für andere, zu
denselben Zwecken wie Mineralöle
verwendete Flüssigkeiten :

- zubereitete Additives für Waren der Anlage VII
Schmieröle, Erdöle oder öle aus
bituminösen Mineralien enthal­
tend

- andere Herstellen, bei dem der Wert al­
ler verwendeten Vormaterialien
50 v.H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht über­
schreitet

38.12 Zubereitete Vulkanisationsbe- Herstellen, bei dem der Wert al­
schleuniger; zusammengesetzte 1er verwendeten Vormaterialien
Weichmacher für Kautschuk oder 50 v.H. des Ab-Werk-Preises der
Kunststoffe, anderweit weder ge- hergestellten Ware nicht über­
nannt noch inbegriffen ; zubereitete schreitet
Antioxidationsmittel und andere
zusammengesetzte Stabilisatoren
für Kautschuk und Kunststoffe

38.13 Gemische und Ladungen für Feuer- Herstellen , bei dem der Wert al­
löschgeräte ; Feuerlöschgranaten 1er verwendeten Vormaterialien
und Feuerlöschbomben 50 v.H. des Ab-Werk-Preises der

hergestellten Ware nicht über­
schreitet

38.14 Zusammengesetzte organische Lö- Herstellen, bei dem der Wert al­
sungs- und Verdünnungsmittel, an- 1er verwendeten Vormaterialien
derweit weder genannt noch inbe- 50 v.H. des Ab-Werk-Preises der
griffen ; Zubereitungen zum Entfer- hergestellten Ware nicht über­
nen von Farben oder Lacken schreitet
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38.18 Chemische Elemente, zur Verwen- Herstellen, bei dem der Wert al­
dung in der Elektronik dotiert, in 1er verwendeten Vormaterialien
Scheiben, Plättchen oder ähnlichen 50 v.H. des Ab-Werk-Preises der
Formen ; chemische Verbindungen hergestellten Ware nicht über­
zur Verwendung in der Elektronik schreitet
dotiert

38.19 Flüssigkeiten für hydraulische Herstellen, bei dem der Wert al­
Bremsen und andere zubereitete 1er verwendeten Vormaterialien
Flüssigkeiten für hydraulische 50 v.H. des Ab-Werk-Preises der
Kraftübertragung, kein Erdöl oder hergestellten Ware nicht über­
Ö1 aus bituminösen Mineralien ent- schreitet
haltend oder mit einem Gehalt an
Erdöl oder öl aus bituminösen Mi­
neralien von weniger als 70 GHT

38.20 Zubereitete Gefrierschutzmittel und Herstellen, bei dem der Wert al­
zubereitete Flüssigkeiten zum Ent- 1er verwendeten Vormaterialien
eisen 50 v.H. des Ab-Werk-Preises der

hergestellten Ware nicht über­
schreitet

38.22 Zusammengesetzte Diagnostik- Herstellen, bei dem der Wert al­
oder Laborreagenzien, ausgenom- 1er verwendeten Vormaterialien
men der Waren der Position 30.02 50 v.H. des ab-Werk-Preises der
oder 30.06 hergestellten Ware nicht über­

schreitet

38.23 Zubereitete Bindemittel für Gieße­
reiformen oder -kerne ; chemische
Erzeugnisse und Zubereitungen der
chemischen Industrie oder ver­
wandter Industrien (einschließlich
Mischungen von Naturprodukten),
anderweit weder genannt noch in­
begriffen ; Rückstände der chemi­
schen Industrie oder verwandter
Industrien, anderweit weder ge­
nannt noch inbegriffen :

— folgende Waren dieser Position Herstellen, bei dem alle verwende- Herstellen, bei dem der Wen aller
ten Vormaterialien in eine andere verwendeten Vormaterialien 40 v.H.

~ zubereitete Bindemittel für Gie- Position als die hergestellte Ware des Ab-Werk-Preises der hergestell­
ßereiformeri oder Gießereikerne einzureihen sind. Jedoch können ten Ware nicht überschreitet
auf der Grundlage von natürli- Vormaterialien derselben Position
chen Harzprodukten verwendet werden, wenn ihr Wert

— Naphtensäuren, ihre wasserun- ^ v.H. des Ab-Werk-Preises der
löslichen Salze und Esther der hergestellten Ware nicht über­
Naphtensäuren schreitet

-- Sorbit, ausgenommen Sorbit der
Position 29.05

— Petroleumsulfonate, ausgenom­
men solche des Ammoniums,
der Alkalimetalle oder der
Äthanolamine ; thiopenhaltige
Sulfosäuren von öl aus bitumi­
nösen Mineralien und ihre Salze

— Ionenaustauscher
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38.23 — absorbierende Zubereitungen
(Forts.) (Getter) zum Vervollständigen

des Hochvakuums in elektri­
schen Lampen und Röhren

— nicht ausgebrauchte Gasreini­
gungsmassen

— Ammoniakwasser und ausge­
brauchte Gasreinigungsmassen

— Sulfonaphtensäuren und ihre
wasserunlöslichen Salze ; Ester
der Sulfonaphtensäuren

-- Fuselöle und Dippelöle
— Mischungen von Salzen mit ver­

schiedenen Anionen

— Kopierpasten auf der Grundlage
von Gelatine, auch auf Unterla­
gen aus Papier oder Textilien

— andere Herstellen, bei dem der Wert al­
ler verwendeten Vormaterialien
50 v.H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht über­
schreitet

ex 39.01 Kunststoffe in Primärformen, Ab­
bis fälle, Schnitzel und Bruch von
39.15 Kunststoffen, ausgenommen der

Position ex 39.07, für die im fol­
genden eine Regel festgelegt ist

— Additionshomopolymerisationser- Herstellen, bei dem Herstellen, bei dem der Wert aller
Zeugnisse verwendeten Vormaterialien 25 v.H.

der Wert aller verwendeten Vor- jjgj Ab-Werk-Preises der hergestell­
materialien 50 v.H des Ab- ten Ware nicht überschreitet
Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet und

- der Wert der verwendeten Vor­
materialien des Kapitels 39
20 v.H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht über­
schreitet (')

— andere Herstellen, bei dem der Wert der Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien des verwendeten Vormaterialien 25 v.H.
Kapitels 39 20 v.H. des Ab-Werk- des Ab-Werk-Preises der hergestell­
Preises der hergestellten Ware nicht ten Ware nicht überschreitet
überschreitet (')

ex 39.07 Copolymere der Polycarbonate und Herstellen, bei dem alle verwende­
Acrylnitril-Butadienstyrol-Copoly- ten Vormaterialien in eine andere
mere (ABS) Position als die hergestellte Ware

einzureihen sind. Jedoch können
Vormaterialien derselben Position
verwendet werden, wenn ihr Wert
50 v.H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht über­
schreitet (')

(') Bei Erzeugnissen, die aus Vormaterialien der Posiuonen 39.01 bis 39.06 einerseits und aus Vormaterialien der Positionen 39.07 bis 39.11 andererseits
zusammengesetzt sind, gilt diese Beschränkung nur für jene Gruppe von Vormaterialien, die in der hergestellten Ware gewichtsmäßig Uberwiegt.
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cx 39.16 Halb- und Fertigerzeugnisse aus
bis Kunststoffen, ausgenommen der
39.21 Positionen ex 39.16, ex 39.17 und

ex 39.20, für die im folgenden Re­
geln festgelegt sind
- Flacherzeugnisse, weiter behan- Herstellen, bei dem der Wert der Herstellen, bei dem der Wert aller
delt als nur auf der Oberfläche verwendeten Vormaterialien des verwendeten Vormaterialien 25 v.H.
bearbeitet oder anders zuge- Kapitels 39 50 v.H. des Ab-Werk- des Ab-Werk-Preises der hergestell­
schnitten als lediglich zu Recht- Preises der hergestellten Ware nicht ten Ware nicht überschreitet
ecken oder Quadraten; andere überschreitet
Erzeugnisse, weiter behandelt als
nur auf der Oberfläche bearbeitet

- andere

-- aus Additionshomopolymerisa- Herstellen, bei dem Herstellen, bei dem der Wert aller
tionserzeugnissen verwendeten Vormaterialien 25 v.H.

- der Wert aller verwendeten Vor- des Ab-Werk-Preises der hergestell­
materialien 50 v.H. des Ab- ten ^are nicht überschreitet
Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet und

- der Wert der verwendeten Vor­
materialien des Kapitels 39 20
v.H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht über­
schreitet (')

- andere Herstellen, bei dem der Wert der Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien des verwendeten Vormaterialien 25 v.H.
Kapitels 39 20 v.H. des Ab-Werk- des Ab-Werk-Preises der hergestell­
Preises der hergestellten Ware nicht ten Ware nicht überschreitet
überschreitet (')

ex 39.16 Profile, Rohre und Schläuche Herstellen, bei dem Herstellen, bei dem der Wert aller
und , verwendeten Vormaterialien 25 v.H.

ex 39.17 ■ der Wert alIer verwendeten Vor- des Ab-Werk-Preises der hergestell­
materialien 50 v.H. des Ab- ten Ware nicht überschreitet
Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet, und

- der Wert der Vormaterialien, die
in dieselbe Nummer wie die her­
gestellte Ware einzureihen sind,
20 v.H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten v Ware nicht über­
schreitet

ex 39.20 Folien und Filme aus lonomeren Herstellen aus einem Salz eines Herstellen, bei dem der Wert al­
thermoplastischen Kunststoffs, der 1er verwendeten Vormaterialien 25
ein Mischpolymer aus Äthylen und v.H. des Ab-Werk-Preises der herge­
Metacrylsäure, teilweise neutrali- stellten Ware nicht überschreitet
siert durch metallische Ionen,
hauptsächlich Zink und Natrium,
ist

39.22 Fertigerzeugnisse aus Kunststoffen Herstellen, bei dem der Wert al­
bis 1er verwendeten Vormaterialien
39.26 25 v.H. des Ab-Werk-Preises der

hergestellten Ware nicht über­
schreitet

(') Bei Erzeugnissen, die aus Vormaterialien der Positionen 39.01 bis 39.06 einerseits und aus Vormaterialien der Positionen 39.07 bis 39.11 andererseits
zusammengesetzt sind, gilt diese Beschränkung nur für jene Gruppe von Vormaterialien, die in der hergestellten Ware gewichtsmäßig überwiegt.
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ex Kap. 40 Kautschuk und Waren daraus, aus- Herstellen, bei dem alle verwende­
genommen der Positionen ex 40,01 , ten Vormaterialien in eine andere
40.05, 40.12 und ex 40.17, für die Position als die hergestellte Ware
die folgenden Regeln festgelegt einzureihen sind
sind

ex 40.01 Geschichtete Platten aus Kautschuk Aufeinanderschichten von Platten
für Sohlenkrepp aus Naturkautschuk

40.05 Kautschukmischungen, nicht vulka- Herstellen, bei dem der Wert al­
nisiert, in Primärformen oder in 1er verwendeten Vormaterialien
Platten, Blättern oder Streifen 50 v.H. des Ab-Werk-Preises der

hergestellten Ware nicht über­
schreitet

40.12 Luftreifen aus Kautschuk, runder­
neuert oder gebraucht; Vollreifen
oder Hohlkammerreifen, auswech­
selbare Überreifen und Felgenbän­
der, aus Kautschuk

- Luftreifen, Vollreifen oder Hohl- Runderneuern von gebrauchten
kammerreifen runderneuert, aus Reifen
Kautschuk

- andere Herstellen aus Vormaterialien jeder
Position, ausgenommen aus solchen
der Position 40.11 oder 40.12

ex 40.17 Waren aus Hartkautschuk Herstellen aus Hartkautschuk

ex Kap. 41 Rohe Häute und Felle (andere als Herstellen, bei dem alle verwende­
Pelzfelle) und Leder, ausgenom- ten Vormaterialien in eine andere
men der Positionen ex 41.02 , 41.04 Position als die hergestellte Ware
bis 41,07 und 41.09, für die die fol- einzureihen sind
genden Regeln festgelegt sind

ex 41.02 Rohe Felle von Schafen oder Läm- Enthaaren von Schaffellen oder
mern, enthaart Lammfellen

41.04 Leder, enthaart, ausgenommen Le- Nachgerben von vorgegerbtem Le­
bis der der Position 41.08 oder 41.09 der
41.07

oder

Herstellen aus Vormaterialien, die
zu einer anderen Position als die
hergestellte Ware gehören

41.09 Lackleder und folienkaschierte Herstellen aus Leder der Positio­
Lackleder; metallisierte Leder nen 41.04 bis 41.07, wenn sein

Wert 50 v.H. des Ab-Werk-Preises
der hergestellten Ware nicht über­
schreitet

Kap. 42 Lederwaren ; Sattlerwaren ; Reisear- Herstellen, bei dem alle verwende­
tikel, Handtaschen und ähnliche ten Vormaterialien in eine andere
Behältnisse ; Waren aus Därmen Position als die hergestellte Ware

einzureihen sind
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ex Kap. 43 Pelzfelle und künstliches Pelzwerk; Herstellen, bei dem alle verwende­
Waren daraus, ausgenommen der ten Vormaterialien in eine andere
Positionen ex 43.02 und 43.03, für Position als die hergestellte Ware
die die folgenden Regeln festgelegt einzureihen sind
sind

ex 43.02 Pelzfelle, gegerbt oder zugerichtet,
zusammengesetzt :

- in Platten, Kreuzen oder ähnli- Bleichen oder Färben mit Zuschnei­
chen Formen den und Zusammensetzen von

nicht zusammengesetzten gegerbten
oder zugerichteten Pelzfellen

- andere Herstellen aus nicht zusammenge­
setzten gegerbten oder zugerichte­
ten Pelzfellen

43.03 Bekleidung, Bekleidungszubehör Herstellen aus nicht zusammenge­
und andere Waren, aus Pelzfellen setzten gegerbten oder zugerichte­

ten Pelzfellen der Position 43.02

ex Kap. 44 Holz und Holzwaren ; Holzkohle, Herstellen , bei dem alle verwende­
ausgenommen der Position ex ten Vormaterialien in eine andere
4403 , ex 4407, ex 44.08 , 44.09, ex Position als die hergestellte Ware
44.10 bis ex 44.13 , ex 44.15 , ex einzureihen sind
44.16, 44.18 und ex 44.21 , für die
die folgenden Regeln festgelegt
sind

ex 44.03 Rohholz, zwei- oder vierseitig grob Herstellen aus Rohholz, auch ent­
zugerichtet rindet oder vom Splint befreit

ex 44.07 Holz, in der Längsrichtung gesägt Hobeln, Schleifen oder Keilverzin­
oder gesäumt, gemessen oder ge- ken
schält, mit einer Dicke von mehr
als 6 mm, gehobelt, geschliffen
oder keilverzinkt

ex 44.08 Furnierblätter oder Blätter für Zusammenfügen, Hobeln, Schleifen
Sperrholz (auch zusammengefügt), oder Keilverzinken
mit einer Dicke von 6. mm oder
weniger; anderes Holz, in der
Längsrichtung gesägt, gemessen
oder geschält, mit einer Dicke von
6 mm oder weniger, gehobelt, ge­
schliffen oder keilverzinkt

44.09 Holz (einschließlich Stäbe und
Friese für Parkett, nicht zusam­
mengesetzt), entlang einer oder
mehrerer Kanten oder Flächen pro­
filiert (gekehlt, genutet, gefedert,
gefalzt, abgeschrägt, gefriest, ge­
rundet oder in ähnlicher Weise be­
arbeitet), auch gehobelt, geschliffen
oder keilverzinkt

- geschliffen oder keilverzinkt Schleifen oder Keilverzinken
- gefrieste oder profilierte Leisten Friesen oder Profilieren
und Friese für Möbel, Rahmen,
Innenausstattungen, elektrische
Leitungen und dergleichen
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44.09 - andere Herstellen, bei dem alle verwende­
(Forts.) ten Vormaterialien in eine andere

Position als die hergestellte Ware
einzureihen sind

ex 44.10 Gefrieste oder profilierte Leisten Friesen oder Profilieren
bis und Friese für Möbel, Rahmen, In­

ex 44.13 nenausstattungen, elektrische Lei­
tungen oder für ähnliche Zwecke

ex 44.15 Kisten, Kistchen, Verschläge, Herstellen aus noch nicht auf die
Trommeln und ähnliche Verpak- erforderlichen Maße zugeschnitte­
kungsmittel, aus Holz nen Brettern

ex 44.16 Fässer, Tröge, Bottiche, Eimer und Herstellen aus Faßstäben, auch auf
andere Böttcherwaren und Teile beiden Hauptflächen gesägt, aber
davon, aus Holz nicht weiter bearbeitet

44.18 Bautischler- und Zimmermannsar­
beiten, einschließlich Verbundplat­
ten mit Hohlraum-Mittellagen,
Parkettafeln, Schindeln („shingles"
und „shakes") aus Holz :

- Bautischler- und Zimmermanns- Herstellen, bei dem alle verwende­
arbeiten, aus Holz ten Vormaterialien in eine andere

Position als die hergestellte Ware
einzureihen sind . Jedoch können
Verbundplatten mit Hohlraummit­
tellagen und Schindeln („shingles"
und „shakes") verwendet werden

- gefrieste oder profilierte Leisten Friesen oder Profilieren
und Friese für Möbel, Rahmen,
Innenausstattungen, elektrische
Leitungen oder für ähnliche
Zwecke

- andere Herstellen, bei dem alle verwende­
ten Vormaterialien in eine andere
Position als die hergestellte Ware
einzureihen sind

ex 44.21 Holz für Zündhölzer, vorgerichtet; Herstellen aus Holz jeder Position,
Holznägel für Schuhe ausgenommen aus Holzdraht der

Position 44.09

ex Kap. 45 Kork und Korkwaren, ausgenom- Herstellen, bei dem alle verwende­
men der Position 45.03 , für die im ten Vormaterialien in eine andere
folgenden eine Regel festgelegt ist Position als die hergestellte Ware

einzureihen sind

45.03 Waren aus Naturkork Herstellen aus Kork der Position
45.01

Kap. 46 Flechtwaren und Korbmacherwa- Herstellen, bei dem alle verwende­
ren ten Vormaterialien in eine andere

Position als die hergestellte Ware
einzureihen sind
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" Kap, 47 Halbstoffe aus Holz oder anderen Herstellen, bei dem alle verwende­
cellulosehaltigen Faserstoffen ; Ab- ten Vormaterialien in eine andere
fälle und Ausschuß von Papier oder Position als die hergestellte Ware
Pappe einzureihen sind

ex Kap. 48 Papier und Pappe ; Waren aus Pa- Herstellen, bei dem alle verwende­
pierhalbstoff, Papier oder Pappe, ten Vormaterialien in eine andere
ausgenommen der Positionen ex Position als die hergestellte Ware
48.11 , 48.16 , 48.17, ex 48.18 , ex einzureihen sind
48.19, ex 48.20 und ex 48.23 , für
die die folgenden Regeln festgelegt
sind

ex 48.11 Papier und Pappe, nur liniert oder Herstellen aus Vormaterialien für
kariert die Papierherstellung des Kapi­

tels 47

48.16 Kohlepapier, präpariertes Durch- Herstellen aus Vormaterialien für
Schreibepapier und anderes Verviel - die Papierherstellung des Kapi­
fältigungs- und Umdruckpapier tels 47
(ausgenommen Waren der Position
48.09), vollständige Dauerschablo­

v nen und Offsetplatten aus Papier,
auch in Kartons

48.17 Briefumschläge, EinSteckbriefe, Herstellen , bei dem
Postkarten (ohne Bilder) und Brief­
karten, aus Papier oder Pappe ; Zu- " a,,e verwendeten Vormatenahen
sammenstellungen solcher Schreib- |n eine andere Position als die
waren, in Schachteln, Taschen und hergestellte Ware einzureihen
ähnlichen Behältnissen, aus Papier s,n° u
oder Pappe . jgj. ^ert aner verwendeten Vor­

materialien 50 v.H. des Ab­
Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

ex 48.18 Toilettenpapier Herstellen aus Vormaterialien für
die Papierherstellung des Kapi­
tels 47

ex 48.19 Schachteln, Kartons, Säcke, Beutel , Herstellen , bei dem
Tüten und andere Verpackungsmit­
tel, aus Papier, Pappe, Zellstoff- " alle verwendeten Vormaterialien
watte oder Vliesen aus Zellstoff- Jn eine andere Position als die
fasern hergestellte Ware einzureihen

sind und

- der Wert aller verwendeten Vor­
materialien 50 v.H. des Ab­
Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

ex 48.20 Briefpapierblöcke Herstellen, bei dem der Wert al­
ler verwendeten Vormaterialien
50 v.H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht über­
schreitet

cx 48.23 Andere Papiere, Pappen, Zellstoff- Herstellen aus Vormaterialien für
watte und Vliese aus Zellstoffasern, die Papierherstellung des Kapi­
zugeschnitten tels 47
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ex Kap. 49 Bücher, Zeitungen, Bilddrucke und Herstellen , bei dem alle verwende­
andere Erzeugnisse des graphischen ten Vormaterialien in eine andere
Gewerbes ; hand- oder maschinen- Position als die hergestellte Ware
geschriebene Schriftstücke und einzureihen sind
Pläne ; ausgenommen der Positio­
nen 49.09 und 49.10, für die die
folgenden Regeln festgelegt sind

49.09 Bedruckte oder illustrierte Postkar- Herstellen aus Yormaterialien, die
ten ; Glückwunschkarten und be- nicht in die Position 49.09 oder
druckte Karten mit Glückwünschen 49.11 einzureihen sind
oder persönlichen Mitteilungen,
auch illustriert, auch mit Umschlä­
gen und Verzierungen aller Art

49.10 Kalender aller Art, bedruckt, ein­
schließlich Blöcke von Abreißkalen­
dern

- Dauerkalender oder Kalender, Herstellen, bei dem
deren auswechselbarer Block auf
einer Unterlage angebracht ist, " ? e verwendeten Vormatenahen
die nicht aus Papier oder Pappe |n eine nandere Position als die
besteht hergestellte Ware einzureihen

sind und

- der Wert aller verwendeten Vor­
materialien 50 v.H. des Ab­
Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

- andere Herstellen aus Vormaterialien, die
nicht in die Position 49.09 oder
49.11 einzureihen sind

ex Kap. 50 Seide, ausgenommen der Positio- Herstellen, bei dem alle verwende­
nen ex 50.03, 50.04 bis ex 50.06 ten Vormaterialien in eine andere
und 50.07 , für die die folgenden Position als die hergestellte Ware
Regeln festgelegt sind einzureihen sind

ex 50.03 Abfälle von Seide (einschließlich Krempeln oder Kämmen von Ab­
nicht abhaspelbare Kokons, Garn- fällen von Seide
abfalle und Reißspinnstoff), ge­
krempelt oder gekämmt

50.04 Seidengarne, Schappeseidengarne Herstellen aus (')
bis oder Bouretteseidengarne

ex 50 06 " Gr£ge oder Abfällen von Seide,
gekrempelt oder gekämmt oder
anders für die Spinnerei bearbei­
tet

- anderen natürlichen Spinnfasern ,
nicht gekrempelt oder gekämmt
oder nicht anders für die Spinne­
rei bearbeitet

- chemischen Vormaterialien oder
Spinnmasse oder

- Vormaterialien für die Papierher­
stellung

(') Wegen der besonderen Vorschrift betreffend Waren, die aus verschiedenen textilen Vormaterialien bestehen, siehe Einleitende Bemerkung 5 .
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50.07 Gewebe aus Seide, Schappeseide Herstellern aus einfachen Garnen (')
oder Bouretteseide

- in Verbindung mit Kautschukfä­
den

- andere Herstellen aus (*):

- Kokosgarnen

- natürlichen Fasern

- synthetischen oder künstlichen
Spinnfasern, nicht gekrempelt
oder gekämmt oder nicht anders
für die Spinnerei bearbeitet

- chemischen Vormaterialien oder
Spinnmasse oder

- Papier

oder

Bedrucken mit mindestens zwei
Vor- oder Nachbehandlungen (wie
Reinigen, Bleichen, Merzerisieren,
Thermofixieren, Aufhellen, Ka­
landrieren, krumpfecht Ausrüsten,
Fixieren, Dekatieren, Imprägnie­
ren, Ausbessern und Noppen),
wenn der Wert des unbedruckten
Gewebes 47,5 v.H. des Ab-Werk­
Preises der hergestellten Ware nicht
überschreitet

ex Kap. 51 Wolle, feine und grobe Tierhaare ; Herstellen, bei dem alle verwende­
Garne und Gewebe aus Roßhaar, ten Vormaterialien in eine andere
ausgenommen der Positionen 51.06 Position als die hergestellte Ware
bis 51.10 und 51.11 bis 51.13 , für einzureihen sind
die im folgenden Regeln festgelegt
sind

51.06 Garne aus Wolle, feinen oder gro- Herstellen aus ('):
bis ben Tierhaaren oder Roßhaar
51.10 " Gr6ge oder Abfällen von Seide,

gekrempelt oder gekämmt oder
anders für die Spinnerei bearbei­
tet

- natürlichen Spinnfasern, nicht
gekrempelt oder gekämmt oder
nicht anders für die Spinnerei be­
arbeitet

- chemischen Vormaterialien oder
Spinnmasse oder

- Vormaterialien für die Papierher­
stellung

(') Wegen der besonderen Vorschrift betreffend Waren, die aus verschiedenen textilen Vormaterialien bestehen, siehe Einleitende Bemerkung 5 .
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51.11 Gewebe aus Wolle, feinen oder
bis groben Tierhaaren oder Roßhaar
5113

- in Verbindung mit Kautschukfä- Herstellen aus einfachen Garnen (')
den

- andere Herstellen aus (') :

- Kokosgarnen

- natürlichen Fasern

- synthetischen oder künstlichen
Spinnfasern, nicht gekrempelt
oder gekämmt oder nicht anders
für die Spinnerei bearbeitet

- chemischen Vormaterialien oder
Spinnmasse oder

- Papier

oder

Bedrucken mit mindestens zwei
Vor- oder Nachbehandlungen (wie
Reinigen, Bleichen, Merzerisieren,
Thermofixieren, Aufhellen, Ka­
landrieren, krumpfecht Ausrüsten,
Fixieren, Dekatieren, Imprägnie­
ren, Ausbessern und Noppen),
wenn der Wert des unbedruckten
Gewebes 47,5 v.H. des Ab-Werk­
Preises der hergestellten Ware nicht
überschreitet

ex Kap. 52 Baumwolle, ausgenommen der Po- Herstellen, bei dem alle verwende­
sitionen 52.04 bis 52.07 und 52.08 ten Vormaterialien in eine andere
bis 52.12, für die die folgenden Re- Position als die hergestellte Ware
geln festgelegt sind einzureihen sind

52.04 Nähgarne und andere Garne aus Herstellen aus ('):
bis Baumwolle
52.07 - Grdge oder Abfällen von Seide,

gekrempelt oder gekämmt oder
anders für die Spinnerei bearbei­
tet

- natürlichen Spinnfasern, nicht
gekrempelt oder gekämmt oder
nicht anders für die Spinnerei be­
arbeitet

- chemischen Vormaterialien oder
Spinnmasse oder

- Vormaterialien für die Papierher­
stellung

(') Wegen der besonderen Vorschrift betreffend Waren, die aus verschiedenen textilen Vormaterialien bestehen, siehe Einleitende Bemerkung 5 .
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52.08 Gewebe aus Baumwolle
bis
52.12 - in Verbindung mit Kautschuk- Herstellen aus einfachen Garnen (')

fäden

- andere Herstellen aus ('):

- Kokosgarnen

- natürlichen Fasern

- synthetischen oder künstlichen
Spinnfasern, nicht gekrempelt
oder gekämmt oder nicht anders
für die Spinnerei bearbeitet

- chemischen Vormaterialien oder
Spinnmasse oder

- Papier

oder

Bedrucken mit mindestens zwei
Vor- oder Nachbehandlungen (wie
Reinigen, Bleichen, Merzerisieren,
Thermofixieren, Aufhellen, Ka­
landrieren, krumpfecht Ausrüsten,
Fixieren , Dekatieren, Imprägnie­
ren, Ausbessern und Noppen),
wenn der Wert des unbedruckten
Gewebes 47,5 v.H. des Ab-Werk­
Preises der hergestellten Ware nicht
überschreitet

sx Kap. 53 Andere pflanzliche Spinnstoffe ; Pa- Herstellen, bei dem alle verwende­
piergarne und Gewebe aus Papier- ten Vormaterialien in eine andere
garnen, ausgenommen der Positio- Position als die hergestellte Ware
nen 53.06 bis 53.08 und 53.09 bis einzureihen sind
53.11 , für die die folgenden Regeln
festgelegt sind

53.06 Garne aus anderen pflanzlichen Herstellen aus ('):
bis Spinnstoffen ; Papiergarne
53.08 - Grfege oder Abfällen von Seide,

gekrempelt oder gekämmt oder
anders für die Spinnerei bearbei­
tet

- natürlichen Spinnfasern, nicht
gekrempelt oder gekämmt oder
nicht anders für die Spinnerei be­
arbeitet

- chemischen Vormaterialien oder
Spinnmasse oder

- Vormaterialien für die Papierher­
stellung

(') Wegen der besonderen Vorschrift betreffend Waren, die aus verschiedenen textilen Vormaterialien bestehen, siehe Einleitende Bemerkung 5 .
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53.09 Gewebe aus anderen pflanzlichen
bis Spinnstoffen ; Gewebe aus Papier­
53.11 garnen

- in Verbindung mit Kautschuk- Herstellen aus einfachen Garnen (')
fäden

- andere Herstellen aus ('):

- Kokosgarnen
- natürlichen Fasern

- synthetischen oder künstlichen
Spinnfasern, nicht gekrempelt
oder gekämmt oder nicht anders
für die Spinnerei bearbeitet

- chemischen Vormaterialien oder
Spinnmasse oder

- Papier
oder

Bedrucken mit mindestens zwei
Vor- oder Nachbehandlungen (wie
Reinigen, Bleichen, Merzerisieren,
Thermofixieren, Aufhellen, Ka­
landrieren, krumpfecht Ausrüsten,
Fixieren, Dekatieren, Imprägnie­
ren, Ausbessern und Noppen),
wenn der Wert des unbedruckten
Gewebes 47,5 v.H. des Ab-Werk­
Preises der hergestellten Ware nicht
überschreitet

54.01 Garne, Monofile und Nähgarne Herstellen aus ('):
bis aus synthetischen oder künstlichen
54.06 Filamenten " Gr*Se oder Abfällen von Seidc>

gekrempelt oder gekämmt oder
anders für die Spinnerei bearbei­
tet

- natürlichen Spinnfasern, nicht
gekrempelt oder gekämmt oder
nicht anders für die Spinnerei be­
arbeitet

- chemischen Vormaterialien oder
Spinnmasse oder

- Vormaterialien für die Papierher­
stellung

54.07 Gewebe aus Garnen aus syntheti- /
und sehen oder künstlichen Filamenten
54.08

- in Verbindung mit Kautschuk- Herstellen aus einfachen Garnen O
fäden

- andere Herstellen aus (l):

- Kokosgarnen
- natürlichen Fasern

(l) Wegen der besonderen Vorschrift betreffend Waren, die aus verschiedenen textilen Vormaterialien bestehen, siehe Einleitende Bemerkung 5 .
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54.07 - synthetischen oder künstlichen
bis Spinnfasern, nicht gekrempelt
54.08 oder gekämmt oder nicht anders
(Forts.) für die Spinnerei bearbeitet

- chemischen Vormaterialien oder
Spinnmasse oder

- Papier
oder

Bedrucken mit mindestens zwei
Vor- oder Nachbehandlungen (wie
Reinigen, Bleichen, Merzerisieren,
Thermofixieren, Aufheileo^
landrieren, krumpfecht Ausrüsten,
Fixieren, Dekatieren, Imprägnie­
ren, Ausbessern und Noppen),
wenn der Wert des unbedruckten
Gewebes 47,5 v.H. des Ab-Werk­
Preises der hergestellten Ware nicht
überschreitet

55.01 Synthetische oder künstliche Spinn- Herstellen aus chemischen Vorma­
bis fasern terialien oder aus Spinnmasse
55.07

55.08 Garne und Nähgarne aus syntheti- Herstellen aus (*):
bis sehen oder künstlichen Spinnfasern
55 || - Gr£ge oder Abfällen von Seide,

gekrempelt oder gekämmt oder
anders für die Spinnerei bearbei­
tet

- natürlichen Spinnfasern, nicht
gekrempelt oder gekämmt oder
nicht anders für die Spinnerei be­
arbeitet

- chemischen Vormaterialien oder
Spinnmasse oder

- Vormaterialien für die Papierher­
stellung

55.12 Gewebe aus synthetischen oder
bis künstlichen Spinnfasern :
55.16

- in Verbindung mit Kautschuk- Herstellen aus einfachen Garnen (')
fäden

- andere Herstellen aus (*):

- Kokosgarnen
- natürlichen Fasern

- synthetischen oder künstlichen
Spinnfasern, nicht gekrempelt
oder gekämmt oder nicht anders
für die Spinnerei bearbeitet

- chemischen Vormaterialien oder
Spinnmasse oder

(') Wegen der besonderen Vorschritt betreffend Waren, die aus verschiedenen textilen Vormaterialien bestehen, siehe Einleitende Bemerkung 5 .
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( 1 ) (2) (3) Oder (4)

55.12 - Papier
bis
55.16 oder
(Forts.) Bedrucken mit mindestens zwei

Vor- oder Nachbehandlungen (wie
Reinigen, Bleichen , Merzerisieren,
Thermofixieren, Aufhellen, Ka­
landrieren, krumpfecht Ausrüsten,
Fixieren, Dekatieren, Imprägnie­
ren, Ausbessern und Noppen),
wenn der Wert des unbedruckten
Gewebes 47,5 v.H. des Ab-Werk­
Preises der hergestellten Ware nicht
überschreitet

*x Kap. 56 Watte, Filze und Vliesstoffe ; Spe- Herstellen aus (*):
■ zialgarne ; Bindfäden, Seile und
Taue ; Seilerwaren, ausgenommen - Kokosgarnen
der Positionen 56.02, 56.04, 56.05
und 56.06, für die die folgenden ~ natürlichen Fasern
Regeln festgelegt sind .

- chemischen Vormateriahen oder
Spinnmasse oder

- Vormaterialien für die Papierher­
stellung

56.02 Filze, auch getränkt, bestrichen,
überzogen oder mit Lagen versehen
- Nadelfilze Herstellen aus ('):

- natürlichen Fasern,

- chemischen Vormaterialien oder
Spinnmasse

Jedoch können

- Monofile aus Polypropylen der
Position 54.02

- Spinnfasern aus Polypropylen der
Position 55.03 oder 55.06 oder

- Spinnkabel aus Filamenten aus
Polypropylen der Position 55.01 ,

bei denen jeweils eine Faser oder
ein Filament einen Titer von weni­
ger als 9 dtex aufweist, verwendet
werden, wenn ihr Wert 40 v.H. des
Ab-Werk-Preises nicht überschrei­
tet

- andere Herstellen aus (*):
- natürlichen Fasern

- Spinnfasern aus Kasein
- chemischen Vormaterialien oder
Spinnmasse

Weeen der besonderen Vorschrift betreffend Waren, die aus verschiedenen textilen Vormaterialien bestehen, siehe Einleitende Bemerkung 5 .



Nr. L 1 / 104 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 3 . 1 . 94

( 1 ) (2) (3) oder (4)

56.04 Fäden und Kordeln aus Kautschuk,
mit einem Überzug aus Spinnstof­
fen ; Streifen und dergleichen der
Position 54.04 oder 54,05 , Garne
aus Spinnstoffen, mit Kautschuk
oder Kunststoff getränkt, bestri­
chen, überzogen oder umhüllt :
- Fäden und Kordeln aus Kau- Herstellen aus Kautschukfäden und
tschuk, mit einem Überzug aus -kordein, nicht mit einem Überzug
Spinnstoffen aus Spinnstoffen

- andere Herstellen aus (*):

- natürlichen Fasern, nicht ge­
krempelt oder gekämmt oder
nicht anders für die Spinnerei be­
arbeitet

- chemischen Vormaterialien oder
Spinnmasse oder

- Vormaterialien für die Papierher­
stellung

56.05 Metallgarne und metallisierte Herstellen aus (*):
Garne, auch umsponnen, bestehend
aus Streifen und dergleichen der " nat ichen Fasern
Position 54.04 oder 54.05 oder aus _ synthetischen oder künstlichen
Garnen aus Spinnstoffen, in Ver- Spinnfasern, nicht gekrempelt
bindung mit Metall in Form von oder ekämmt oder nicht anders
Fäden Streifen oder Pulver oder für die Spinnerei bearbeitet
mit Metall überzogen

- chemischen Vormaterialien oder
Spinnmasse oder

- Vormaterialien für die Papierher­
stellung

56.06 Gimpen, umsponnene Streifen und Herstellen aus ('):
dergleichen der Position 54.04 oder
54.05 (ausgenommen Waren der " natürlichen Fasern
Position 56.05 und umsponnene . synthetischen oder künstlichen
Garne aus Roßhaar); Chenille- Spinnfasern, nicht gekrempelt
garne ; „Maschengarne 0{jer gedämmt oder nicht anders

für die Spinnerei bearbeitet
- chemischen Vormaterialien oder
Spinnmasse oder

- Vormaterialien für die Papierher­
stellung

Kap. 57 Teppiche und andere Fußboden­
beläge, aus Spinnstoffen :
- aus Nadelfilz Herstellen aus ('):

- natürlichen Fasern, chemischen
Vormaterialien oder Spinnmasse.
Jedoch können

) Wegen der besonderen Vorschrift betreffend Waren, die aus verschiedenen textilen Vormaterialien bestehen, siehe Einleitende Bemerkung 5 .
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( 1 ) (2) (3) Oder (4)

Kap. 57 - Monofile aus Polypropylen der
(Forts.) Position 54.02

- Spinnfasern aus Polypropylen der
Position 55.03 oder 55.06 oder

- Spinnkabel aus Filamenten aus
Polypropylen der Position 55.01 ,

bei denen jeweils eine Faser oder
ein Filament einen Titer von weni­
ger als 9 dtex aufweist, verwendet
werden, wenn ihr Wert 40 v.H. des
Ab-Werk-Preises nicht überschrei­
tet

- aus anderem Filz Herstellen aus ('):

- natürlichen Fasern, nicht ge­
krempelt oder gekämmt oder
nicht anders für die Spinnerei be­
arbeitet

- chemischen Vormaterialien oder
Spinnmasse

- andere Herstellen aus ('):

- Kokosgarnen

- Garnen aus synthetischen oder
künstlichen Filamenten

- natürlichen Fasern oder

- synthetischen oder künstlichen
Spinnfasern, nicht kardiert oder
gekämmt oder nicht anders für
die Spinnerei bearbeitet

ex Kap. 58 Spezialgewebe ; getuftete Spinn­
stofferzeugnisse ; Spitzen, Tapisse­
rien ; Posamentierwaren ; Sticke­
reien ; ausgenommen der Positionen
58.05 und 58.10, für die die folgen­
den Regeln festgelegt sind

- in Verbindung mit Kautschuk- Herstellen aus einfachen Garnen (*)
fäden

- andere Herstellen aus (1):

- natürlichen Fasern

- synthetischen oder künstlichen
Spinnfasern, nicht gekrempelt
oder gekämmt oder nicht anders
für die Spinnerei bearbeitet

- chemischen Vormaterialien oder
Spinnmasse

Wrpen der besonderen Vorschrift betreffend Waren, die aus verschiedenen textilen Vormaterialien bestehen, siehe Einleitende Bemerkung 5.
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0) (2) (3) oder (4)

:x Kap. 58 oder
(Forts.)

Bedrucken mit mindestens zwei
Vor- oder Nachbehandlungen (wie
Reinigen, Bleichen, Merzerisieren,
Thermofixieren, Aufhellen, Ka­
landrieren, krumpfecht Ausrüsten,
Fixieren, Dekatieren, Imprägnie­
ren, Ausbessern und Noppen),
wenn der Wert des unb^druckten
Gewebes 47,5 v.H. des Ab-Werk­
Preises der hergestellten Ware nicht
überschreitet

58.05' Tapisserien, handgewebt (Gobelins, Herstellen, bei dem alle verwende­
Flandrische Gobelins, Aubusson, ten Vormaterialien in eine andere
Beauvais und ähnliche), und Tapis- Position als die hergestellte Ware
Serien als Nadelarbeit (z.B. Petit einzureihen sind
Point-, Kreuzstich), auch konfek­
tioniert

58.10 Stickereien als Meterware, Streifen Herstellen, bei dem
oder als Motive

- alle verwendeten Vormaterialien
in eine andere Position als die
hergestellte Ware einzureihen
sind

- der Wert der verwendeten Vor­
materialien 50 v.H. des Ab­
Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

59.01 Gewebe, mit Leim oder stärkehalti- Herstellen aus Garnen
gen Stoffen bestrichen, von der
zum Einbinden von Büchern, zum
Herstellen von Futteralen, Karto­
nagen oder zu ähnlichen Zwecken
verwendeten Art ; Pausleinwand ;
präparierte Malleinwand ; Bougram
und ähnliche steife Gewebe, von
der für die Hutmacherei verwende­
ten Art

59.02 Reifencordgewebe aus hochfesten
Garnen aus Nylon oder anderen
Polyamiden, Polyestern oder Vis­
kose :

- mit einem Anteil an textilen Vor- Herstellen aus Garnen
materialien von nicht mehr als
90 GHT

- andere Herstellen aus chemischen Vorma­
terialien oder aus Spinnmasse

59.03 Gewebe, mit Kunststoff getränkt, Herstellen aus Garnen
bestrichen, überzogen oder mit La­
gen aus Kunststoff versehen , an­
dere als solche der Position 59.02
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( 1 ) (2 ) (3) oder (4)

59.04 Linoleum, auch zugeschnitten ; Herstellen aus Garnen (')
Fußbodenbeläge, aus einer Spinn­
stoffunterlage mit einer Deck­
schicht oder einem Überzug beste­
hend, auch zugeschnitten

59.05 Wandverkleidungen aus Spinnstof­
fen :

- mit Kunststoff getränkt, bestri- Herstellen aus Garnen
chen, überzogen oder mit Lagen
aus Kautschuk, Kunststoff oder
anderem Material versehen

- andere Herstellen aus ('):
- Kokosgarnen
- natürlichen Fasern

- synthetischen oder künstlichen
Spinnfasern, nicht gekrempelt
oder gekämmt oder nicht anders
für die Spinnerei bearbeitet

- chemischen Vormaterialien oder
Spinnmasse

oder

Bedrucken mit mindestens zwei
Vor- oder Nachbehandlungen (wie
Reinigen, Bleichen, Merzerisieren,
Thermofixieren, Aufhellen, Ka­
landrieren, krumpfecht Ausrüsten ,
Fixieren, Dekatieren, Imprägnie­
ren, Ausbessern und Noppen),
wenn der Wert des unbedruckten
Gewebes 47,5 v.H. des Ab-Werk­
Preises der hergestellten Ware nicht
überschreitet

59.06 Kautschutierte Gewebe, andere als
solche der Position 59.02 :

- aus Gewirken oder Gestricken Herstellen aus (l) :
- natürlichen Fasern

- synthetischen oder künstlichen
Spinnfasern, nicht gekrempelt
oder gekämmt oder nicht anders
für die Spinnerei bearbeitet

- chemischen Vormaterialien oder
Spinnmasse

- andere Gewebe aus syntheti- Herstellen aus chemischen Vorma­
schem Filamentgarn, mit einem terialien
Anteil an textilen Materialien von
mehr als 90 GHT

- andere Herstellen aus Garnen

59.07 ' Andere Gewebe, getränkt, bestri- Herstellen aus Garnen
chen oder überzogen ; bemalte Ge­
webe für Theaterdekorationen,
Atelierhintergründe oder derglei­
chen

(l) Wegen der besonderen Vorschrift betreffend Waren, die aus verschiedenen textilen Vormaterialien bestehen, siehe Einleitende Bemerkung 5 .
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( 1 ), (2)_ (3) oder (4)

59.08 Dochte , gewebt, geflochten, ge­
wirkt oder gestrickt, aus Spinnstof­
fen, für Lampen, Kocher, Feuer­
zeuge, Kerzen oder dergleichen ;
Glühstrümpfe und schlauchförmige
Gewirke oder Gestricke für Glüh­
strümpfe, auch getränkt

- Glühstrümpfe , getränkt Herstellen aus schlauchförmigen
Gewirken für Glühstrümpfe

- andere Herstellen, bei dem alle verwende­
ten Vormaterialien in eine andere
Position als die hergestellte Ware
einzureihen sind

59.09 Waren des technischen Bedarfs aus
bis Spinnstoffen :
59.11

- Polierscheiben und -ringe, andere Herstellen aus Garnen, Abfällen
als aus Filz der Position 59.1 1 von Geweben oder Lumpen der

Position 63.10

- andere Herstellen aus (') :

- Kokosgarnen
- natürlichen Fasern

- synthetischen oder künstlichen
Spinnfasern, nicht gekrempelt
oder gekämmt oder nicht anders
für die Spinnerei bearbeitet

- chemischen Vormaterialien oder
Spinnmasse

Kap. 60 Gewirke und Gestricke Herstellen aus (') :
- natürlichen Fasern

- synthetischen oder künstlichen
Spinnfasern, nicht gekrempelt
oder gekämmt oder nicht anders
für die Spinnerei bearbeitet

- chemischen Vormaterialien oder
Spinnmasse

Kap . 61 Bekleidung und Bekleidungszube­
hör, aus Gewirken oder Gestrik­
ken :

- die durch Zusammennähen oder Herstellen aus Garnen (*)
sonstiges Zusammenfügen von
zwei oder mehr zugeschnittenen
oder abgepaßten gewirkten oder
gestrickten Teilen hergestellt
wurden

(*) Wegen der besonderen Vorschrift betreffend Waren, die aus verschiedenen textilen Vormaterialien bestehen, siehe Einleitende Bemerkung 5 .
(*) Siehe Einleitende Bemerkung 6 .
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( 1 ) (2) (3) oder (4)

Kap . 61 - andere Herstellen aus ('):
(Forts.) „

- natürlichen Fasern

- synthetischen oder künstlichen
Spinnfasern, nicht gekrempelt
oder gekämmt oder nicht anders
für die Spinnerei bearbeitet

- chemischen Vormaterialien oder
Spinnmasse

ex Kap. 62 Bekleidung und Bekleidungszube- Herstellen aus Garnen (') (J)
hör, nicht gewirkt oder gestrickt ;
ausgenommen der Positionen ex
62.02, ex 62.04, ex 62.06, ex 62.09,
ex 62.10 , 62.13 , 62.14 , ex 62.16
und 62.17 , für die die folgenden
Regeln festgelegt sind

ex 62.02 Bekleidung für Frauen , Mädchen Herstellen aus Garnen (5)
ex 62t04 oder Kleinkinder, bestickt ; „ande­
ex 62.06 res konfektioniertes Bekleidungszu- °

und behör , bestickt Herstellen aus nicht bestickten Ge­
ex 62.09 weben , wenn der Wert der ver­

wendeten nicht bestickten Gewebe
40 v.H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht über­
schreitet (2)

ex 62.10 Feuerschutzausrüstung aus Gewe- Herstellen aus Garnen (2 )
und ben, mit einer Folie aus aluminisier­

ex 62.16 tem Polyester überzogen oder
Herstellen aus nicht überzogenen
Geweben, wenn der Wert der ver­
wendeten nicht überzogenen Ge­
webe 40 v.H. des Ab-Werk-Preises
der hergestellten Ware nicht über­
schreitet (2)

62.13 Taschentücher und Ziertaschen­
und tücher, Schals, Umschlagtücher,
62.14 Halstücher, Kragenschoner, Kopf­

tücher, Schleier und ähnliche
Waren

- bestickt Herstellen aus rohen , einfachen
Garnen (') (*)

oder

Herstellen aus nicht bestickten Ge­
weben , wenn der Wert der ver­
wendeten nicht bestickten Gewebe
40 v.H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht über­
schreitet (')

- andere Herstellen aus rohen, einfachen
Garnen (') 0

(') Wegen der besonderen Vorschrift betreffend Waren, die aus verschiedenen textilen Vormaterialien bestehen, siehe Einleitende Bemerkung 5 .
(2) Siehe Einleitende Bemerkung 6.
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( 1 ) (2) (3) oder (4)

62.17 Anderes konfektioniertes Beklei­
dungszubehör; Teile von Beklei­
dung oder von Bekleidungszube­
hör, ausgenommen solche der Posi­
tion 62.12

- bestickt Herstellen aus Garnen (')
oder

Herstellen aus nicht bestickten Ge­
weben, wenn der Wert der ver­
wendeten nicht bestickten Gewebe
40 v.H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht über­
schreitet (')

- Feuerschutzausrüstung aus Ge- Herstellen aus Garnen (')
weben, mit einer Folie aus alumi­
nisiertem Polyester überzogen oder

Herstellen aus nicht überzogenen
Geweben, wenn der Wert der ver­
wendeten nicht überzogenen Ge­
webe 40 v.H. des Ab-Werk-Preises
der hergestellten Ware nicht über­
schreitet ( l)

- Einlagen für Kragen und Man- Herstellen, bei dem
scheuen, zugeschnitten

- alle verwendeten Vormaterialien
in eine andere Position als die
hergestellte Ware einzureihen
sind

- der Wert der verwendeten Vor­
materialien 40 v.H. des Ab­
Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

- andere Herstellen aus Garnen (')

:x Kap. 63 Andere konfektionierte Spinnstoff- Herstellen, bei dem alle verwende­
waren ; Warenzusammenstellungen ; ten Vormaterialien in eine andere
Altwaren und Lumpen, ausgenom- Position als die hergestellte Ware
men der Positionen 63.01 bis 63.04, einzureihen sind
63.05, 63.06, ex 63.07 und 63.08 ,
für die die folgenden Regeln fest­
gelegt sind

63.01 Decken, Bettwäsche usw.; Gardi­
bis nen usw.; andere Waren zur Innen­
63.04 ausstatturig :

- aus Filz oder Vliesstoffen Herstellen aus (J):
- natürlichen Fasern,

(') Siehe Einleitende Bemerkung 6 .
(2) Wegen der besonderen Vorschrift betreffend Waren, die aus verschiedenen textilen Vormaterialien bestehen, siehe Einleitende Bemerkung 5 .
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( l ) (2) (3) oder (4)

63.01 - chemischen Vormaterialien oder
bis Spinnmasse
63.04
(Forts.) - andere :

— bestickt Herstellen aus rohen , einfachen
Garnen (*) (2)

oder

Herstellen aus nicht bestickten Ge­
weben (andere als gewirkte oder
gestrickte), wenn der Wert der ver­
wendeten nicht bestickten Gewebe
40 v.H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht über­
schreitet

— andere Herstellen aus rohen, einfachen
Garnen (') (2)

63.05 Säcke und Beutel zu Verpackungs- Herstellen aus ( l):
zwecken „

- natürlichen Fasern

- synthetischen oder künstlichen
Spinnfasern, nicht gekrempelt
oder gekämmt oder nicht anders
für die Spinnerei bearbeitet

- chemischen Vormaterialien oder 1
Spinnmasse

63.06 Planen, Segel für Wasserfahrzeuge,
für Surfbretter und für Landfahr­
zeuge, Markisen, Zelte und Cam­
pingausrüstungen :

- aus Vliesstoffen Herstellen aus ('):
- natürlichen Fasern

- chemischen Vormaterialien oder
Spinnmasse

- andere Herstellen aus rohen, einfachen
Garnen (')

63.07 Andere konfektionierte Waren, Herstellen, bei dem der Wert al­
einschließlich Schnittmuster zum 1er verwendeten Vormaterialien
Herstellen von Bekleidung 40 v.H. des Ab-Werk-Preises der

hergestellten Ware nicht über­
schreitet

(') Wegen der besonderen Vorschrift betreffend Waren, die aus verschiedenen textilen Vormaterialien bestehen, siehe Einleitende Bemerkung 5 .
(2) Für Waren aus Gewirken oder Gestricken, weder gummielastisch noch kautschutiert, die durch Zusammennähen oder sonstiges Zusammenfügen von

zwei oder mehr zugeschnittenen oder abgepaßten gewirkten oder gestrickten Teilen hergestellt wurden, siehe Einleitende Bemerkung 6 .
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( 1 ) (2) (3) oder (4)

63.08 Warenzusammenstellungen, aus Jede Ware in der Warenzusam­
Geweben und Garn, auch mit Zu- menstellung muß die Regel erfül­
behör, für die Herstellung von len, die anzuwenden wäre, wenn
Teppichen, Tapisserien, bestickten sie nicht in der Warenzusammen­
Tischdecken oder Servietten oder Stellung enthalten wäre. Jedoch
ähnlichen Spinnstoffwaren, in Auf- können Waren ohne Ursprungsei­
machungen für den Einzelverkauf genschaft mitverwendet werden,

wenn ihr Gesamtwert 15 v.H. des
t Ab-Werk-Preises der Warenzusam­

menstellung nicht überschreitet

64.01 Fußbekleidung Herstellen aus Vormaterialien jeder
bis Position, ausgenommen aus Zu­
64.05 sammensetzungen von Oberteilen,

die mit einer Brandsohle oder an­
dern Sohlenteilen verbunden sind,
der Position 64.06

64.06 Schuhteile (einschließlich Schuh- Herstellen, bei dem alle verwende­
oberteile, auch an Sohlen befestigt, ten Vormaterialien in eine andere
nicht jedoch an Laufsohlen); Einle- Position als die hergestellte Ware
gesohlen, Fersenstücke und ähnli- einzureihen sind
che herausnehmbare Waren ; Ga­
maschen und ähnliche Waren sowie
Teile davon

ex Kap. 65 Kopfbedeckungen und Teile davon, Herstellen, bei dem alle verwende­
ausgenommen der Positionen 65.03 ten Vormaterialien in eine andere
und 65.05, für die die folgenden Position als die hergestellte Ware
Regeln festgelegt sind einzureihen sind

65.03 Hüte und andere Kopfbedeckun- Herstellen aus Garnen und Spinn­
gen, aus Filz, aus Hutstumpen oder fasern (')
Hutplatten der Position 65.01 her­
gestellt, auch ausgestattet

65.05 Hüte und andere Kopfbedeckun- Herstellen aus Garnen oder Spinn­
gen, gewirkt oder gestrickt oder fasern (')
aus Stücken (ausgenommen Strei­
fen) von Spitzen, Filz oder anderen
Spinnstofferzeugnissen hergestellt,
auch ausgestattet ; Haarnetze aus
Stoffen aller Art, auch ausgestattet

ex Kap. 66 Regenschirme, Sonnenschirme, Herstellen, bei dem alle verwende­
Gehstöcke, Sitzstöcke, Peitschen, ten Vormaterialien in eine andere
Reitpeitschen und Teile davon, Position als die hergestellte Ware
ausgenommen der Position 66.01 , einzureihen sind
für die im folgenden eine Regel
festgelegt ist

66.01 Regenschirme und Sonnenschirme Herstellen, bei dem der Wert aller
(einschließlich Stockschirme, Gar- verwendeten Vormaterialien 50
tenschirme und ähnliche Waren) v.H. des Ab-Werk-Preises der her­

gestellten Ware nicht überschreitet

(') Siehe Einleitende Bemerkung 6.
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( 1 ) (2) (3) oder (4)

Kap. 67 Zugerichtete Federn und Daunen Herstellen, bei dem alle verwende­
und Waren aus Federn oder Dau- ten Vormaterialien in eine andere
nen ; künstliche Blumen ; Waren aus Position als die hergestellte Ware
Menschenhaaren einzureihen sind

ex Kap. 68 Waren aus Steinen, Gips, Zement, Herstellen, bei dem alle verwende­
Asbest, Glimmer oder ähnlichen ten Vormaterialien in eine andere
Stoffen , ausgenommen der Positio- Position als die hergestellte Ware
nen ex 68.03, ex 68.12 und 68.14, einzureihen sind
für die die folgenden Regeln fest­
gelegt sind

ex 68.03 Waren aus Tonschiefer oder aus Herstellen aus bearbeitetem Schie­
Preßschiefer fer

ex 68.12 Waren aus Asbest oder aus Mi- Herstellen aus Vormaterialien jeder
schungen auf der Grundlage von Position
Asbest oder auf der Grundlage von
Asbest und Magnesiumcarbonat

ex 68.14 Waren aus Glimmer; agglomerier- Herstellen aus bearbeitetem GHm­
ter oder rekonstitutierter Glimmer, mer (einschließlich agglomeriertem
auf Unterlagen aus Papier, Pappe oder rekonstituiertem Glimmer)
oder aus anderen Stoffen

Kap. 69 Keramische Waren Herstellen, bei dem alle verwende­
ten Vormaterialien in eine andere
Position als die hergestellte Ware
einzureihen sind

ex Kap. 70 Glas und Glaswaren, ausgenommen Herstellen, bei dem alle verwende­
der Positionen 70.06, 70.07 , 70.08 , ten Vormaterialien in eine andere
70.09, 70.10, 70.13 und ex 70.19 Position als die hergestellte Ware
für die die folgenden Regeln fest- einzureihen sind
gelegt sind

70.06 Glas der Positionen 70.03 , 70.04 Herstellen aus Vormaterialien der
oder 70.05, gebogen, mit bearbeite- Position 70.01
ten Kanten , graviert, gelocht,
emailliert oder anders bearbeitet,
jedoch weder gerahmt noch in Ver­
bindung mit anderen Stoffen

70.07 Vorgespanntes Einschichten-Si - Herstellen aus Vormaterialien der
cherheitsglas und Mehrschichten- Position 70.01
Sicherheitsglas (Verbundglas)

70.08 Mehrschichtige Isolierverglasungen Herstellen aus Vormaterialien der
Position 70.01

70.09 Spiegel aus Glas, auch gerahmt, Herstellen aus Vormaterialien der
einschließlich Rückspiegel Position 70.01



Mr. L 1 / 114 \mtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 3 . 1 . 94

( 1 ) (2) (3) oder (4)
70.10 Flaschen, Glasballons, Korbfla- Herstellen, bei dem alle verwende­

schen, Flakons, Krüge, Töpfe, ten Vormaterialien in eine andere
Röhrchen, Ampullen und andere Position als die hergestellte Ware
Behältnisse aus Glas, zu Transport- einzureihen sind
oder Verpackungszwecken ; Kon­
servengläser; Stopfen, Deckel und °
andere Verschlüsse aus Glas Schleifen von Glaswaren, wenn ihr

Wert 50 v.H. des Ab-Werk-Preises
der hergestellten Ware nicht über­
schreitet

70.13 , Glaswaren zur Verwendung bei Herstellen, bei dem alle verwende­
Tisch, in der Küche, bei der Toi- ten Vormaterialien in eine andere
lette, im Büro, zur Innenausstat- Position als die hergestellte Ware
tung oder zu ähnlichen Zwecken einzureihen sind
(ausgenommen Waren der Position
70.10 oder 70.18) oder

Schleifen von Glaswaren, wenn ihr
Wert 50 v.H. des Ab-Werk-Preises
der hergestellten Ware nicht über­
schreitet

oder

mit der Hand ausgeführtes Verzie­
ren (ausgenommen Siebdruck) von
mundgeblasenen Glaswaren, wenn
ihr Wert 50 v.H. des Ab-Werk­
Preises der hergestellten Ware nicht
überschreitet

ex 70.19 Waren aus Glasfasern (ausgenom- Herstellen aus :
men Garne)

- ungefärbten Glasstapelfasern,
Glasseidensträngen (Rovings)
und Garnen, geschnittenem Tex­
tilglas oder

- Glaswolle

ex Kap. 71 Echte Perlen oder Zuchtperlen, Herstellen, bei dem alle verwende­
Edelsteine oder Schmucksteine, ten Vormaterialien in eine andere
Edelmetalle, Edelmetallplattierun- Position als die hergestellte Ware
gen und Waren daraus ; Phantasie- einzureihen sind
schmuck; Münzen, ausgenommen
der Positionen ex 71.02, ex 71.03,
ex 71.04, 71.06, ex 71.07, 71.08, ex
71.09, 71.10, ex 71.11 , 71.16 und
71.17, für die die folgenden Regeln
festgelegt sind

ex 71.02, Edelsteine und Schmucksteine Herstellen aus nicht bearbeiteten
ex 71.03 (natürliche, synthetische oder re- Edelsteinen oder Schmucksteinen

und konstituierte), bearbeitet
ex 71.04
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71.06, Edelmetalle :

- in Rohform Herstellen aus Vormaterialien, die
71 1f) nicht in die Position 71.06 , 71.08

oder 71.10 einzureihen sind

oder

elektrolytische, thermische oder
chemische Trennung von Edelme­
tallen der Position 71.06, 71.08
oder 71.10

oder

Legieren von Edelmetallen der Po­
sition 71.06, 71.08 oder 71.10 un­
tereinander oder mit unedlen Me­
tallen

- als Halbzeug oder Pulver Herstellen aus Edelmetallen in
Rohform

ex 71.07, Metalle, mit Edelmetallen plattiert, Herstellen aus mit Edelmetallen
ex 71.09 als Halbzeug plattierten Metallen, in Rohform

und
ex 71.11

71.16 Waren aus echten Perlen oder Herstellen, bei dem der Wert aller
Zuchtperlen, aus Edelsteinen , verwendeten Vormaterialien 50
Schmucksteinen, synthetischen oder v.H. des Ab-Werk-Preises der her­
rekonstituierten Steinen gestellten Ware nicht überschreitet

71.17 Phantasieschmuck Herstellen, bei dem alle verwende­
ten Vormaterialien in eine andere
Position als die hergestellte Ware
einzureihen sind

oder

Herstellen aus Teilen aus unedlen
Metallen, nicht versilbert, vergoldet
oder platiniert, wenn ihr Wert 50
v.H. des Ab-Werk-Preises der her­
gestellten Ware nicht überschreitet

ex Kap. 72 Eisen und Stahl, ausgenommen der Herstellen, bei dem alle verwende­
Positionen 72.07 , 72.08 bis 72.16, ten Vormaterialien in eine andere
72.17 , ex 72.18 , 72.19 bis 72.22, Position als die hergestellte Ware
72.23, ex 72.24, 72.25 bis 72.27, einzureihen sind
72.28 und 72.29, für die die folgen­
den Regeln festgelegt sind

72.07 Halbzeug aus Eisen oder nichtle- Herstellen aus Vormaterialien der
giertem Stahl Position 72.01 , 72.02, 72.03, 72.04

oder 72.05

72.08 Flachgewalzte Erzeugnisse, Walz- Herstellen aus Rohblöcken (Ingots)
bis draht, Stabstahl und Profile aus Ei- oder anderen Rohformen der Posi­
72.16 sen oder nichtlegiertem Stahl tion 72.06

72.17 Draht aus Eisen oder nichtlegier- Herstellen aus Halbzeug der Posi­
tem Stahl i tion 72.07

ex 72.18 , Halbzeug, flachgewalzte Erzeug- Herstellen aus Rohblöcken (Ingots)
72.19 nisse, Walzdraht, Stabstahl und oder anderen Rohformen der Posi­
bis Profile aus nichtrostendem Stahl tion 72.18
72.22
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72.23 Draht aus nichtrostendem Stahl Herstellen aus Halbzeug der Posi­
tion 72.18

ex 72.24, Halbzeug, flachgewalzte Erzeug- Herstellen aus Rohblöcken (Ingots)
72.25 nisse, Walzdraht, Stabstahl und oder anderen Rohformen der Posi­
bis Profile aus anderem legierten Stahl tion 72.24
72.27

72.28 Stabstahl und Profile, aus anderem Herstellen aus Rohblöcken (Ingots)
legierten Stahl ; Hohlbohrerstäbe oder anderen Rohformen der Posi­
aus legiertem oder nichtlegiertem tion 72.06, 72.18 oder 72.24
Stahl

72.29 Draht aus anderem legierten Stahl Herstellen aus Halbzeug der Posi­
tion 72.24

ex Kap. 73 Waren aus Eisen oder Stahl, ausge- Herstellen, bei dem alle verwende­
nommen der Positionen ex 73.01 , ten Vormaterialien in eine andere
73.02 , 73.04, 73.05, 73.06, ex Position als die hergestellte Ware
73.07, 73.08 und ex 73.15, für die einzureihen sind
die folgenden Regeln festgelegt
sind

ex 73.01 Spundwanderzeugnisse Herstellen aus Vormaterialien der
Position 72.06

73.02 Oberbaumaterial für Bahnen, aus Herstellen aus Vormaterialien der
Eisen oder Stahl, wie Schienen, Position 72.06
Leitschienen und Zahnstangen,
Weichenzungen, Herzstücke, Zun­
genverbindungsstangen und ande­
res Material für Kreuzungen oder
Weichen, Bahnschwellen, Laschen,
Schienenstühle, Winkel, Unterlags­
platten, Klemmplatten, Spurplatten
und Spurstangen, und anderes für
das Verlegen, Zusammenfügen
oder Befestigen von Schienen be­
sonders hergerichtetes Material

73.04, Rohre und Hohlprofile, aus Eisen Herstellen aus Vormaterialien der
73.05 (ausgenommen Gußeisen) oder Position 72.06, 72.07, 72.18 oder
und Stahl 72.24
73.06

ex 73.07 Rohrformstücke, Rohrverschluß- Drehen, Bohren, Aufreiben, Ge­
stücke und Rohrverbindungsstücke windeschneiden, Entgraten und
aus nichtrostendem Stahl (ISO Nr. Sandstrahlen von Schmiederohlin­
X5 CrNiMo 1712), aus mehreren gen, deren Wert 35 v.H. des Ab­
Teilen bestehend Werk-Preises der hergestellten

Ware nicht überschreitet

73.08 Konstruktionen und Konstruk- Herstellen, bei dem alle verwende­
tionsteile (z.B. Brücken, Brücken- ten Vormaterialien in eine andere
demente, Schleusentore, Türme, Position als die hergestellte Ware
Gittermaste, Pfeiler, Säulen, Ge- einzureihen sind. Jedoch dürfen
rüste, Dächer, Dachstühle, Tore, durch Schweißen hergestellte Pro­
Türen, Fenster und deren Rahmen file der Position 73.01 nicht ver­
und Verkleidungen, Tor- und Tür- wendet werden
schwellen, Tür-und Fensterläden,
Geländer), aus Eisen oder Stahl,
ausgenommen vorgefertigte Ge­
bäude der Position 94.06 ; zu Kon­
struktionszwecken vorgearbeitete
Bleche, Stäbe, Profile, Rohre und
dergleichen, aus Eisen oder Stahl



3 , 1.94 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 1 / 117

( 1 ) (2) (3) oder (4)

ex 73.15 Gleitschutzketten Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien der
Position 73.15 50 v.H. des Ab­
Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

ex Kap. 74 Kupfer und Waren daraus, ausge- Herstellen, bei dem
nommen der Positionen 74.01 , , . ..74.02, 74.03, 74.04 und 74.05 , für " alle verwendeten Vormatenahen

r , j D i t i __ in eine andere Position als diedie die folgenden Regeln restgelegt , „ W7hergestellte v*are einzureihen
sind, und

- der Wert aller verwendeten Vor­
materialien 50 v.H. des Ab­
Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

74.01 Kupfermatte ; Zementkupfer (ge- Herstellen , bei dem alle verwende­
fälltes Kupfer) ten Vormaterialien in eine andere

Position als die hergestellte Ware
einzureihen sind

74.02 Nicht raffiniertes Kupfer; Kupfer- Herstellen, bei dem alle verwende­
anoden zum elektrolytischen Raffi- ten Vormaterialien in eine andere
nieren Position als die hergestellte Ware

einzureihen sind

74.03 Raffiniertes Kupfer und Kupferle­
gierungen, in Rohform
- raffiniertes Kupfer Herstellen , bei dem alle verwende­

ten Vormaterialien in eine andere
Position als die hergestellte Ware
einzureihen sind

- Kupferlegierungen Herstellen aus raffiniertem Kupfer,
in Rohform, oder aus Abfällen und
Schrott

74.04 Abfälle und Schrott, aus Kupfer Herstellen, bei dem alle verwende­
ten Vormaterialien in eine andere
Position als die hergestellte Ware
einzureihen sind

74.05 Kupfervorlegierungen Herstellen , bei dem alle verwende­
ten Vormaterialien in eine andere
Position als die hergestellte Ware
einzureihen sind

ex Kap. 75 Nickel und Waren daraus, ausge- Herstellen, bei dem
nommen der Positionen 75.01 bis „ , ..75.03, für die die folgenden Regeln " aile 'erwendeten Vormater,ahen
frttwWt sind in eine andere Position als die® hergestellte Ware einzureihen

sind, und

- der Wert aller verwendeten Vor­
materialien 50 v.H. des Ab­
Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

75.01 Nickelmatte, Nickeloxidsinter und Herstellen, bei dem alle verwende­
bis andere Zwischenerzeugnisse der ten Vormaterialien in eine andere
75.03 Nickelrnetallurgie ; Nickel in Roh- Position als die hergestellte Ware

form; Abfälle und Schrott, aus Nik- einzureihen sind
kel
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ex Kap. 76 Aluminium und Waren daraus, aus- Herstellen, bei dem
genommen der Positionen 76.01 , „ ,76.02 und ex 76.16, für die die fol- " lUe verwendeten Vormatenahen
genden Regeln festgelegt sind !" eine Posmon "V*

hergestellte Ware einzureihen
sind, und

- der Wert aller verwendeten Vor­
materialien 50 v.H. des Ab­
Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

76.01 Aluminium in Rohform Herstellen aus nichtlegiertem Alu­
minium oder aus Abfällen und
Schrott durch Wärmebehandlung
oder elektrolytische Behandlung

76.02 Abfälle und Schrott, aus Alumi- Herstellen, bei dem alle verwende­
nium ten Vormaterialien in eine andere

Position als die hergestellte Waren
einzureihen sind

ex 76.16 Andere Waren aus Aluminium, Herstellen, bei dem
ausgenommen Gewebe, Gitter und „ , , r ...Geflechte, aus Aluminiumdraht, " ?lle »^"^«" Vormaterialien
und Streckbleche aus Aluminium Jf elne Pos,tK?n als

hergestellte Ware einzureihen
sind . Jedoch können Gewebe,
Gitter und Geflechte aus Alumi­
niumdraht oder Streckbleche aus
Aluminium verwendet werden,
und

- der Wert aller verwendeten Vor­
materialien 50 v.H. des Ab­
Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

ex Kap. 78 Blei und Waren daraus, ausgenom- Herstellen, bei dem
men der Positionen 78.01 und .. , ...
78.02, für die die folgenden Regeln " alle verwendeten Vormaterialien
festgelegt sind m emc andere Position als die .festgelegt sina hergestellte Ware einzureihen

sind, und
- der Wert aller verwendeten Vor­
materialien 50 v.H. des Ab­
Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

78.01 Blei in Rohform

- raffiniertes Blei Herstellen aus Barrenblei oder
Werkblei

- anderes Herstellen aus Vormaterialien, die
in eine andere Position als die her­
gestellte Ware einzureihen sind. Je­
doch dürfen Abfälle und Schrott
der Position 78.02 nicht verwendet
werden

78.02 Abfälle und Schrott, aus Blei Herstellen, bei dem alle verwende­
ten Vormaterialien in eine andere
Position als die hergestellte Ware
einzureihen sind
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cx Kap. 79 Zink und Waren daraus, ausge- Herstellen, bei dem
nommen der Positionen 79.01 und . ,.
,n „, £.. r i j t) 1 - alle verwendeten Vormateriahen79.02 , tur die die folgenden Kegeln . . , . . . ,.£ • i D ° in eine andere Position als die
eS Sin hergestellte Ware einzureihen

sind, und
- der Wert aller verwendeten Vor­
materialien 50 v.H. des Ab­
Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

79.01 Zink in Rohform Herstellen , bei dem alle verwende­
ten Vormaterialien in eine andere
Position als die hergestellte Ware
einzureihen sind . Jedoch dürfen
Abfälle und Schrott der Position
79.02 nicht verwendet werden

79.02 Abfälle und Schrott, aus Zink Herstellen, bei dem alle verwende­
ten Vormaterialien in eine andere
Position als die hergestellte Ware
einzureihen sind

ex Kap. 80 Zinn und Waren daraus, ausge- Herstellen, bei dem
nommen der Positionen 80.01 , , , r ...
oa a -» j on n-7 r» j - x r i - alle verwendeten Vormateriahen80.02 und 80.07 , für die die folgen- . . . . . ..., r, , r ' i - i in eine andere Position als dieden Regeln festgelegt sind , w, .° • hergestellte Ware einzureihen

sind, und
- der Wert aller verwendeten Vor­
materialien 50 v.H. des Ab­
Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

80.01 Zinn in Rohform Herstellen, bei dem alle verwende­
ten Vormaterialien in eine andere
Position als die hergestellte Ware
einzureihen sind . Jedoch dürfen
Abfälle und Schrott der Position
80.02 nicht verwendet werden

80.02 Abfälle und Schrott, aus Zinn ; an- Herstellen, bei dem alle verwende­
und dere Waren aus Zinn ten Vormaterialien in eine andere
80.07 Position als die hergestellte Ware

einzureihen sind

Kap. 81 Andere unedle Metalle ; Cermets ;
Waren daraus :

- andere unedle Metalle, bearbei- Herstellen , bei dem der Wert aller
tet ; Waren daraus verwendeten Vormaterialien dersel­

ben Position wie die hergestellte
Ware 50 v.H. des Ab-Werk-Preises
der hergestellten Ware nicht über­
schreitet

- andere Herstellen, bei dem alle verwende­
ten Vormaterialien in eine andere
Position als die hergestellte Ware
einzureihen sind
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ex Kap. 82 Werkzeuge , Schneidewaren und Herstellen, bei dem alle verwende­

Eßbesteeke, aus unedlen Metallen ; ten Vormaterialien in eine andere
Teile davon , aus unedlen Metallen, Position als die hergestellte Ware
ausgenommen der Positionen einzureihen sind
82.06, 82.07, 82.08 , ex 82.11 , 82.14
und 82.15 , für die die folgenden
Regeln festgelegt sind

82.06 Zusammenstellungen von Werk- Herstellen aus Vormaterialien, die
zeugen aus zwei oder mehr der Po- nicht in die Positionen 82.02 bis
sitionen 82.02 bis 82.05, in Aufma- 82.05 einzureihen sind . Jedoch
chungen für den Einzelverkauf kann die Warenzusammenstellung

auch Waren der Positionen 82.02
bis 82.05 enthalten , wenn ihr Wert
15 v.H. des Ab-Werk-Preises der
Warenzusammenstellung nicht
überschreitet

82.07 Auswechselbare Werkzeuge zur Herstellen, bei dem
Verwendung in mechanischen oder „ . T7. ...nichtmechanischen Handwerkzeu- " al,e verwendeten Vormaterialien
gen oder in Werkzeugmaschinen !" eine andere Pos.tion als die
(z.B. zum Tiefziehen, Gesenk- hergestellte Ware einzureihen
schmieden , Stanzen , Lochen , Ge- sin ' u
windeschneiden, Gewindebohren, . der Wert aller verwendeten Vor­
Bohren, Reiben, Räumen , Fräsen , materialien 40 v.H. des Ab­
Drehen, Schrauben), einschließlich Werk-Preises der hergestellten
Ziehwerkzeuge und Preßmatrizen Ware nicht überschreitet
zum Ziehen oder Strangpressen
von Metallen, und Erd-, Gesteins­
oder Tiefbohrwerkzeuge

82.08 Messer und Schneidklingen, für Herstellen , bei dem
Maschinen oder mechanische Ge- „ . _ — ...

- alle verwendeten Vormaterialien
in eine andere Position als die
hergestellte Ware einzureihen
sind, und

- der Wert aller verwendeten Vor­
materialien 40 v.H. des Ab­
Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

ex 82.11 Messer mit schneidender Klinge Herstellen , bei dem alle verwende­
(ausgenommen Messer der Position ten Vormaterialien in eine andere
82.08), auch gezahnt (einschließlich Position als die hergestellte Ware
Klappmesser für den Gartenbau) einzureihen sind. Jedoch dürfen

Klingen und Griffe aus unedlen
Metallen verwendet werden

82.14 Andere Schneidwaren (z.B. Haar- Herstellen, bei dem alle verwende­
schneide- und Scherapparate , ten Vormaterialien in eine andere
Spaltmesser, Hackmesser, Wiege- Position als die hergestellte Ware
messer für Metzger oder für den einzureihen sind . Jedoch dürfen
Küchengebrauch und Papiermes- Griffe aus unedlen Metallen ver­
ser); Instrumente und Zusammen- wendet werden
Stellungen, für die Hand- oder
Fußpflege (einschließlich Nagelfei­
len)

82.15 Löffel , Gabeln, Schöpfkellen , Herstellen , bei dem alle verwende­
Schaumlöffel , Tortenheber, Fisch- ten Vormaterialien in eine andere
messer, Buttermesser, Zuckerzan- Position als die hergestellte Ware
gen und ähnliche Waren einzureihen sind . Jedoch dürfen

Griffe aus unedlen Metallen ver­
wendet werden
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ex Kap. 83 Verschiedene Waren aus unedlen Herstellen, bei dem alle verwende­
Metallen, ausgenommen der Posi- ten Vormaterialien in eine andere
tion ex 83.06, für die im folgenden Position als die hergestellte Ware
eine Regel festgelegt ist einzureihen sind

ex 83.06 Statuetten und andere Ziergegen- Herstellen, bei dem alle verwende­
stände, aus unedlen Metallen ten Vormaterialien in eine andere

Position als die hergestellte Ware
einzureihen sind. Jedoch können
andere Vormaterialien der Position
83.06 verwendet werden, wenn ihr
Wert 30 v.H. des Ab-Werk-Preises
der hergestellten Ware nicht über­
schreitet

ex Kap. 84 Kernreaktoren, Kessel, Maschinen, Herstellen, bei dem Herstellen, bei dem der Wert aller
Apparate und mechanische Geräte ; ... verwendeten Vormaterialien 30 v.H.
Teile davon ; ausgenommen der Po- " verwendeten Vormateriaüen ^es Ab-Werk-Preises der hergestell­
sitionen ex 84.01 , 84.02 , 84.03 , ex jn eme an e lon M ten Ware nicht überschreitet
84.04, 84.06 bis 84.09, 84.11 , 84.12, hergestellte Ware einzureihen
ex 84.13 , ex 84.14, 84.15, 84.18 , ex sind> und
84.19, 84.20, 84.23, 84.25 bis 84.30, . der Wert aller verwendeten Vor­
ex 84.31 , 84.39, 84.41 , 84.44 bis materialien 40 v.H. des Ab­
84.47, ex 84.48 , 84.52 , 84.56 bis Werk-Preises der hergestellten
84.66, 84.69 bis 84.72 , 84.80, 84.82, Ware nicht überschreitet
84.84 und 87.85, für die die folgen­
den Regeln festgelegt sind

ex 84.01 Brennstoffelemente (') Herstellen, bei dem alle verwende- Herstellen, bei dem der Wert aller
ten Vormaterialien in eine andere verwendeten Vormaterialien 30 v.H.
Position als die hergestellte Ware des Ab-Werk-Preises der hergestell­
einzureihen sind ten Ware nicht überschreitet

84.02 Dampfkessel (Dampferzeuger), Herstellen, bei dem Herstellen, bei dem der Wert aller
ausgenommen Zentralheizungskes- verwendeten Vormaterialien 25 v.H.
sei, die sowohl heißes Wasser als " . e verwendeten Vormaterialien des Ab-Werk-Preises der hergestell­
auch Niederdruckdampf erzeugen }n eme andere Position als die ten ^are njcht überschreitet
können ; Kessel zum Erzeugen von hergestellte Ware einzureihen
überhitztem Wasser sind> und

- der Wert aller verwendeten Vor­
materialien 40 v.H. des Ab­
Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

84.03 Zentralheizungskessel, ausgenom- Herstellen aus Vormaterialien, die Herstellen, bei dem der Wert aller
und men solche der Position 84.02 ; in eine andere Position einzureihen verwendeten Vormaterialien 40 v.H.

ex 84.04 Hilfsapparate für Zentralheizungs- sind als die Position 84.03 oder des Ab-Werk-Preises der hergestell­
kessel 84.04 ten Ware nicht überschreitet

84.06 Dampfturbinen Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40
v.H. des Ab-Werk-Preises der her­
gestellten Ware nicht überschreitet

84.07 Hub- und Rotationskolbenverbren- Herstellen, bei dem der Wert aller
nungsmotoren, mit Fremdzündung verwendeten Vormaterialien 40

v.H. des Ab-Werk-Preises der her­
gestellten Ware nicht überschreitet

(*) Diese Regel gilt bis zum 31 . Dezember 1993 .
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84.08 Kolbenverbrennungsmotoren mit Herstellen, bei dem der Wert aller
Selbstzündung (Diesel-oder Halb- verwendeten Vormaterialien 40
dieselmotoren) v.H. des Ab-Werk-Preises der her­

gestellten Ware nicht überschreitet

84.09 Teile, erkennbar ausschließlich Herstellen, bei dem der Wert aller
oder hauptsächlich für Motoren verwendeten Vormaterialien 40
der Position 84.07 oder 84.08 be- v.H. des Ab-Werk- Preises der her­
stimmt gestellten Ware nicht überschreitet

84.11 Turbo-Strahltriebwerke, Turbo- Herstellen, bei dem Herstellen, bei dem der Wert aller
Propellertriebwerke und andere verwendeten Vormaterialien 25 v.H.
Gasturbinen " alle verwendeten Vormaterialien des Ab-Werk-Preises der hergestell­

m eine andere Position als die ten -^are nicht überschreitet
hergestellte Ware einzureihen
sind und

- der Wert aller verwendeten Vor­
materialien 40 v.H. des Ab­
Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

84.12 Andere Motoren und Kraftmaschi- Herstellen, bei dem der Wert aller
nen verwendeten Vormaterialien 40

v.H. des Ab-Werk-Preises der her­
gestellten Ware nicht überschreitet

ex 84.13 Rotierende Verdrängerpumpen Herstellen, bei dem Herstellen, bei dem der Wert aller
.. , __ ... verwendeten Vormaterialien 25 v.H.- alle verwendeten Vormatenalien dcs Ab-Werk-Preises der hergestell­
in eine andere Position als die m Warc nicht übe„chreitet
hergestellte Ware einzureihen
sind und

- der Wert aller verwendeten Vor­
materialien 40 v.H. des Ab­
Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

ex 84.14 Ventilatoren, für industrielle Herstellen, bei dem Herstellen, bei dem der Wert aller
Zwecke verwendeten Vormaterialien 25 v.H.

- alle verwendeten Vormaterialien des Ab-Werk-Preises der hergestell­in eine andere Position als die „„ Ware nicht überschreitet
hergestellte Ware einzureihen
sind und

- der Wert aller verwendeten Vor­
materialien 40 v.H. des Ab­
Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

84.15 Klimageräte, bestehend aus einem Herstellen, bei dem der Wert aller
-motorbetriebenen Ventilator und verwendeten Vormaterialien 40
Vorrichtungen zur Änderung der v.H. des Ab-Werk-Preises der her­
Temperatur und des Feuchtigkeits- gestellten Ware nicht überschreitet
gehalts der Luft, einschließlich sol­
cher, bei denen der Luftfeuchtig­
keitsgrad nicht unabhängig von der
Lufttemperatur reguliert wird
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84.18 Kühl- und Gefrierschränke, Ge- Herstellen, bei dem Herstellen, bei dem der Wert aller
frier- und Tiefkühltruhen und an- verwendeten Vormaterialien 25 v.H.
dere Einrichtungen, Maschinen, " verwendeten Vormatenalien jes Ab-Werk-Preises der hergestell­
Apparate und Geräte zur Kälteer- Jn eme an ^_ lon ten Ware nicht überschreitet
Zeugung, mit elektrischer oder an- hergestellte Ware einzureihen

sind undderer Ausrüstung ; Wärmepumpen,
ausgenommen Klimageräte der Position der Wert aller verwendeten Vor
sition 84.15 materialien 40 v.H. des Ab­

Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

- der Wert aller verwendeten Vor­
materialien ohne Ursprungsei­
genschaft den Wert der Vorma­
terialien mit Ursprupgseigen­
schaft nicht überschreitet

ex 84.19 Apparate und Vorrichtungen für Herstellen, bei dem Herstellen, bei dem der Wert aller
die Holz-, Papierhalbstoff-, Papier- verwendeten Vormaterialien 30 v.H.
und Pappindustrie der Wert aller verwendeten Vormaterialien (jes Ab-Werk-Preises der hergestell

materialien 40 v.H. des Ab- ten Ware njcht überschreitet
Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet und

- Vormaterialien , die in dieselbe
Position wie die hergestellte
Ware einzureihen sind, innerhalb
der obenstehenden Begrenzung
nur bis zu einem Wert von 25
v.H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware verwendet
werden

84.20 Kalander und Walzwerke (ausge- Herstellen, bei dem Herstellen, bei dem der Wert aller
nommen Metallwalzwerke und verwendeten Vormaterialien 30 v.H.
Glaswalzmaschinen) sowie Walzen " der Wert. aller verwendeten Vormaterialien- des Ab-Werk-Preises der hergestell
für diese Maschinen 40 v.H. des Ab- Ware nicht überschreitet

Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet und

- Vormaterialien, die in dieselbe
Position wie die hergestellte
Ware einzureihen sind, innerhalb
der obenstehenden Begrenzung
nur bis zu einem Wert von 25
v.H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware verwendet
werden

84.23 Waagen (einschließlich Zähl- und Herstellen, bei dem Herstellen, bei dem der Wert aller
Kontrollwaagen), ausgenommen verwendeten Vormaterialien 25 v.H.
Waagen mit einer Empfindlichkeit " . verwendeten Vormatenalien (jes Ab-Werk-Preises der hergestell­
von 50 mg oder feiner; Gewichte in eine an e P°sltion a» °ie ten Ware nicht überschreitet
für Waagen aller Art hergestellte Ware einzureihen

sind und

- der Wert aller verwendeten Vor­
materialien 40 v.H. des Ab­
Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet
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84.25 Maschinen, Apparate und Geräte Herstellen, bei dem Herstellen, bei dem der Wert aller
bis zum Heben, Beladen, Entladen verwendeten Vormaterialien 30 v.H.
84.28 oder Fördern " der We,rt aller verwendeten Vor- des Ab-Werk-Preises der hergestell­

matenahen 40 v.H des Ab- ten Ware nicht überschreitet ,
Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet und

- Vormaterialien, die in Position
84.31 einzureihen sind, innerhalb
der obenstehenden Begrenzung
nur bis zu einem Wert von 10
v.H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware verwendet
werden

84.29 Selbstfahrende Planiermaschinen
(Bulldozer und Angledozer), Erd­
oder Straßenhobel (Grader),
Schürfwagen (Scraper), Bagger,
Schürf- und andere Schaufellader,
Straßenwalzen und andere Boden­
verdichter

- Straßenwalzen Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40
v.H. des Ab-Werk-Preises der her­
gestellten Ware nicht überschreitet

- andere Herstellen, bei dem Herstellen, bei dem der Wert aller
, „ . _ T verwendeten Vormaterialien 30 v.H.- der Wert all« verwendeten Vor- des Ab-Werk-Preises der hergestell­
matenahen 40 vJi des Ab- ttn Ware nicht überschreitet
Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet und

- Vormaterialien, die in Position
84.31 einzureihen sind, innerhalb
der obenstehenden Begrenzung
nur bis zu einem Wert von 10
v.H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware verwendet
werden

84.30 Andere Maschinen, Apparate und Herstellen, bei dem Herstellen, bei dem der Wert aller
Geräte zur Erdbewegung, zum Pia- , verwendeten Vormaterialien 30 v.H.
nieren, Verdichten oder Bohren des " der aller verwendeten Vor- des Ab-Werk-Preises der hergestell­
Bödens oder zum Abbauen von Er- mawnahcn 40 v.H. des Ab- ten Ware njcht überschreitet
zen oder anderen Mineralien ; Werk-Preises der hergestellten
Rammen und Pfahlzieher; Schnee- Ware nicht überschreitet und
raumer _ yormaterialien, die in Position

84.31 einzureihen sind, innerhalb
der obenstehenden Begrenzung
nur bis zu einem Wert von 10
v.H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware verwendet
werden

ex 84.31 Teile für Straßenwalzen Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 40
v.H. des Ab-Werk-Preises der her­
gestellten Ware nicht überschreitet
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84.39 Maschinen und Apparate zum Her- Herstellen, bei dem Herstellen, bei dem der Wert aller
stellen von Halbstoff aus cellulose- verwendeten Vormaterialien 30 v.H.
haltigen Faserstoffen oder zum " der We,rt aller verwendeten Vor- des Ab-Werk-Preises der hergestell­
Herstellen oder Fertigstellen von matenahen 40 v.H. des Ab- ten Ware nicht überschreitet
Papier oder Pappe Werk- Preises der hergestellten

Ware nicht überschreitet und

- Vormaterialien, die in dieselbe
Position wie die hergestellte
Ware einzureihen sind, innerhalb
der obenstehenden Begrenzung
nur bis zu einem Wert von 25
v.H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware verwendet
werden

84.41 Andere Maschinen und Apparate Herstellen, bei dem ( Herstellen, bei dem der Wert aller
zum Be- oder Verarbeiten von Papierhalbstoff,- verwendeten Vormaterialien 30 v.H.
, Papier oder Pappe, der Wert aller verwendeten Vormaterialien des Ab-Werk-Preises der hergestellen
einschließlich Schneidemaschinen ma 40 . v.H. , des Ab, " Ware nicht überschreitet
«. lUr Art Werk-Preises der hergestellten

Ware nicht überschreitet und

- Vormaterialien, die in dieselbe
Position wie die hergestellte
Ware einzureihen sind, innerhalb
der obenstehenden Begrenzung
nur bis zu einem Wert von 25
v.H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware verwendet
werden

84.44 Maschinen für die Textilindustrie Herstellen, bei dem der Wert aller
bis aus diesen Positionen verwendeten Vormaterialien 40
84.47 v.H. des Ab-Werk-Preises der her­

gestellten Ware nicht überschreitet

ex 84.48 Hilfsmaschinen und -apparate für Herstellen, bei dem der Wert aller
Maschinen der Position 84.44 oder verwendeten Vormaterialien 40
84.45 v.H. des Ab-Werk-Preises der her­

gestellten Ware nicht überschreitet

84.52 Nähmaschinen, andere als Faden­
heftmaschinen der Position 84.40 ;
Möbel, Sockel und Deckel, für
Nähmaschinen besonders herge­
richtet; Nähmaschinennadeln :

- Steppstichnähmaschinen, deren Herstellen, bei dem
Kopf ohne Motor 16 kg oder , „ ,
weniger oder mit Motor 17 kg " der We,rt al,er verwendeten Vor­
oder weniger wiegt matenahen 40 v.H. des Ab­

Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

- der Wert aller Vormaterialien
ohne Ursprungseigenschaft, die
zum Zusammenbau des Kopfes
(ohne Motor) verwendet werden,
den Wert der verwendeten Vor­
materialien mit Ursprungseigen­
schaft nicht überschreitet und

- der Mechanismus für die Oberfa­
denführung, der Greifer mit An­
triebsmechanismus und die Steu­
erorgane für den Zick-Zack­
Stich Ursprungserzeugnisse sind
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84.52 - andere Herstellen, bei dem der Wert aller
(Forts.) verwendeten Vormaterialien 40 v.H.

des Ab-Werk-Preises der hergestell­
ten Ware nicht überschreitet

84.56 Werkzeugmaschinen und Maschi- Herstellen, bei dem der Wert aller
bis nen, Teile und Zubehör, aus diesen verwendeten Vormaterialien 40
84.66 Positionen v.H. des Ab-Werk-Preises der her­

gestellten Ware nicht überschreitet

84.69 Büromaschinen und -apparate Herstellen, bei dem der Wert aller
bis (Schreibmaschinen, Rechenmaschi- verwendeten Vormaterialien 40
84.72 nen, automatische Datenverarbei- v.H. des Ab-Werk-Preises der her­

tungsmaschinen, Vervielfältigungs- gestellten Ware nicht überschreitet
maschinen, Büroheftmaschinen)

84.80 Gießerei-Formkästen ; Grundplat- Herstellen , bei dem der Wert aller
ten für Formen; Gießereimodelle ; verwendeten Vormaterialien 50
Formen für Metalle (andere als sol- v.H. des Ab-Werk-Preises der her­
che zum Gießen von Ingots , Mas- gestellten Ware nicht überschreitet
sein oder dergleichen), Hartme­
talle, Glas, mineralische Stoffe,
Kautschuk oder Kunststoffe

84.82 Wälzlager (Kugellager, Rollenlager Herstellen, bei dem Herstellen, bei dem der Wert aller
und Nadellager) verwendeten Vormaterialien 25 v.H.

- alle verwendeten Vormaterialien des Ab-Werk-Preises der hergestell­
in eine andere Position als die ten Ware nicht überschreitet
hergestellte Ware einzureihen
sind und

- der Wert aller verwendeten Vor­
materialien 40 v.H. des Ab­
Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

84.84 Metalloplastische Dichtungen ; Herstellen, bei dem der Wert aller
Sätze oder Zusammenstellungen verwendeten Vormaterialien 40
von Dichtungen verschiedener v.H. des Ab-Werk-Preises der her­
stofflicher Beschaffenheit, in Beu- gestellten Ware nicht überschreitet
teln, Kartons oder ähnlichen Um­
schließungen

84.85 Teile von Maschinen, Apparaten Herstellen, bei dem der Wert aller
oder Geräten, in Kapitel 84 ander- verwendeten Vormaterialien 40
weit weder genannt noch inbegrif- v.H. des Ab-Werk-Preises der her­
fen, ausgenommen Teile mit elek- gestellten Ware nicht überschreitet
trischer Isolierung, elektrischen An­
schlußstücken, Wicklungen, Kon­
takten oder anderen charakteristi­
schen Merkmalen elektrotechni­
scher Waren

ex Kap. 85 Elektrische Maschinen, Apparate, Herstellen, bei dem Herstellen, bei dem der Wert aller
Geräte und andere elektronische verwendeten Vormaterialien 30 v.H.
Waren, Teile davon ; Tonauf- " . verwendeten Vormaterialien jes Ab-Werk-Preises der hergestell­
nahme- oder Tonwiedergabegeräte, * jn eine andere Position als die ten Ware nicht überschreitet
Bild - und Tonaufzeichnungs- oder hergestellte Ware einzureihen
-wiedergabegeräte, für das Fernse- s'nd und
hen, Teile und Zubehör für diese der Wert aller verwendeten Vor­

ausgenommen der Positio- msuterijilieii 40 v H des
nen 85.01 85.02, ex 85.18 , 85.19 Werk-Preises der' hergestellten
bis 85.29, 85.35 bis 85.37, ex 85.41 , Ware nicht überschreitet
85.42, 85.44 bis 85.48 , für die die
folgenden Regeln festgelegt sind
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85.01 Elektromotoren und elektrische Herstellen, bei dem Herstellen, bei dem der Wert aller

Generatoren, ausgenommen Strom- verwendeten Vormaterialien 30 v.H.
erzeugungsaggregate " der Wert. aller verwendeten Vormaterialien- des Ab-Werk-Preises der hergestell

materiahen 40 v.H. des Ab- ten ^are n|cht überschreitet
Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet,

- Vormaterialien, die in Position
85.03 einzureihen sind, innerhalb
der obenstehenden Begrenzung
nur bis zu einem Wert von
10 v.H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware verwendet
werden

85.02 Stromerzeugungsaggregate und Herstellen, bei dem Herstellen, bei dem der Wert aller
elektrische rotierende Umformer . 7 verwendeten Vormaterialien 30 v.H.

- der Wert aller verwendeten Vor- des Ab-Werk-Preises der hergestell­
materialien 40 v.H. des Ab- ten ^are nicht überschreitet
Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet,

- Vormaterialien, die in die Posi­
tionen 85.01 und 85.03 einzurei­
hen sind, innerhalb der obenste­
henden Begrenzung nur bis zu
einem Wert von 10 v.H. des Ab­
Werk-Preises der hergestellten
Ware verwendet werden

ex 85.18 Mikrophone und Haltevorrichtun- Herstellen, bei dem Herstellen, bei dem der Wert aller

gen dafür; Lautsprecher, auch in verwendeten Vormaterialien 25 v.H.Gehäusen ; elektrische Tonfre- " der Wert aller verwendeten Vor- des Ab-Werk-Preises der hergestell
quenzverstärker; elektrische Ton- matenahen 40 v.H. des Ab- ten ^are nicht überschreitet
Verstärkereinrichtungen Werk-Preises der hergestellten

Ware nicht überschreitet

- der Wert aller verwendeten Vor­
materialien ohne Ursprungsei­
genschaft den Wert der Vorma­
terialien mit Ursprüngseigen­
schaft nicht überschreitet

85.19 Plattenspieler, Schallplatten-Musik­
automaten, Kassetten-Tonbandab­
spielgeräte und andere Tonwieder­
gabegeräte, ohne eingebaute Ton­
aufnahmevorrichtung :

- elektrische Grammophone Herstellen, bei dem Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 25 v.H.

- der Wert aller verwendeten Vormaterialien- des Ab-Werk-Preises der hergestell
materialien 40 v.H. des Ab- ten Ware nicht überschreitet
Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

- der Wert aller verwendeten Vor­
materialien ohne Ursprungsei­
genschaft den Wert der Vorma­
terialien mit Ursprungseigen­
schaft nicht überschreitet
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85.19 - andere Herstellen, bei dem Herstellen, bei dem der Wert aller
(Forts.) . verwendeten Vormaterialien 30 v.H.der Wert aller verwendeten Vor- jes Ab-Werk-Preises der hergestell­

materialien 40 v.H. des Ab- ten ^are njcht überschreitet
Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

- der Wert aller verwendeten Vor­
materialien ohne Ursprungsei­
genschaft den Wert der Vorma­
terialien mit Ursprungseigen­
schaft nicht überschreitet

85.20 Magnetbandgeräte und andere Herstellen, bei dem Herstellen, bei dem der Wert aller
Tonaufnahmegeräte, auch mit ein- verwendeten Vormaterialien 30 v.H.
gebauter Tonwiedergabevorrichtung- " der Wert aller verwendeten Vor- ^ Ab-Werk-Preises der hergestell
tung matenahen 40 v.H. des Ab- ten ^are njcht überschreitet

Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

- der Wert aller verwendeten Vor­
materialien ohne Ursprungsei­
genschaft den Wert der Vorma­
terialien mit Ursprungseigen­
schaft nicht überschreitet

85.21 Videogeräte zur Bild- und Tonauf- Herstellen, bei dem Herstellen, bei dem der Wert aller
Zeichnung oder -wiedergäbe, auch ■ verwendeten Vormaterialien 30 v.H.
mit eingebautem Videotuner " der Wert aller verwendeten, Vormaterialien- des Ab-Werk-Preises der hergestell

matenalien 40 v.H des Ab- ten Ware nicht überschreitet
Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

- der Wert aller verwendeten Vor­
materialien ohne Ursprungsei­
genschaft den Wert der Vorma­
terialien mit Ursprungseigen­
schaft nicht überschreitet

85.22 Teile und Zubehör für Geräte der Herstellen, bei dem der Wert aller
Positionen 85.19 bis 85.21 verwendeten Vormaterialien 40

v.H. des Ab-Werk-Preises der her­
gestellten Ware nicht überschreitet

85.23 Tonträger und ähnliche zur Auf- Herstellen, bei dem der Wert aller
nähme vorgerichtete Aufzeich- verwendeten Vormaterialien 40
nungsträger, ohne Aufzeichnung, v.H. des Ab-Werk-Preises der her­
ausgenommen Waren des Kapitels gestellten Ware nicht überschreitet
37

85.24 Schallplatten, Magnetbänder und
andere Tonträger und ähnliche
Aufzeichnungsträger, mit Aufzeich­
nung, einschließlich der zur Schall­
plattenherstellung dienenden Ma­
trizen und Galvanos, ausgenommen
Waren des Kapitels 37 :

- Matrizen und Galvanos, für die Herstellen, bei dem der Wert aller
/ Schallplattenherstellung verwendeten Vormaterialien 40

v.H. des Ab-Werk-Preises der her­
gestellten Ware nicht überschreitet
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85.24 - andere Herstellen, bei dem Herstellen, bei dem der Wert aller
(Forts.) , __ ,, , verwendeten Vormaterialien 30 v.H.

- der Wert aller verwendeten Vor- des Ab-Werk-Preises der hergestell­
materialien 40 v.H. des Ab- te„ Ware nicht überschreitet
Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

- Vormaterialien, die in die Posi­
tion 85.23 einzureihen sind, in­
nerhalb der obenstehenden Be­
grenzung nur bis zu einem Wert
von 10 v.H. des Ab-Werk-Preises
der hergestellten Ware verwendet
werden

85.25 Sendegeräte für den Funksprech- Herstellen, bei dem Herstellen , bei dem der Wert aller
oder Funktelegraphieverkehr, den verwendeten Vormaterialien 25 v.H.
Rundfunk oder das Fernsehen, " der Wert aller verwendeten Vor- jes Ab-Werk-Preises der hergestellauch mit eingebautem Empfangsge- maJieriahen 40 v.H. des Ab- ten Ware nicht überschreitet
rät, Tonaufnahmegerät oder Ton- Werk-Preises der hergestellten
wiedergabegerät ; Fernsehkameras Ware nicht überschreitet

- der Wert aller verwendeten Vor­
materialien ohne Ursprungsei­
genschaft den Wert der Vorma­
terialien mit Ursprungseigen­
schaft nicht überschreitet

85.26 Funkmeßgeräte (Radargeräte), Herstellen, bei dem Herstellen, bei dem der Wert aller
Funknavigationsgeräte und Funk- verwendeten Vormaterialien 25 v.H.
fernsteuergeräte " der^ aller verwendeten Vor- des Ab-Werk-Preises der hergestell­

materialien 40 v.H. des Ab- ten Ware nicht überschreitet
Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

- der Wert aller verwendeten Vor­
materialien ohne Ursprungsei­
genschaft den Wert der Vorma­
terialien mit Ursprungseigen­
schaft nicht überschreitet

85.27 Empfangsgeräte für den Funk- Herstellen, bei dem Herstellen, bei dem der Wert aller
Sprech- oder Funktelegraphiever- verwendeten Vormaterialien 25 v.H.
kehr oder den Rundfunk, auch in * der Wert aller verwendeten Vormaterialien- jes Ab-Werk-Preises der hergestell
einem gemeinsamen Gehäuse mit " ^ V-^- ^ ten Ware nicht überschreitet
einem Tonaufnahme- oder Ton- Werk-Preises der hergestellten
wiedergabegerät oder einer Uhr Ware nicht überschreitet
kombiniert _ der Wert aller verwendeten Vor­

materialien ohne Ursprungsei­
genschaft den Wert der Vorma­
terialien mit Ursprungseigen­
schaft nicht überschreitet

85.28 Fernsehempfangsgeräte (einschließ­
lich Videomonitore und Videopro­
jektoren), auch in einem gemeinsa­
men Gehäuse mit einem Rundfunk­
empfangsgerät oder einem Ton­
oder Bildaufzeichnungs- oder
-wiedergabegerät kombiniert :

- Videogeräte zur Bild- und Ton- Herstellen, bei dem Herstellen, bei dem der Wert aller
aufzeichnung oder -wiedergäbe verwendeten Vormaterialien 30 v.H.
mit eingebautem Videotuner " der Wert aller verwendeten Vor- jes Ab-Werk-Preises der hergestell

matenahen 40 v.H. des Ab- ten Ware nicht überschreitet
Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet
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85.28 - der Wert aller verwendeten Vor­
(Forti.) materialien ohne Ursprungsei­

genschaft den Wert der Vorma­
terialien mit Ursprungseigen­
schaft nicht Uberschreitet

- andere Herstellen, bei dem Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 25 v.H.

- der Wert aller verwendeten Vor- des Ab-Werk-Preises der hergestell­
matenahen 40 v.H des Ab- ^ Ware nicht überschreitet
Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

- der Wert aller verwendeten Vor­
materialien ohne Ursprungsei­
genschaft den Wert der Vorma­
terialien mit Ursprungseigen­
schaft nicht überschreitet

85.29 Teile, erkennbar ausschließlich
oder hauptsächlich für Geräte der
Positionen 85.25 bis 85.28 be­
stimmt :

- erkennbar ausschließlich für Vi- Herstellen, bei dem der Wert aller
deogeräte zur Bild- und Tonauf- verwendeten Vormaterialien 40
Zeichnung oder -wiedergäbe v.H. des Ab-Werk-Preises der her­

gestellten Ware nicht überschreitet

- andere Herstellen, bei dem Herstellen, bei dem der Wert aller
. _ r verwendeten Vormaterialien 25 v.H.- der Wert aller verwendeten Vor- des Ab-Werk-Preises der hergestell­
materialien 40 v.H. des Ab- ten ^are njcht überschreitet
Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

- der Wert aller verwendeten Vor­
materialien ohne Ursprungsei­
genschaft den Wert der Vorma­
terialien mit Ursprungseigen­
schaft nicht überschreitet

85.35 Elektrische Geräte zum Schließen, Herstellen, bei dem Herstellen, bei dem der Wert aller
und Unterbrechen, Schützen oder Ver- __ verwendeten Vormaterialien 30 v.H.
85.36 binden von elektrischen Stromkrei- " ^ a"er verwendeten Vor- des Ab-Werk-Preises der hergestell­

sen materialien 40 v.H. des Ab- ten Ware n[cht überschreitet
Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

- Vormaterialien, die in die Posi­
tion 85.38 einzureihen sind, in­
nerhalb der obenstehenden Be­
grenzung nur bis zu einem Wert
von 10 v.H. des Ab-Werk-Preises
der hergestellten Ware verwendet
werden
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85.37 Tafeln, Felder, Konsolen , Pulte, Herstellen, bei dem Herstellen , bei dem der Wert aller
Schränke (einschließlich Steuer- verwendeten Vormaterialien 30 v.H.
schränke für numerische Steuerun- " der Wert aller verwendeten Vor- des Ab-Werk-Preises der hergestell
gen) und andere Träger mit mehre- . ^ . v.H., des ,,Ab- ten Ware nicht überschreitet
ren Geräten der Position 85.35 Werk-Preises der hergestellten
oder 85.36 oder auch Instrumenten Ware mcht überschreitet
oder Geräten des Kapitels 90 aus- . Vormaterialien, die in die Posi­
gerüstet, zum elektrischen Schalten don g5 3g einzureihen sind , in­
oder Steuern oder für die Strom- nerhalb der obenstehenden Be­
verteilung, ausgenommen Vermitt- grenzung nur bis zu einem Wert
lungseinnchtungen der Position von 1Q v H des Ab-Werk-Preises
85.17 der hergestellten Ware verwendet

werden

ex 85.41 Dioden, Transistoren und ähnliche Herstellen, bei dem Herstellen, bei dem der Wert aller
Halbleiterbauelemente, ausgenom- verwendeten Vormaterialien 25 v.H.
men noch nicht in Mikroplättchen " . verwendeten Vormaterialien Ab-Werk-Preises der hergestell­
zerschnittene Scheiben (Wafers) f1 eine andere Position als die ten ^are nicht überschreitet

hergestellte Ware einzureihen
sind

- der Wert aller verwendeten Vor­
materialien 40 v.H. des Ab­
Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

85.42 Elektronische integrierte Schaltun- Herstellen, bei dem Herstellen, bei dem der Wert aller
gen und zusammengesetzte elektro- verwendeten Vormaterialien 25 v.H.
nische Mikroschaltungen (Mikrobausteine)- " der Wert aller verwendeten Vor- des Ab-Werk-Preises der hergestell
bausteine) materialien 40 v.H. des Ab- ten Ware n |cht überschreitet

Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

- Vormaterialien, die in die Posi­
tionen 85.41 und 85.42 einzurei­
hen sind, innerhalb der obenste­
henden Begrenzung nur bis zu
einem Wert von zusammen 10
v.H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware verwendet
werden

85.44 Isolierte (auch lackisolierte oder Herstellen, bei dem der Wert aller
elektrolytisch oxidierte) Drähte, verwendeten Vormaterialien 40
Kabel (einschließlich Koaxialkabel) v.H. des Ab-Werk-Preises der her­
und andere isolierte elektrische Lei- gestellten Ware nicht überschreitet
ter, auch mit Anschlußstücken ; Ka­
bel aus optischen, einzeln umhüll­
ten Fasern, auch elektrische Leiter
enthaltend oder mit Anschlußstük­
ken versehen

85.45 Kohleelektroden, Kohlebürsten, Herstellen, bei dem der Wert aller
Lampenkohlen, Batterie- und Ele- verwendeten Vormaterialien 40
mentekohlen und andere Waren für v.H. des Ab-Werk-Preises der her­
elektrotechnische Zwecke aus Gra- gestellten Ware nicht überschreitet
phit oder anderem Kohlenstoff,
auch in Verbindung mit Metall

85.46 Elektrische Isolatoren aus Stoffen Herstellen, bei dem der Wert aller
aller Art verwendeten Vormaterialien 40

v.H. des Ab-Werk-Preises der her­
gestellten Ware nicht überschreitet
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85.47 Isolierteile, ganz aus Isolierstoffen Herstellen, bei dem der Wert aller
oder nur mit in die Masse einge- verwendeten Vormaterialien 40
preßten einfachen Metallteilen zum v.H. des Ab-Werk-Preises der her­
Befestigen (z. B. mit eingepreßten gestellten Ware nicht überschreitet
Hülsen mit Innengewinde), für
elektrische Maschinen, Apparate,
Geräte oder Installationen, ausge­
nommen Isolatoren der Position
85.46 ; Isolierrohre und Verbin­
dungsstücke dazu, aus unedlen
Metallen, mit Innenisolierung

85.48 Elektrische Teile von Maschinen , Herstellen, bei dem der Wert aller
Apparaten oder Geräten, in Kapitel verwendeten Vormaterialien 40
85 anderweit weder genannt noch v.H. des Ab-Werk-Preises der her­
inbegriffen gestellten Ware nicht überschreitet

86.01 Lokomotiven , schienengebundene Herstellen, bei dem der Wert aller
bis Waren und Teile davon verwendeten Vormaterialien 40
86.07 v.H. des Ab-Werk-Preises der her­

gestellten Ware nicht überschreitet

86.08 Ortsfestes Gleismaterial ; mechani- Herstellen, bei dem Herstellen, bei dem der Wert aller
sehe (auch elektromechanische) verwendeten Vormaterialien 30 v.H.
Signal-, Sicherungs-, Überwa- " , verwendeten Vormaterialien jes Ab-Werk-Preises der hergestell­
chungs- oder Steuergeräte für 'n eine an°ere Position als die ten ^are nicht überschreitet
Schienenwege oder dergleichen, hergestellte Ware einzureihen
Straßen, Binnenwasserstraßen , s'n<^ un<^
Parkplätze oder Parkhäuser, Ha- . der Wm aUer verwendeten Vor-
fenanlagen oder Flughäfen ; Teile materialien 40 v.H. des Ab­
^avon Werk-Preises der hergestellten

Ware nicht überschreitet

86.09 Warenbehälter (Container), ein- Herstellen, bei dem der Wert aller
schließlich solcher für Flüssigkeiten verwendeten Vormaterialien 40
oder Gase, speziell für eine oder v.H. des Ab-Werk-Preises der her­
mehrere Beförderungsarten gebaut gestellten Ware nicht überschreitet
und ausgestattet

ex Kap. 87 Zugmaschinen, Kraftwagen, Kraft- Herstellen, bei dem der Wert aller
räder, Fahrräder und andere nicht verwendeten Vormaterialien 40
schienengebundene Landfahrzeuge, v.H. des Ab-Werk-Preises der her­
Teile davon und Zubehör, ausge - gestellten Ware nicht überschreitet
nommen der Positionen 87.09 bis
87.11 , ex 87.12 , 87.15 und 87.16,
für die die folgenden Regeln fest­
gelegt sind

87.09 Kraftkarren ohne Hebevorrichtung, Herstellen, bei dem Herstellen, bei dem der Wert aller
von der in Fabriken, Lagerhäusern , , verwendeten Vormaterialien 30 v.H.
Hafenanlagen oder auf Flugplätzen " , e verwendeten Vormateriahen ({es Ab-Werk-Preises der hergestell­
zum Kurzstreckentransport von jn eine an e Position als die ten ^are nicht überschreitet
Waren verwendeten Art ; Zugkraft- hergestellte Ware einzureihen
karren, von der auf Bahnhöfen ver- s'nc* unt*
wendeten Art ; Teile davon . der Wen aHer verwendeten Vor­

materialien 40 v.H. des Ab­
Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet
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87.10 Panzerkampfwagen und andere Herstellen, bei dem Herstellen, bei dem der Wert aller
selbstfahrende gepanzerte Kampf- verwendeten Vormaterialien 30 v.H.
fahrzeuge, auch mit Waffen ; Teile " . verwendeten Vormaterialien jgs Ab-Werk-Preises der hergestell­
davon !n e'ne 11ane ^>os't'°n a' s die ten ^are n£cht überschreitet

hergestellte Ware einzureihen
sind und

- der Wert aller verwendeten Vor­
materialien 40 v.H. des Ab­
Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

87.11 Krafträder (einschließlich Mopeds)
und Fahrräder mit Hilfsmotor,
auch mit Beiwagen ; Beiwagen :

- mit Hubkolbenverbrennungsmo­
tor mit einem Hubraum von :

— 50 cm3 oder weniger Herstellen, bei dem Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 20 v.H.

der Wert aller verwendeten Vor- £jes Ab-Werk-Preises der hergestell­
materialien 40 v.H des Ab- ten Ware nicht überschreitet
Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

- der Wert aller verwendeten Vor­
materialien ohne Ursprungsei­
genschaft den Wert der Vorma­
terialien mit Ursprungseigen­
schaft nicht überschreitet

— mehr als 50 cm3 Herstellen, bei dem Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 25 v.H.

- der Wert aller verwendeten Vor- des Ab-Werk-Preises der hergestell­
materialien 40 v.H. des Ab- ten Ware n{cht überschreitet
Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

- der Wert aller verwendeten Vor­
materialien ohne Ursprungsei­
genschaft den Wert der Vorma­
terialien mit Ursprungseigen­
schaft nicht überschreitet

- andere Herstellen, bei dem Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 30 v.H.

- der Wert aller verwendeten Vor- des Ab-Werk-Preises der hergestell­
materialien 40 v.H. des Ab- ten Ware nicht überschreitet
Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet und

- der Wert aller verwendeten Vor­
materialien ohne Ursprungsei­
genschaft den Wert der Vorma­
terialien mit Ursprungseigen­
schaft nicht überschreitet

ex 87.12 Fahrräder, ohne Kugellager Herstellen aus Vormaterialien, die Herstellen, bei dem der Wert aller
nicht in die Position 87.14 einzurei- verwendeten Vormaterialien 30 v.H.
hen sind des Ab-Werk-Preises der hergestell­

ten Ware nicht überschreitet
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87.15 Kinderwagen und Teile davon Herstellen, bei dem Herstellen, bei dem der Wert aller
, verwendeten Vormaterialien 30 v.H.

- alle verwendeten Vormater.ahen des Ab-Werk-Preises der hergestell­
in eine andere Position als die ten Ware nicht überschreitet
hergestellte Ware einzureihen
sind und

- der Wert aller verwendeten Vor­
materialien 40 v.H. des Ab­
Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

87.16 Anhänger, einschließlich Sattelan- Herstellen, bei dem Herstellen, bei dem der Wert aller
hänger, für Fahrzeuge aller Art ; verwendeten Vormaterialien 30 v.H.
andere nicht selbstfahrende Fahr- " a e verwendeten Vormateriauen des Ab-Werk-Preises der hergestell­
zeuge ; Teile davon [n eme Position als die ttn Ware nicht überschreitet

hergestellte Ware einzureihen
sind und

- der Wert aller verwendeten Vor­
materialien 40 v.H. des Ab­
Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet '*

ex Kap. 88 Luftfahrzeuge ; Raumfahrzeuge Herstellen, bei dem alle verwende- Herstellen, bei dem der Wert aller
und Teile davon, ausgenommen der ten Vormaterialien in eine andere verwendeten Vormaterialien 40 v.H.
Positionen ex 88.04 und 88.05 , für Position als die hergestellte Ware des Ab-Werk-Preises der hergestell­
die die folgenden Regeln festgelegt einzureihen sind ten Ware nicht überschreitet
sind

ex 88.04 Rotierende Fallschirme Herstellen aus Vormaterialien jeder Herstellen, bei dem der Wert aller
Position, einschließlich anderer verwendeten Vormaterialien 40 v.H.
Vormaterialien der Position 88.04 des Ab-Werk-Preises der hergestell­

ten Ware nicht überschreitet

88.05 Startvorrichtungen für Luftfahr- Herstellen, bei dem alle verwende- Herstellen , bei dem der Wert aller
zeuge ; Abbremsvorrichtungen für ten Vormaterialien in eine andere verwendeten Vormaterialien 30 v.H.
Schiffsdecks und ähnliche Lande- Position als die hergestellte Ware des Ab-Werk-Preises der hergestell­
hilfen für Luftfahrzeuge ; Bodenge- einzureihen sind ten Ware nicht überschreitet
räte zur Flugausbildung ; Teile da­
von

Kap. 89 Wasserfahrzeuge und schwim- Herstellen aus Vormaterialien, die Herstellen, bei dem der Wert aller
mende Vorrichtungen in eine andere Position als die her- verwendeten Vormaterialien 40 v.H.

gestellte Ware einzureihen sind. Je- des Ab-Werk-Preises der hergestell­
doch dürfen Rümpfe der Position ten Ware nicht überschreitet
89.06 nicht verwendet werden

ex Kap. 90 Optische, photographische, kine- Herstellen, bei dem Herstellen, bei dem der Wert aller
matographische Instrumente, Appa- verwendeten Vormaterialien 30 v.H.
rate und Geräte ; Meß-, Prüf- und " a,le verwendeten Vormaterialien des Ab-Werk-Preises der hergestell­
Präzisionsinstrumente ; medizini - jn eine a°dere Position als die ten Ware nicht überschreitet
sehe und chirurgische Instrumente, hergestellte Ware einzureihen
Apparate und Geräte ; Teile und s u
Zubehör für diese Instrumente, Ap- . der Wert aller verwendeten Vor­
parate und Geräte ; ausgenommen materialien 40 v.H. des Ab­
der Positionen 90.01 , 90.02, 90.04 , Werk-Preises der hergestellten
ex 90.05 , ex 90.06, 90.07 , 90.1 1 , ex Ware nicht überschreitet
90.14, 90.15 bis 90.20 und 90.24 bis
90.33, für die die folgenden Regeln
festgelegt sind
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90.01 Optische Fasern und Bündel aus Herstellen, bei dem der Wert al­
optischen Fasern ; Kabel aus opti- 1er verwendeten Vormaterialien
sehen Fasern, ausgenommen solche 40 v.H. des Ab-Werk-Preises der
der Position 85.44 ; polarisierende hergestellten Ware nicht über­
Stoffe in Form von Folien oder schreitet
Platten ; Linsen (einschließlich Kon­
taktlinsen), Prismen, Spiegel und
andere optische Elemente, aus
Stoffen aller Art, nicht gefaßt
(ausgenommen solche aus optisch
nicht bearbeitetem Glas)

90.02 Linsen, Prismen, Spiegel und an- Herstellen, bei dem der Wert al­
dere optische Elemente, aus Stoffen 1er verwendeten Vormaterialien
aller Art, für Instrumente, Apparate 40 v.H. des Ab-Werk-Preises der
und Geräte, gefaßt (ausgenommen hergestellten Ware nicht über­
solche aus optisch nicht bearbeite- schreitet
tem Glas)

90.04 Brillen (Korrektionsbrillen, Schutz- Herstellen, bei dem der Wert al­
brillen und andere Brillen) und 1er verwendeten Vormaterialien
ähnliche Waren 40 v.H. des Ab-Werk-Preises der

hergestellten Ware nicht über­
schreitet

ex 90.05 Ferngläser, Fernrohre, optische Te- Herstellen, bei dem Herstellen, bei dem der Wert aller
leskope und Montierungen dafür, verwendeten Vormaterialien 30 v.H.
ausgenommen für astronomische " ? e verwendeten Vormaterialien des Ab-Werk-Preises der hergestell­
Fernrohre und Montierungen dafür jn eine andere Position als die ten Ware nicht überschreitet

hergestellte Ware einzureihen
sind und

- der Wert aller verwendeten Vor­
materialien * 40 v.H. des Ab­
Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet und

- der Wert aller verwendeten Vor­
materialien ohne Ursprungsei­
genschaft den Wert der Vorma­
terialien mit Ursprungseigen­
schaft nicht überschreitet

ex 90.06 Photoapparate, Blitzlichtgeräte und Herstellen, bei dem Herstellen , bei dem der Wert aller
-Vorrichtungen für photographische verwendeten Vormaterialien 30 v.H.
Zwecke sowie Photoblitzlampen, " . verwendeten Vormaterialien ^ Ab-Werk-Preises der hergestell­
ausgenommen Photoblitzlampen |n eme i (are Position als die ten Ware nicht überschreitet
mit elektrischer Zündung hergestellte Ware einzureihen

sind und

- der Wert aller verwendeten Vor­
materialien 40 v.H. des Ab­
Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet und

- der Wert aller verwendeten Vor­
materialien ohne Ursprungsei­
genschaft den Wert der Vorma­
terialien mit Ursprungseigen­
schaft nicht überschreitet
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90.07 Filmkameras und Filmvorführappa- Herstellen, bei dem Herstellen, bei dem der Wert aller
rate, auch mit eingebauten Tonauf- verwendeten Vormaterialien 30 v.H.
nähme- und Tonwiedergabegeräten * alie verwendeten Vormaterialien des Ab-Werk-Preises der hergestell­

m eine andere Position als die ten Ware nicht überschreitet
hergestellte Ware einzureihen
sind und

- der Wert aller verwendeten Vor­
materialien 40 v.H. des Ab­
Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet und

- der Wert aller verwendeten Vor­
materialien ohne Ursprungsei­
genschaft den Wert der Vorma­
terialien mit Ursprungseigen­
schaft nicht überschreitet

90.11 Optische Mikroskope, einschließ- Herstellen, bei dem Herstellen, bei dem der Wert aller
lieh solcher für Mikrophotogra- verwendeten Vormaterialien 30 v.H.
phie, Mikrokinematographie oder ~ , verwendeten Vormaterialien des Ab-Werk-Preises der hergestell­
Mikroprojektion |n eine a°dere Position als die ten Ware nicht überschreitet

hergestellte Ware einzureihen
sind und

- der Wert aller verwendeten Vor­
materialien 40 v.H. des Ab­
Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet und

- der Wert aller verwendeten Vor­
materialien ohne Ursprungsei­
genschaft den Wert der Vorma­
terialien mit Ursprungseigen­
schaft nicht überschreitet

ex 90.14 Andere Navigationsinstrumente, Herstellen, bei dem der Wert al­
-apparate und -geräte 1er verwendeten Vormaterialien

40 v.H. des ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht über­
schreitet

90.15 Instrumente, Apparate und Geräte Herstellen, bei dem der Wert al­
für die Geodäsie, Topographie, 1er verwendeten Vormaterialien
Photogrammetrie, Hydrographie, 40 v.H. des Ab-Werk-Preises der
Ozeanographie, Hydrologie, Me- hergestellten Ware nicht über­
teorologie oder Geophysik, ausge- schreitet
nommen Kompasse ; Entfernungs­
messer

90.16 Waagen mit einer Empfindlichkeit Herstellen, bei dem der Wert al­
von 50 mg oder feiner, auch mit 1er verwendeten Vormaterialien
Gewichten 40 v.H. des Ab-Werk-Preises der

hergestellten Ware nicht über­
schreitet

90.17 Zeichen-, Anreiß- oder Rechenin- Herstellen, bei dem der Wert al­
strumente und -geräte (z.B. Zei - 1er verwendeten Vormaterialien
chenmaschinen, Pantographen, 40 v.H. des Ab-Werk-Preises der
Winkelmesser, Reißzeuge, Rechen- hergestellten Ware nicht über­
schieber und Rechenscheiben); schreitet
Längenmeßinstrumente und -ge­
räte, für den Handgebrauch (z.B.
Maßstäbe und Maßbänder, Mikro­
meter, Schieblehren und andere
Lehren), in Kapitel 90 anderweit
weder genannt noch inbegriffen
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90.18 Medizinische, chirurgische, zahn­
ärztliche oder tierärztliche Instru­
mente, Apparate und Geräte, ein­
schließlich Szintigraphen und an­
dere elektromedizinische Apparate
und Geräte sowie Apparate und
Geräte zum Prüfen der Sehschärfe :

- zahnärztliche Behandlungsstühle Herstellen aus Vormaterialien jeder Herstellen, bei dem der Wert aller
mit zahnärztlichen Vorrichtun- Position, einschließlich anderer verwendeten Vormaterialien 40 v.H.
gen oder Speifontänen Vormaterialien der Position 90.18 des Ab-Werk-Preises der hergestell­

ten Ware nicht überschreitet

- andere Herstellen, bei dem Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 25 v.H.

alle verwendeten Vormaterialien des Ab-Werk-Preises der hergestell­
|n eine 11anderlr Pos,tlon als .,die ten Ware nicht überschreitet
hergestellte Ware einzureihen
sind und

- der Wert aller verwendeten Vor­
materialien 40 v.H. des Ab­
Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

90.19 Apparate und Geräte für Mecha- Herstellen, bei dem Herstellen, bei dem der Wert aller
notherapie ; Massageapparate und . verwendeten Vormaterialien 25 v.H.
-geräte ; Apparate und Geräte für " , e verwendeten Vormaterialien des Ab-Werk-Preises der hergestell­
Psychotechnik; Apparate und Ge- jn eine andere Position als die ten Ware nicht überschreitet
räte für Ozontherapie, Sauerstoff- Hergestellte Ware einzureihen
therapie oder Aeorosoltherapie, Be- 51 u
atmungsapparate zum Wiederbele- . der Werl alier verwendeten Vor­
ben und andere Apparate und Ge- materialien 40 v.H. des Ab­
rätefür Atmungstherapie Werk-Preises der hergestellten

Ware nicht überschreitet

90.20 Andere Atmungsapparate und Herstellen, bei dem Herstellen, bei dem der Wert aller
-geräte und Gasmasken, ausgenom- , verwendeten Vormaterialien 25 v.H.
men Schutzmasken ohne mechani- " . verwendeten Vormaterialien des Ab-Werk-Preises der hergestell­
sche Teile und ohne auswechselba- jn eine ..an ^., Position als die ten Ware nicht überschreitet
res Filterelement hergestellte Ware einzureihen

sind und

- der Wert aller verwendeten Vor­
materialien 40 v.H. des Ab­
Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

90.24 Maschinen, Apparate und Geräte Herstellen, bei dem der Wert al­
zum Prüfen der Härte, Zugfestig- 1er verwendeten Vormaterialien
keit, Druckfestigkeit, Elastizität 40 v.H. des Ab-Werk-Preises der
oder anderer mechanischer Eigen- hergestellten Ware nicht über­
schatten von Materialien (z.B. von schreitet
Metallen, Holz, Spinnstoffen, Pa­
pier oder Kunststoffen)

90.25 Dichtemesser (Aräometer, Senk- Herstellen, bei dem der Wert al­
waagen) und ähnliche schwim- 1er verwendeten Vormaterialien
mende Instrumente, Thermometer, 40 v.H. des Ab-Werk-Preises der
Pyrometer, Barometer, Hygrome- hergestellten Ware nicht über­
ter und Psychrometer auch mit Re- schreitet
gistriervorrichtung, auch miteinan­
der kombiniert
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90.26 Instrumente, Apparate und Geräte Herstellen, bei dem der Wert al­
zum Messen oder Überwachen von 1er verwendeten Vormaterialien
Durchfluß, Füllhöhe, Druck oder 40 v.H. des Ab-Werk-Preises der
anderen veränderlichen Größen hergestellten Ware nicht über­
von Flüssigkeiten oder Gasen schreitet
(z.B. Durchflußmesser, Flüssig­
keitsstand- oder Gasstandanzeiger,
Manometer, Wärmemengenzähler),
ausgenommen Instrumente , Appa­
rate und Geräte der Position 90.14,
90.15 , 90.28 oder 90.32

90.27 Instrumente, Apparate und Geräte Herstellen, bei dem der Wert al­
für physikalische oder chemische 1er verwendeten Vormaterialien
Untersuchungen (z.B. Polarimeter, 40 v.H. des Ab-Werk-Preises der
Refraktometer, Spektrometer und hergestellten Ware nicht über­
Untersuchungsgeräte für Gase oder schreitet
Rauch); Instrumente, Apparate und
Geräte zum Bestimmen der Visko­
sität, Porosität, Dilatation, Ober­
flächenspannung oder dergleichen
oder für kalorimetrische, akustische
oder photometrische Messungen
(einschließlich Belichtungsmesser) ;
Mikrotome

90.28 Gaszähler, Flüssigkeitszähler oder
Elektrizitätszähler, einschließlich
Eichzähler dafür :

- Teile und Zubehör Herstellen, bei dem der Wert al­
ler verwendeten Vormaterialien
40 v.H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht über­
schreitet

- andere Herstellen, bei dem Herstellen, bei dem der Wert aller
verwendeten Vormaterialien 30 v.H.

- der Wert aller verwendeten Vor- des Ab-Werk-Preises der hergestell­
materialien 40 v.H des Ab- ten Ware nicht überschreitet
Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet und

- der Wert aller verwendeten Vor­
materialien ohne Ursprungsei­
genschaft den Wert der Vorma­
terialien mit Ursprungseigen­
schaft nicht überschreitet

90.29 Andere Zähler (z.B. Tourenzähler, Herstellen, bei dem der Wert al­
Produktionszähler, Taxameter, Ki- 1er verwendeten Vormaterialien
lometerzähler oder Schrittzähler); 40 v.H. des Ab-Werk-Preises der
Tachometer und andere Geschwin- hergestellten Ware nicht über­
digkeitsmesser, ausgenommen sol- schreitet
che der Position 90.15 ; Strobo­
skope

90.30 Oszilloskope, Spektralanalysatoren Herstellen, bei dem der Wert al­
und andere Instrumente, Apparate 1er verwendeten Vormaterialien
und Geräte zum Messen oder Prü- 40 v.H. des Ab-Werk-Preises der
fen elektrischer Größen ; Instru- hergestellten Ware nicht über­
mente, Apparate und Geräte zum schreitet
Messen oder zum Nachweis von
Alpha-, Beta-, Gamma-, Röntgen­
strahlen, kosmischen oder anderen
ionisierenden Strahlen
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90.31 Instrumente, Apparate, Geräte und Herstellen, bei dem der Wert al­
Maschinen zum Messen oder Prü- 1er verwendeten Vormaterialien
fen, in Kapitel 90 anderweit weder 40 v.H. des Ab-Werk-Preises der
genannt noch inbegriffen ; Profil- hergestellten Ware nicht über­
projektoren schreitet

90.32 Instrumente, Apparate und Geräte Herstellen, bei dem der Wert al­
zum Regeln 1er verwendeten Vormaterialien

40 v.H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht über­
schreitet

90.33 Teile und Zubehör (in Kapitel 90 Herstellen, bei dem der Wert al­
anderweit weder genannt noch in- 1er verwendeten Vormaterialien
begriffen) für Maschinen, Appa- 40 v.H. des Ab-Werk-Preises der
rate, Geräte, Instrumente oder an- hergestellten Ware nicht über­
dere Waren des Kapitels 90 schreitet

ex Kap. 91 Uhrmacherwaren, ausgenommen Herstellen, bei dem der Wert al­
der Positionen 91.05 und 91.09 bis 1er verwendeten Vormaterialien
91.13, für die die folgenden Regeln 40 v.H. des Ab-Werk-Preises der
festgelegt sind hergestellten Ware nicht über­

schreitet

91.05 Andere Uhren Herstellen, bei dem Herstellen, bei dem der Wert aller
, verwendeten Vormaterialien 30 v.H.

- der Weit aller verwendeten Vor- des Ab-Werk-Preises der hergestell­
materialien 40 v.H. des Ab- ten Ware nicht überschreitet
Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet und

- der Wert aller verwendeten Vor­
materialien ohne Ursprungsei­
genschaft den Wert der Vorma­
terialien mit Ursprungseigen­
schaft nicht überschreitet

91.09 - Andere Uhrwerke (ausgenommen Herstellen, bei dem Herstellen, bei dem der Wert aller
Kleinuhrwerke), vollständig und verwendeten Vormaterialien 30 v.H.
zusammengesetzt " der aIler verwendeten Vor- des Ab-Werk-Preises der hergestell­

materiahen 40 v.H des Ab- ten Ware nicht überschreitet
Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet und

- der Wert aller verwendeten Vor­
materialien ohne Ursprungsei­
genschaft den Wert der Vorma­
terialien mit Ursprungseigen­
schaft nicht überschreitet

91.10 Nicht oder nur teilweise zusam- Herstellen, bei dem Herstellen, bei dem der Wert aller
mengesetzte, vollständige Uhr- verwendeten Vormaterialien 30 v.H.
werke (Schablonen), unvollstän- " , e)rt a"er verwendeten Vor- des Ab-Werk-Preises der hergestell­
dige, zusammengesetzte Uhrwerke ; !31at^n„iC" ^ , v , " ten Ware nicht überschreitet
Uhrrohwerke Werk-Preises der hergestellten

Ware nicht überschreitet und

- Vormaterialien, die in die Posi­
tion 91.14 einzureihen sind, in­
nerhalb der obenstehenden Be­
grenzung nur bis zu einem Wert
von 10 v.H. des Ab-Werk-Preises
der hergestellten Ware verwendet
werden
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( 1 ) (2) (3) oder (4)

91.11 Gehäuse für Uhren der Positionen Herstellen, bei dem Herstellen, bei dem der Wert aller
91.01 oder 91.02, und Teile davon verwendeten Vormaterialien 30 v.H.

- alle verwendeten Vormatenahen des Ab-Werk-Preises der hergestell­
in eine andere Position als die lcn Warc nicht überschreitet
hergestellte Ware einzureihen
sind und

- der Wert aller verwendeten Vor­
materialien 40 v.H. des Ab­
Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

91.12 Gehäuse für andere Uhrmacherwa- Herstellen, bei dem Herstellen, bei dem der Wert aller
ren, Teile davon verwendeten Vormaterialien 30 v.H.

- alle verwendeten Vormatenahen des Ab-Werk-Preises der hergestell­
in eine andere Position als die ten Ware nicht überschreitet
hergestellte Ware einzureihen
sind und

- der Wert aller verwendeten Vor­
materialien 40 v.H. des Ab­
Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

91.13 Uhrarmbänder, Teile davon :

- aus unedlen Metallen, auch ver- Herstellen, bei dem der Wert al­
goldet oder versilbert oder aus 1er verwendeten Vormaterialien
Edelmetallplattierungen 40 v.H. des Ab-Werk-Preises der

hergestellten Ware nicht über­
schreitet

- andere Herstellen , bei dem der Wert al­
ler verwendeten Vormaterialien
50 v.H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht über­
schreitet

Kap. 92 Musikinstrumente ; Teile und Zube- Herstellen, bei dem der Wert al­
hör für diese Instrumente 1er verwendeten Vormaterialien

40 v.H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht über­
schreitet

Kap. 93 Waffen und Munition ; Teile davon Herstellen, bei dem der Wert al­
und Zubehör 1er verwendeten Vormaterialien

50 v.H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht über­
schreitet

ex Kap. 94 Möbel ; medizinisch-chirurgische Herstellen, bei dem alle verwende­
Möbel ; Bettausstattungen und ähn- ten Vormaterialien in eine andere
liehe Waren; Beleuchtungskörper, Position als die hergestellte Ware
anderweit weder genannt noch in- einzureihen sind
begriffen ; Reklameleuchten,
Leuchtschilder, beleuchtete Na­
mensschilder und dergleichen ; vor­
gefertigte Gebäude, ausgenommen
der Positionen ex 94.01 , ex 94.03,
94.05 und 94.06 für die die folgen­
den Regeln festgelegt sind
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( 1 ) (2) (3) oder (4)
ex 94.01 Möbel aus unedlen Metallen, mit Herstellen, bei dem alle verwende­

und nicht gepolsterten Baumwollgewe- ten Vormaterialien in eine andere
ex 94.03 ben mit einem Quadratmeterge- Position als die hergestellte Ware

wicht von 300 g oder weniger einzureihen sind
oder

Herstellen aus gebrauchsfertig kon­
fektionierten Baumwollgeweben
der Positionen 94.01 oder 94.03 ,
wenn

- ihr Wert 25 v.H. des Ab-Werk­
Preises der hergestellten Ware
nicht überschreitet und

- alle anderen verwendeten Vor­
materialien Ursprungserzeugnisse
sind und in eine andere Position
einzureihen sind als der Position
94.01 oder 94.03

94.05 Beleuchtungskörper (einschließlich Herstellen, bei dem der Wert al­
Scheinwerfer) und Teile davon, an- 1er verwendeten Vormaterialien
derweit weder genannt noch inbe- 50 v.H. des Ab-Werk-Preises der
griffen ; Reklameleuchten, Leucht- hergestellten Ware nicht über­
schilder, beleuchtete Namensschil- schreitet
der und dergleichen, mit fest ange­
brachter Lichtquelle , und Teile da­
von, anderweit weder genannt noch
inbegriffen

94.06 Vorgefertigte Gebäude Herstellen, bei dem der Wert al­
ler verwendeten Vormaterialien
50 v.H. des Ab-Werk-Preises der
hergestellten Ware nicht über­
schreitet

ex Kap. 95 Spielzeug, Spiele, Unterhaltungsar- Herstellen, bei dem alle verwende­
tikel und Sportgeräte ; Teile davon ten Vormaterialien in eine andere
und Zubehör, ausgenommen der Position als die hergestellte Ware
Positionen 95.03 und ex 95.06, für einzureihen sind
die die folgenden Regeln festgelegt
sind

95.03 Anderes Spielzeug ; maßstabgetreu Herstellen, bei dem
verkleinerte Modelle und ähnliche ,, . ...Modelle für Spiele und zu, Unter- " »erwendeten Vormatenalien
L . . • . „ • i t> i in eine andere Position als diehaltung, auch mit Antrieb ; Puzzles . n

Arj, hergestellte W«ire einzureihen
sind und

- der Wert aller verwendeten Vor­
materialien 50 v.H. des Ab­
Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

ex 95.06 Geräte und Ausrüstungen für die Herstellen, bei dem alle verwende­
allgemeine körperliche Ertüchti- ten Vormaterialien in eine andere
gung, Gymnastik, Leicht- und Position als die hergestellte Ware
Schwerathletik, andere Sportarten einzureihen sind. Jedoch können
(ausgenommen für Tischtennis) Rohformen zum Herstellen von
Freiluftspiele , nicht in anderen Po- Golfschlägern verwendet werden
sitionen dieses Kapitels genannt
oder inbegriffen ; Schwimm- und
Planschbecken
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( 1 ) (2) (3) oder (4)

ex Kap. 96 Verschiedene Waren, ausgenom- Herstellen , bei dem alle verwende­
men der Positionen ex 96.01 , ex ten Vormaterialien in eine andere
96.02', ex 96.03 , 96.05 , 96,06, Position als die hergestellte Ware
96.12, ex 96.13 und ex 96.14 , für einzureihen sind
die die folgenden Regeln festgelegt
sind

ex 96.01 Waren aus tierischen, pflanzlichen Herstellen aus bearbeiteten Vorma­
und und mineralischen Schnitzstoffen terialien derselben Position

ex 96.02

ex 96.03 Besen, Bürsten und Pinsel, von Herstellen, bei dem der Wert al­
Hand zu führende mechanische 1er verwendeten Vormaterialien
Fußbodenkehrer ohne Motor, Kis- 50 v.H. des Ab-Werk-Preises der
sen und Roller zum Anstreichen ; hergestellten Ware nicht über­
Wischer und Mops, ausgenommen schreitet
Reisigbesen und dergleichen sowie
Bürsten und Pinsel aus Marder­
oder Eichhörnchenhaar

96.05 Zusammenstellungen für die Reise Jede Ware in der Warenzusam­
(Necessaires), von Waren zur Kör- menstellung muß die Regel erfül­
perpflege , zum Nähen, zum Reini- len, die anzuwenden wäre, wenn
gen von Schuhen oder Bekleidung sie nicht in der Warenzusammen­

stellung enthalten wäre. Jedoch
können Waren ohne Ursprungsei­
genschaft mitverwendet werden,
wenn ihr Gesamtwert 15 v.H. des
Ab-Werk-Preises der Warenzusam­
menstellung nicht überschreitet

96.06 Knöpfe, Druckknöpfe, Knopf- Herstellen, bei dem
formen und andere Teile ; Knopf- „ , , T ...

Li - - alle verwendeten Vormaterialienrohlmge in eine andere Position als die
hergestellte Ware einzureihen
sind und

- der Wert aller verwendeten Vor­
materialien 50 v.H. des Ab­
Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

96.12 Farbbänder für Schreibmaschinen Herstellen, bei dem
und ähnliche Farbbänder, mit Tinte .. , , r ...oder anders für Abdrucke präpa- " alle verwendeten Vormatemlien

• l r c i a • v m eine andere Position als dienert, auch aut Spulen oder in Kas- , n W7 .,c. ii »„„t, ~ hergestellte Ware einzureihensetten ; Stempelkissen, auch ge- . ? ,
tränkt, auch mit Schachteln sm un

- der Wert aller verwendeten Vor­
materialien 50 v.H. des Ab­
Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

ex 96.13 Feuerzeuge mit piezoelektrischer Herstellen, bei dem der Wert aller
Zündung verwendeten Vormaterialien der

Position 96.13 30 v.H. des Ab­
Werk-Preises der hergestellten
Ware nicht überschreitet

ex 96.14 Tabakpfeifen, einschließlich Pfei- Herstellen aus Pfeifenrohformen
fenköpfe

Kap. 97 Kunstgegenstände, Sammlungs- Herstellen, bei dem alle verwende­
stücke und Antiquitäten ten Vormaterialien in eine andere

Position als die hergestellte Ware
einzureihen sind
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ANLAGE III

Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 und Antrag auf eine Warcnverkchrsbescheinigung EUR.1

Druckanweisungen :

1 . Jedes Formblatt hat das Format 210 x 297 mm, wobei die Länge höchstens 5 mm weniger und 8 mm
mehr betragen darf. Es ist weißes, holzfreies, geleimtes Schreibpapier mit einem Quadratmetergewicht
von mindestens 25 g zu verwenden. Dieses ist mit einem grünen, guillochierten Überdruck zu versehen,
auf dem jede mechanisch oder chemisch vorgenommene Verfälschung sichtbar wird.

2 . Die Behörden der Länder des EWR können sich den Druck der Warenverkehrsbescheinigungen vorbe­
halten oder ihn Druckereien überlassen, die sie hierzu ermächtigt haben. Im letzteren Fall muß auf
jedem Formblatt auf diese Ermächtigung hingewiesen werden . Jedes Formblatt muß den Namen und die
Anschrift oder das Kennzeichen der Druckerei enthalten . Sie trägt ferner zur Kennzeichnung eine
Seriennummer, die auch aufgedruckt sein kann .





WARENVERKEHRSBESCHEINIGUNG

t . Ausführer/Exporteur (Name , vollständige Anschrift , Staat) EUR.1 Nr. A 000.000
Vor dem Auffüllen Anmerkungen auf der Rückseite brachten

3. Empfänger (Name, vollständige Anschrift, Staat) (Ausführung freigestellt)

2. Bescheinigung für den Präferenzverkehr zwischen

und

(Angabe der betreffenden Staaten, Staatengruppen oder Gebiete)

4. Staat, Staatengruppe oder
Gebiet, als dessen bzw.
deren Ursprungswaren die
Waren gelten

5. Bestimmungsstaat,
-Staatengruppeoder-gebiete
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6. Angaben über die Beförderung (Ausfüllung freigestellt) 7. Bemerkungen

8. Laufende Nr.; Zeichen, Nummern, Anzahl und Art der Packstücke ('); Warenbezeichnung 10. Rech­
nungen
(Ausfüllung
freigestellt)

9. Roh­
gewicht (kg)
oder andere
Maße
(I, m5 usw.)
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11 . SICHTVERMERK DER ZOLLBEHÖRDE

Die Richtigkeit der Erklärung wird bescheinigt .
Ausfuhrpapier (*)
Art/Muster Nr

vom

Zollbehörde

Ausstellender/s Staat/Gebiet

(Ort und Datum)

(Unterschrift)

Stempel

12. ERKLÄRUNG DES AUSFÜHRERS/
EXPORTEURS

Der Unterzeichner erklärt , daß die vorgenann­
ten Waren die Voraussetzungen erfüllen, um
diese Bescheinigung zu erlangen.

(Ort und Datum)

(Unterschrift)



13. ERSUCHEN UM NACHPRÜFUNG, zu Ubersenden an : 14. ERGEBNIS DER NACHPRÜFUNG

Die Nachprüfung hat ergeben , daß diese Bescheinigung (')
von der auf ihr angegebenen Zollbehörde ausgestellt

I I worden ist und daß die darin enthaltenen Angaben
richtig sind.

nicht den Erfordernissen für ihre Echtheit und für die
Ii Richtigkeit der darin enthaltenen Angaben entspricht

(siehe beigefügte Bemerkungen).
Es wird um Uberprüfung dieser Bescheinigung auf ihre Echt­
heit und Richtigkeit ersucht .

(Ort und Datum) (Ort und Datum)

Stempel Stempel

(Unterschrift) (Unterschrift)

( 1 ) Zutreffendes Feld ankreuzen.

ANMERKUNGEN

1 . Die Warenverkehrsbescheinigung darf weder Rasuren noch Übermalungen aufweisen . Etwaige Änderungen sind so vorzuneh­
men, daß die irrtümlichen Eintragungen gestrichen und gegebenenfalls die beabsichtigten Eintragungen hinzugefügt werden.
Jede so vorgenommene Änderung muß von demjenigen , der die Bescheinigung ausgefüllt hat , gebilligt und von der Zollbehörde
des ausstellenden Staates oder Gebietes bestätigt werden .

2. Zwischen den in der Warenverkehrsbescheinigung angeführten Warenposten dürfen keine Zwischenräume bestehen , jeder Wa­
renposten muß mit einer laufenden Nummer versehen sein . Unmittelbar unter dem letzten Warenposten ist ein waagerechter
Schlußstrich zu ziehen . Leerfelder sind durch Streichungen unbrauchbar zu machen .

3. Die Waren sind nach dem Handelsbrauch so genau zu bezeichnen , daß die Feststellung der Nämlichkeit möglich ist .



ANTRAG AUF AUSSTELLUNG EINER WARENVERKEHRSBESCHEINIGUNG

1 . Ausführer/Exporteur (Name, vollständige Anschrift , Staat) EUR.1 nr. A 000.000
Vor dem Ausfüllen Anmerkungen auf dar Rückseite beachten

3. Empfänger (Name , vollständige Anschrift , Staat) (Ausfüllung freigestellt)

2. Antrag auf Ausstellung einer Bescheinigung für den
Präferenzverkehr zwischen

und

(Angabe der betreffenden Staaten , Staatengruppen oder Gebiete)

5. Bestimmungsstaat,
-Staatengruppeoder-gebiete

4. Staat , Staatengruppe oder
Gebiet, als dessen bzw.
deren Ursprungswaren die
Waren gelten
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6. Angaben Uber die Beförderung (Ausfüllung freigestellt) 7. Bemerkungen

8. Laufende Nr.; Zeichen, Nummern, Anzahl und Art der Packstücke ('); Warenbezeichnung 10. Rech­
nungen
(Ausfüllung
freigestellt)

9. Roh­
gewicht (kg)
oder andere
Maße
(l , m* usw.)



ERKLÄRUNG DES AUSFÜHRERS/EXPORTEURS

Der Unterzeichner, Ausführer/Exporteur der auf der Vorderseite beschriebenen Waren,

ERKLÄRT, daß diese Waren die Voraussetzungen erfüllen , um die beigefügte Bescheinigung zu erlangen ;

BESCHREIBT den Sachverhalt , aufgrund dessen diese Waren die vorgenannten Voraussetzungen erfüllen, wie folgt :

LEGT folgende Nachweise VOR ( ):

VERPFLICHTET SICH, auf Verlangen der zuständigen Behörden alle zusätzlichen Nachweise zu erbringen , die für die Ausstellung
der beigefügten Bescheinigung erforderlich sind , und gegebenenfalls jede Kontrolle seiner Buchführung und der
Herstellungsbedingungen für die obengenannten Waren zu dulden ;

BEANTRAGT die Ausstellung der beigefügten Bescheinigung für diese Waren .

(Ort und Datum)

(Unterschrift)

( 1 ) Zum Beispiel : Einfuhrpapiere, Warenverkehrsbescheinigungen, Rechnungen, Erklärungen des Herstellers usw. über die verwendeten Erzeugnisse
oder die in unverändertem Zustand wieder ausgeführten Waren.
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ANLAGE IV

Erklärung auf der Rechnung

Die Erklärung auf der Rechnung, deren Wortlaut nachstehend wiedergegeben ist, ist gemäß den Fußnoten
auszufertigen. Die Fußnoten brauchen jedoch nicht wiedergegeben zu werden.

Deutsche Fassung

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ... (')) der Waren, auf die sich dieses Han­
delspapier bezieht, erklärt, daß diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte EWR­
Ursprungswaren sind (2).

Spanische Fassung

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n ... (')) declara
que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial EEE (2).

Dänische Fassung

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ... (')),
erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i EØS (2).

Englische Fassung

The exporter of the products covered by this document (customs authorization no ... (')) declares that,
except where otherwise clearly indicated, these products are of EEA preferential origin (J).

Griechische Fassung

O εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ ' αριθ. ... (')) δηλώνει
ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακης καταγωγής ΕΟΧ (2).

Französische Fassung

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ... (')) déclare que,
sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle EEE (*).

Italienische Fassung

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ... (')) dichiara
che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale SEE (*).
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Niederländische Fassung

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ... (')), ver­
klaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële EER­
oorsprong zijn (*).

Portugiesische Fassung

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira
n ... (*)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferen­
cial EEE C).

Isländische Fassung

Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal F)etta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr. ... (')) lýsir því yfir að vörurnar
séu, ef annars er ekki greinilega getið, af EES-fríðindauppruna (2).

Norwegische Fassung

Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr. ... (')) erklærer
at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har EØS preferanseopprinnelse (2).

Finnische Fassung

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupanumero ... (')) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat,
ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeuttavaa ETA-alkuperää (2).

Schwedische Fassung

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr ... (')) försäkrar att
dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande EES-ursprung (').

(Ort und Datum)
O

O
(Unterschrift des Ausführers und Name
des Unterzeichners in Druckschrift)

(*) Wird die Erklärung auf der Rechnung durch einen ermächtigten Ausfuhrer im Sinne des Artikels 22 dieses Protokolls
ausgefertigt, so ist die Bewilligungsnummer des ermächtigten Ausführers an dieser Stelle einzutragen. Wird die Erklä­
rung auf der Rechnung nicht durch einen ermächtigten Ausführer ausgefertigt, so können die Wörter in Klammern
weggelassen oder der Raum kann leergelassen werden.

(') Betrifft die Erklärung auf der Rechnung ganz oder teilweise Erzeugnisse mit Ursprung in Ceuta und Melilla im Sinne
des Artikels 38 des Protokolls, so bringt der Ausführer auf dem Papier, auf dem die Erklärung ausgefertigt ist, deutlich
sichtbar die Kurzbezeichnung „CM" an.

(') Diese Angaben können entfallen , wenn sie in dem Papier selbst enthalten sind .
(4) Siehe Artikel 21 Absatz 5 des Protokolls. In Fällen, in denen der Ausführer nicht unterzeichnen muß, entfällt auch der

Name des Unterzeichners.
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ANLAGE V

Lieferantenerklärung

Die Lieferantenerklärung, deren Wortlaut nachstehend wiedergegeben ist, ist gemäß den Fußnoten auszu­
fertigen. Die Fußnoten brauchen jedoch nicht wiedergegeben zu werden.

LIEFERANTENERKLARUNG

für Waren, die im EWR be- oder verarbeitet worden sind, ohne die Präferenzursprungseigenschaft erlangt
zu haben

Ich, der Unterzeichner, Lieferant der in dem beigefügten Papier erfaßten Waren, erkläre, daß

1 . die nachstehenden Vormaterialien, die nicht Ursprungserzeugnisse des EWR sind, im EWR zur Herstel­
lung dieser Waren verwendet worden sind :

Bezeichnung der Bezeichnung der HS-Position der Wert der verwendeten
gelieferten Waren (*) verwendeten verwendeten Vormaterialien ohne

Vormaterialien ohne Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft
Ursprungseigenschaft Ursprungseigenschaft (2) (2) (')

Gesamtwert :

Gesamtwert :

2 . alle anderen im EWR zur Herstellung dieser Waren verwendeten Vormaterialien Ursprungserzeugnisse
des EWR sind :
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3 . die folgenden Waren gemäß Artikel 1 1 des Protokolls 4 des EWR-Abkommens außerhalb des EWR be­
oder verarbeitet worden sind und die dort auf diese Waren erzielte Wertsteigerung insgesamt folgenden
Betrag erreicht *

Bezeichnung der Außerhalb des EWR erzielte
gelieferten Waren Wertsteigerung insgesamt (4)

(Ort und Datum)

(Anschrift und Unterschrift
des Lieferanten und Name

des Unterzeichners in Druckschrift)

(*) Betreffen die Rechnungen, Lieferscheine oder sonstigen Handelspapiere, denen die Erklärung beigefügt ist, verschie­
dene Waren oder Waren, die nicht in gleichem Umfang Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft enthalten, so hat
sie der Lieferant eindeutig voneinander zu unterscheiden.
Beispiel :
Das Papier betrifft verschiedene Modelle von Elektromotoren der Position 85,01 zur Verwendung bei der Herstellung
von Waschmaschinen der Position 84.50 . Art und Wert der bei der Herstellung dieser Motoren verwendeten Vormate­
rialien ohne Ursprungseigenschaft unterscheiden sich von einem Modell zum anderen. In Spalte 1 ist daher zwischen
den Modellen zu unterscheiden, und die in den übrigen Spalten verlangten Angaben sind für jedes Modell getrennt
aufzuführen, damit der Hersteller der Waschmaschinen die Ursprungseigenschaft seiner Erzeugnisse je nach dem ver­
wendeten Elektromotor richtig beurteilen kann.

(2) Die Angaben in diesen Spalten sind nur zu machen, soweit sie erforderlich sind .
Beispiele :
Die Regel für Bekleidung des ex-Kapitels 62 sieht vor, daß Garne ohne Ursprungseigenschaft verwendet werden kön­
nen. Verwendet ein Hersteller solcher Bekleidung in Frankreich aus der Schweiz eingeführtes Gewebe, das dort durch
Weben von Garn ohne Ursprungseigenschaft hergestellt worden ist, so reicht es aus, wenn der schweizerische Lieferant
in seiner Erklärung das verwendete Garn ohne Ursprungseigenschaft beschreibt ; es ist nicht erforderlich, die HS-Posi­
tion und den Wert dieses Garns anzugeben.
Ein Hersteller von Draht aus Eisen der HS-Position 72.17, der zur Herstellung Eisenstäbe ohne Ursprungseigenschaft
verwendet hat, sollte in der zweiten Spalte „Stäbe aus Eisen" angeben. Wird dieser Draht zur Herstellung einer
Maschine verwendet, bei der die Ursprungsregel die Verwendung von Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft auf
einen bestimmten Vomhundertsatz begrenzt, so muß in der dritten Spalte der Wert der Stäbe ohne Ursprungseigen­
schaft angegeben werden.

(*) Der „Wert der Vormaterialien" ist der Zollwert zum Zeitpunkt der Einfuhr der verwendeten Vormaterialien ohne
Ursprungseigenschaft oder, wenn dieser nicht bekannt ist oder nicht festgestellt werden kann, der erste feststellbare
Preis, der im EWR für diese Vormaterialien gezahlt worden ist.
Der genaue Wert jedes Vormaterials ohne Ursprungseigenschaft ist je Einheit der in der ersten Spalte aufgeführten
Ware anzugeben.

(4) „Wertsteigerung insgesamt" bedeutet alle außerhalb des EWR angefallenen Kosten einschließlich des Werts aller dort
hinzugefügten Vormaterialien .
Die genaue außerhalb des EWR insgesamt erzielte Wertsteigerung ist je Einheit der in der ersten Spalte aufgeführten
Waren anzugeben.
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ANLAGE VI

Langzeit-Lieferantenerklärung

Die Langzeit-Lieferantenerklärung, deren Wortlaut nachstehend wiedergegeben ist, ist gemäß den Fußno­
ten auszufertigen. Die Fußnoten brauchen jedoch nicht wiedergegeben zu werden.

LANGZEIT-LIEFERANTENERKLARUNG

für Waren, die im EWR be- oder verarbeitet worden sind, ohne die Präferenzursprungseigenschaft erlangt
zu haben

Ich, der Unterzeichner, Lieferant der in dem beigefügten Papier erfaßten Waren, die regelmäßig an
( l ) geliefert werden, erkläre, daß

1 . die nachstehenden Vormaterialien, die nicht Ursprungserzeugnisse des EWR sind, im EWR zur Herstel­
lung dieser Waren verwendet worden sind :

Bezeichnung der
gelieferten Waren (z)

Bezeichnung der
verwendeten
Vormaterialien ohne
Ursprungseigenschaft

HS-Position der
verwendeten
Vormaterialien ohne
Ursprungseigenschaft (J)

Wert der verwendeten
Vormaterialien ohne
Ursprungseigenschaft
C) O

Gesamtwert :

Gesamtwert :

2 . alle anderen im EWR zur Herstellung dieser Waren verwendeten Vormaterialien Ursprungserzeugnisse
des EWR sind ;
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3. die folgenden Waren gemäß Artikel 1 1 des Protokolls 4 zum EWR-Abkommen außerhalb des EWR be­
oder verarbeitet worden sind und die dort auf diese Waren erzielte Wertsteigerung insgesamt folgenden
Betrag erreicht :

Bezeichnung der
gelieferten Waren

Außerhalb des EWR erzielte
Wertsteigerung insgesamt (')

Diese Erklärung gilt für alle weiteren Sendungen dieser Waren
vom

bis zum (*)

Ich verpflichte mich, (') unverzüglich zu unterrichten, wenn diese Erklärung nicht mehr gültig
. ist.

(Ort und Datum)

(Anschrift und Unterschrift
des Lieferanten und Name

des Unterzeichners in Druckschrift)

(') Name und Anschrift des Empfängers der Waren
(') Betrifft die Erklärung verschiedene Waren oder Waren, die nicht in gleichem Umfang Vormaterialien ohne Ursprungs­

eigenschaft enthalten , so hat sie der Lieferant eindeutig voneinander zu unterscheiden .
Beispiel :
Das Papier betrifft verschiedene Modelle von Elektromotoren der Position 85.01 zur Verwendung bei der Herstellung
von Waschmaschinen der Position 84.50 . Art und Wert der bei der Herstellung dieser Motoren verwendeten Vormate­
rialien ohne Ursprungseigenschaft unterscheiden sich von einem Modell zum anderen . In Spalte 1 ist daher zwischen
den Modellen zu unterscheiden, und die in den übrigen Spalten verlangten Angaben sind für jedes Modell getrennt
aufzuführen, damit der Hersteller der Waschmaschinen die Ursprungseigenschaft seiner Erzeugnisse je nach dem ver­
wendeten Elektromotor richtig beurteilen kann .

(J) Die Angaben in diesen Spalten sind nur zu machen, soweit sie erforderlich sind .
Beispiele :
Die Regel für Bekleidung des ex-Kapitels 62 sieht vor, daß Garne ohne Ursprungseigenschaft verwendet werden kön­
nen. Verwendet ein Hersteller solcher Bekleidung in Frankreich aus der Schweiz eingeführtes Gewebe, das dort durch
Weben von Garn ohne Ursprungseigenschaft hergestellt worden ist, so reicht es aus, wenn der schweizerische Lieferant
in seiner Erklärung das verwendete Garn ohne Ursprungseigenschaft beschreibt ; es ist nicht erforderlich, die HS-Posi­
tion und den Wert dieses Garns anzugeben.
Ein Hersteller von Draht aus Eisen der HS-Position 72.17, der zur Herstellung Eisenstäbe ohne Ursprungseigenschaft
verwendet hat, sollte in der zweiten Spalte „Stäbe aus Eisen" angeben . Wird dieser Draht zur Herstellung einer
Maschine verwendet, bei der die Ursprungsregel die Verwendung von Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft auf
einen bestimmten Vomhundertsatz begrenzt, so muß in der dritten Spalte der Wert der Stäbe ohne Ursprungseigen­
schaft angegeben werden.

(4) Der „Wert der Vormaterialien" ist der Zollwert zum Zeitpunkt der Einfuhr der verwendeten Vormaterialien ohne
Ursprungseigenschaft oder, wenn dieser nicht bekannt ist oder nicht festgestellt werden kann, der erste feststellbare
Preis, der im EWR für diese Vormaterialien gezahlt worden ist.
Der genaue Wert jedes Vormaterials ohne Ursprungseigenschaft ist je Einheit der in der ersten Spalte aufgeführten
Ware anzugeben .

(s) „Wertsteigerung insgesamt" bedeutet alle außerhalb des EWR angefallenen Kosten einschließlich des Werts aller dort
hinzugefügten Vormaterialien .
Die genaue außerhalb des EWR insgesamt erzielte Wertsteigerung ist je Einheit der in der ersten Spalte aufgeführten
Waren anzugeben .

(*) Daten einsetzen . Die Geltungsdauer der Lieferantenerklärung sollte vorbehaltlich der Voraussetzungen, die von den
Zollbehörden des Landes festgelegt werden, in dem die Erklärung ausgefertigt wird , normalerweise 12 Monate nicht
überschreiten .
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ANLAGE VII

Liste der in Artikel 2 Absatz 3 genannten Waren, die vorübergehend aus dem Geltungsbereich dieses
Protokolls mit ^^usnahme der T*itel 1 bis ausgenommen sind

HS-Position Warenbezeichnung

ex 2707 Öle , in denen die aromatischen Bestandteile gegenüber den nicht aromatischen Be­
standteilen gewichtsmäßig überwiegen und die ähnlich sind den Mineralölen und
anderen Erzeugnissen der Destillation des Hochtemperatur-Steinkohlenteers, bei
deren Destillation bis 250 °C mindestens 65 RHT übergehen (einschließlich der
Benzin-Benzol-Gemische), zur Verwendung als Kraft- oder Heizstoffe

2709 bis 2715 Erdöle und ihre Destillationserzeugnisse ; bituminöse Stoffe ; Mineralwachse

ex 2901 Acyclische Kohlenwasserstoffe, zur Verwendung als Kraft- oder Heizstoffe
ex 2902 Cyclane und Cyclene (ausgenommen Azulene), Benzol , Toluol, Xylole, zur Ver­

wendung als Kraft- oder Heizstoffe

ex 3403 Zubereitete Schmiermittel , Erdöl oder Öle aus bituminösen Mineralien enthaltend,
vorausgesetzt deren Anteil beträgt weniger als 70 GHT

ex 3404 Künstliche Wachse und zubereitete Wachse auf der Grundlage von Paraffin, Erdöl­
wachsen oder von Wachsen aus bituminösen Mineralien oder von paraffinischen
Rückständen

ex 3811 Zubereitete Additive für Schmieröle, Erdöl oder Öl aus bituminösen Mineralien
enthaltend
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ANLAGE VIII

Liste der Erzeugnisse nach Artikel 2 Absatz 2, für die das Gebiet der Republik Österreich zum Zwecke der
Bestimmung des Ursprungs aus dem EWR ausgeschlossen ist

HS-Position Warenbezeichnung

ex 3505 Dextrine und andere modifizierte Stärken, verethert oder verestert

ex 3809 Appretur- oder Endausrüstungsmittel, Beschleuniger zum Färben oder Fixieren von
Farbstoffen und andere Erzeugnisse und Zubereitungen (z.B. zubereitete Schlichte­
mittel und Zubereitungen zum Beizen), von der in der Textilindustrie, Papierindu­
strie, Lederindustrie oder ähnlichen Industrien verwendeten Art, anderweit weder ge­
nannt noch inbegriffen

ex 3823 Zubereitete Bindemittel für Gießereiformen oder -kerne ; chemische Erzeugnisse und
Zubereitungen der chemischen Industrie oder verwandter Industrien (einschließlich
Mischungen von Naturprodukten), anderweit weder genannt noch inbegriffen ; Rück­
stände der chemischen Industrie und verwandter Industrien, anderweit weder genannt
noch inbegriffen
— Zubereitete Bindemittel für Gießereiformen oder -kerne, Stärke oder Stärke­

derivate enthaltend

— andere (als Naphthensäuren, ihre wasserunlöslichen Salze und ihre Ester, nicht
gesinterte Metallcarbide, untereinander oder mit metallischen Bindemitteln ge­
mischt, zubereitete Additive für Zement, Mörtel oder Beton, Mörtel und Beton,
nicht feuerfest, und Sorbit, ausgenommen Waren der Unterposition 2905 44), mit
einem Gesamtgehalt an Zucker, Stärke, Stärkederivaten und Waren der Positionen
0401 bis 0404 von 30 GHT oder mehr
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